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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Zielsetzung 

Aufgabe der Klärschlammbehandlung ist es, die bei der Abwasserbehandlung anfallenden 
Klärschlämme derart vorzubereiten, dass sie schadlos, d. h. möglichst ohne negativen ge-
samtökologischen Einfluss entsorgt werden können.  

Die Entsorgungsstruktur von Klärschlamm hat sich nicht zuletzt durch die novellierte Klär-
schlammverordnung (AbfKlärV; (Bundesregierung 2017)) zunehmend verändert. Die ge-
troffenen Änderungen erfordern eine Anpassung bei der landwirtschaftlichen Verwertung, 
wobei die rechtlichen Anforderungen der Düngeverordnung (DüV; (Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit; Bundesministerium der Finanzen 2017)) und Düngemittelverordnung 
(DüMV; (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012)) 
zu berücksichtigen sind. Die Änderungen haben auch Auswirkungen auf die Analyse- und 
Untersuchungspflichten. 

In Zukunft wird erwartet, dass im Gegensatz zur bodenbezogenen Klärschlammverwertung 
die thermische Klärschlammbehandlung weiter an Bedeutung gewinnen wird, ggf. in Ver-
bindung mit einem lokalen Klärschlammverbund, bestehend aus einer interkommunalen 
Zusammenarbeit mehrerer Kläranlagenbetreiber. 

In besonderer Weise sind Betreiber kleiner und mittlerer Kläranlagen der Größenklasse 1 
bis 3, d. h. bis zur einer Ausbaugröße von 10.000 Einwohnerwerten (EW) betroffen, da in 
der Regel keine stationäre Klärschlammentwässerung vorhanden ist. Neben der Fragestel-
lung der maschinellen (mobilen) Entwässerung muss hierbei auch das anfallende 
Schlammwasser aus der Entwässerung berücksichtigt werden, was bei der Schlammbe-
handlung anfällt und zu Rückbelastungen auf der Kläranlage führt. Aufgrund der gestiege-
nen Anforderungen wird der Weg über die landwirtschaftliche Verwertung zunehmend er-
schwert. 

Im Rahmen des Vorhabens soll daher der Leitfaden „Klärschlammbehandlung auf kleinen 
und mittleren Kläranlagen“ erarbeitet werden, welcher die aktuellen Erkenntnisse übersicht-
lich zusammenstellt. Damit sollen Kläranlagenbetreibern und Planern Informationen und 
Kriterien zur Unterstützung des Betriebs und zur Erstellung von nachhaltigen Konzepten für 
eine gesicherte Klärschlammentsorgung geliefert werden. 
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1.2 Arbeitsprogramm 

Durch die novellierte Klärschlammverordnung hat sich die Art der Klärschlammentsorgung 
zunehmend geändert, was vorwiegend für die landwirtschaftliche Verwertung bei kleineren 
und mittleren Kläranlagenbetreibern unterschiedliche Analyse- und Untersuchungspflichten 
mit sich bringt. Dieses Vorhaben zielt aus diesem Grund darauf ab, Kläranlagenbetreibern 
der Größenklasse 1 bis 3 sowie Planern und Behörden einen Leitfaden bereit zu stellen, 
um nachhaltige Konzepte für eine gesicherte Klärschlammentsorgung unter Berücksichti-
gung von ökonomischen und betrieblichen Aspekten zu erarbeiten. 

Tabelle 1 zeigt eine Zusammenstellung der Arbeitspakte für die Erarbeitung des Leitfadens.  

Im ersten Schritt (Arbeitspaket 1) werden die Untersuchungspflichten bei der landwirtschaft-
lichen sowie landschaftsbaulichen Verwertung anhand der geltenden Gesetzeslage im De-
tail zusammengetragen und hinsichtlich der zu untersuchenden Parameter sowie der Un-
tersuchungshäufigkeiten übersichtlich dargestellt. Auf Grundlage dieser Zusammenstellung 
werden die entstehenden Untersuchungskosten für Kläranlagenbetreiber ermittelt und hin-
sichtlich der betrieblichen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Aspekte bewertet. 

Im weiteren Schritt (Arbeitspaket 2) werden ausgewählte bayerische Kläranlagen der GK 1 
bis 3 besichtigt und der Ist-Zustand der (mobilen) Entwässerung des Klärschlammes im 
Hinblick auf die aktuelle Abwasserbehandlung der Kläranlagen sowie die Zusammenset-
zung der Schlammwasserbeschaffenheit aufgenommen. Daneben werden die Kontextda-
ten wie bspw. der Stand der Schlammspeicher/Speicher für Schlammwasser und die der-
zeitige Klärschlammtrocknung erfasst, um den saisonalen Betrieb der Klärschlammentwäs-
serung bei der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zu berücksichtigen. Anhand der 
aufgenommenen Daten werden die Auswirkungen auf die Verfahrenstechnik zur Entwäs-
serung und Trocknung beurteilt. Bei den Vor-Ort-Terminen werden Proben aus dem Filtrat- 
bzw. Zentratwasser der (mobilen) Entwässerung entnommen und hinsichtlich der abwas-
serrelevanten Parameter analysiert. 

Die zu untersuchenden Kläranlagen werden in zwei Kategorien (A) und (B) unterteilt, vgl. 
Tabelle 2. 

Tabelle 1:  Darstellung der Arbeitspakete. 

Arbeitspaket Beschreibung 

AP 1 
Zusammenstellung der Untersuchungspflichten und Abschätzung der  
Analysekosten bei der bodenbezogenen Verwertung 

AP 2 Durchführung eines Messprogramms auf ausgewählten Kläranlagen 

AP 3 
Erarbeitung und Zusammenstellung von Informationen und Kriterien für  
eine nachhaltige Klärschlammentsorgung inkl. Verfahrenstechnik 

AP 4 Erstellen eines Leitfadens zur Schlammbehandlung 
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Tabelle 2: Probenahme- und Analyseumfang. 

Kategorie (A) (B) 

Anzahl  
Kläranlagen 

4 Süd- 
2 Mittel- 
1 Nordbayern 

2 Süd- 
2 Mittel- 
2 Nordbayern 

Umfang jeweils an 3 Tagen je 2 Proben einmalig 

Parameter Abfiltrierbare Stoffe (AFS) 
gesamt gebundener Stickstoff (TNb) 
Gesamtphosphor (Pges)  
Orthophosphat-Phosphor (PO4-P) 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) 
Nitrit-Stickstoff (NO2-N) 
Nitrat-Stickstoff (NO3-N) 

Abfiltrierbare Stoffe (AFS) 
gesamt gebundener Stickstoff (TNb) 
Gesamtphosphor (Pges)  
Orthophosphat-Phosphor (PO4-P) 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 
Ammonium-Stickstoff (NH4-N) 

 

Neben dem in Tabelle 2 genannten Analyseumfang und den physikalisch/chemischen Pa-
rametern (pH-Wert, Temperatur und Leitfähigkeit) werden zusätzlich Proben des entwäs-
serten Klärschlamms genommen und die Parameter Trockenrückstand (TR) und Glühver-
lust (GV) als Leitparameter analysiert. Anhand der Untersuchungen können Schlussfolge-
rungen auf die Rückbelastung durch die Rückführung von Schlammwasser aus der (mobi-
len) Entwässerung gezogen werden.  

Im Hinblick auf die Bewertung der Belastungssituation der Kläranlagen sowie der betriebli-
chen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen einer Rückbelastung werden die ge-
wonnenen Erkenntnisse aus den Analysenauswertungen des Filtrat- und Zentratwassers, 
sowie einer Bestandsaufnahme bereits durchgeführter Studien/Publikationen zum Thema 
Klärschlammentwässerung und Rückbelastung, zusammengefasst. Aus den Erkenntnissen 
lassen sich Kriterien und Randbedingungen festlegen, mit dem Ziel ein Bewertungsverfah-
ren zu entwickeln, das die Kläranlagenbetreiber beim Entscheidungsprozess der zukünfti-
gen Klärschlammentsorgung unterstützt (Arbeitspaket 3). 

Abschließend wird in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) der 
Leitfaden „Klärschlammbehandlung auf kleinen und mittleren Kläranlagen“ erstellt (Arbeits-
paket 4). Die Ergebnisse aus den Grundlagen der Klärschlammbehandlung, der relevanten 
Aspekte der Klärschlammbehandlung und der Entscheidungskriterien lassen sich hierfür 
mit den zuvor gewonnenen Erkenntnissen aus den Arbeitspaketen 1 bis 3 bündeln. 

Der vorliegende Abschlussbericht beinhaltet die detaillierten Ergebnisse des gesam-
ten Vorhabens und bildet dabei die Grundlage für den Leitfaden (separates Doku-
ment). 
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2 Klärschlammentsorgung kleiner und mittlerer Kläranlagen 

2.1 Kleine und mittlere Kläranlagen in Bayern 

2.1.1 Definition kleine und mittlere Kläranlagen 

Gemäß der Abwasserverordnung (AbwV; (Bundesregierung 1997)) sind Kläranlagen der 
Größenklasse (GK) 1 bis 3 definiert als Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von < 1.000 EW 
(GK 1), 1.000 bis 5.000 EW (GK 2) sowie 5.001 bis 10.000 (GK 3). Die Kläranlagen der 
GK 1 und 2 müssen nach AbwV Anforderungen bezüglich der Kohlenstoffelimination, die 
GK 3 zusätzlich Anforderungen der Nitrifikation erfüllen. Abhängig von den örtlichen Rand-
bedingungen sind zusätzliche weitergehende Anforderungen möglich.  

Definitionsgemäß sind Kleinkläranlagen Abwasserbehandlungsanlagen, die getrennt er-
fasstes häusliches Schmutzwasser bis max. 50 Einwohnerwerte (EW) behandeln. Ab 50 
bis 5.000 EW handelt es sich um kleine Kläranlagen und liegen im Geltungsbereich der 
GK 1 bis 2 (Loy und Seyler 2011; Merkel 2010; Boller et al. 2002) . 

Bedingt durch die betrieblichen und wasserrechtlichen Anforderungen an die Abwasserbe-
handlung kommen in Abhängigkeit von der Größe der Kläranlage bevorzugt bestimmte ver-
fahrenstechnische Konzepte zum Einsatz: 

GK 1: (Rechen, Sandfang) Abwasserteichanlage (un-/ belüftet), Tropfkörper-,  
 Rotationstauchkörperanlage 

GK 2: Rechen, Sandfang, Belebung mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung 
(Stabilisierungsanlage) 

GK 3: Rechen, Sandfang, Belebung mit gemeinsamer aerober Schlammstabilisierung,  
(Stabilisierungsanlage) 

In aller Regel findet eine Klärschlammfaulung, insbesondere bei Kläranlagen der GK 1 und 
2, nicht statt.  

Das bei Stabilisierungsanlagen hohe Schlammalter (> 25 d) bedingt eine Stabilisierung des 
Klärschlamms. Der Überschussschlamm wird regelmäßig abgezogen und in Stapelbehäl-
tern gespeichert, ggf. auch in Kombination mit einer (maschinellen) Überschuss- 
schlammeindickung (DWA-A 226 2009).  

2.1.2 Kleine und mittlere Kläranlagen in Bayern 

In Bayern findet sich eine Vielzahl von kleinen ländlichen Kläranlagen (GK 1, < 1.000 EW), 
die etwa 45 % (1.101 Kläranlagen) der derzeitigen 2.439 kommunalen Kläranlagen ausma-
chen (LfU 2021). 
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a)  b)  

Abbildung 1:  a) 2.624 Kläranlagen (KA) in Bayern unterteilt in > 50.000 EW (82 KA) und 
> 100.000 EW (36 KA) sowie b) unterteilt in Größenklasse 1 (1.232 KA), 
Größenklasse 2 (783 KA) und Größenklasse 3 (214 KA). Datenquelle: Bay-
erisches Landesamt für Umwelt (Stand: 2014). ©OpenStreetMap and contri-
butors, CC-BY-SA. 

Eine Übersicht der geografischen Lage der bayerischen Kläranlagen aus dem Jahr 20141 
nach Einwohnerwerten und Größenklasse 1 bis 3 sind in Abbildung 1 a) und b) dargestellt. 
Vor allem in Mittelfranken finden sich viele Kläranlagen der GK 1 und GK 2. 

Die Verteilung der angewandten Verfahrenstechnik zur Abwasserbehandlung bei Kläranla-
gen der GK 1 bis 3 für das Jahr 2020 ist in Abbildung 2 dargestellt. Abwasserbehandlungs-
anlagen der GK 1 werden zu etwa 50 % als unbelüftete Abwasserteichanlagen betrieben. 
Hinzu kommen weitere Abwasserteichvarianten wie belüftete Abwasserteichanlagen (ca. 
5 %) und Abwasserteichanlagen mit technischer Zwischenstufe (ca. 10 %). Bei GK 2-Anla-
gen erfolgt die Abwasserbehandlung überwiegend (ca. 50 %) mit Stabilisierungsanlagen, 
welche auch bei Abwasserbehandlungsanlagen der GK 3 den größten Anteil ausmachen 
(ca. 70 %) (LfU 2021). 

Nach der DABay-Abfrage2 (Stand: 2019) entwässern primär kleine und mittlere Kläranlagen 
mit GK < 3 den anfallenden Klärschlamm mit mobilen Entwässerungsaggregaten, wobei 
auch bei Kläranlagen der GK 4 eine vergleichbare Anzahl angegeben worden ist. Erwar-
tungsgemäß nimmt die Anzahl an stationären Entwässerungssystemen mit der Ausbau-
größe der Kläranlagen zu. Nach der DABay-Abfrage werden vorübergehend auch mobile 
Entwässerungsaggregate auf Kläranlagen der GK 5 angewandt, z. B. bei der Leerung und 
Reinigung von Faultürmen. 

 

                                                 
1 Die Anzahl der Kläranlagen variiert in Abhängigkeit vom Bezugsjahr, vor allem durch das Auflassen 
von Kleinkläranlagen/kleinen Kläranlagen. 

2 Datenverbund Abwasser Bayern (DABay), https://dabay.bayern.de/dabay-portal-startseite/ 
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Abbildung 2:  Verteilung der angewandten Verfahrenstechniken bei der Abwasserbehand-
lung von Kläranlagen GK 1 bis 3 in Bayern (LfU 2021, (Stand: 2020)). 

Tabelle 3:  Abfrageergebnisse zur Entwässerung und Trocknung mit Angabe zur Aus-
baugröße und Anzahl kommunaler Kläranlagen in Bayern. Keine Angabe bei 
a: 245 KA, b: 275 KA, c: 276 KA und d: 299 KA. (LfU 2021 (Stand: 2020), 
DABay-Abfrageergebnisse zur Entwässerung und Trocknung (Stand: 2019).  

Ausbau-
größe  

GK Anzahl komm.  
Kläranlagen 
(LfU 2021) 

Anzahl  
Abfrage- 

ergebnisse 

Entwässerung Trocknung 

in EW - - - mobila stationärb Standortc ex-
ternd 

< 1.000 1 1.101 909 24 6 8 17 

1.000 bis 
5.000 

2 734 661 158 39 20 63 

5.001 bis 
10.000 

3 223 200 77 51 10 19 

10.001 bis 
100.000 

4 345 317 118 174 26 46 

> 100.000 5 36 34 4 28 8 3 

Summe  2.439 2.121 381 298 72 148 

 

Basierend auf einer detaillierten DABay-Abfrage zur Entwässerungsart der GK 1 bis 3 wird 
ersichtlich, dass bei Kläranlagen der GK 1 nur vereinzelt mobile Entwässerungen stattfin-
den (Tabelle 4). Bei unbelüfteten Abwasserteichanlagen wurden Stand 2019 nur 4 mobile 
und 3 stationäre Entwässerungen durchgeführt. Bei belüfteten Abwasserteichanlagen 
wurde lediglich eine mobile Entwässerung durchgeführt. 
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Tabelle 4: Abfrageergebnisse (DABay, Stand: 2019) zur Entwässerungsart für Kläran-
lagen der GK 1 bis 3. AB: Abwasserteichanlage belüftet, A: Abwasserteich 
unbelüftet, A+X: Abwasserteichanlage mit technischer Zwischenstufe, B: Be-
lebungsanlage, BS: Belebungsanlage mit gemeinsamer Schlammstabilisie-
rung, MECH: Mechanische Reinigungsanlage/Behelfsanlage, B+X: Mehrstu-
fige biologische Kläranlage, PF/BIFOS/SVA: Pflanzenkläranlage/Bepflanzter 
Bodenfilter/Hybridanlagen, RK: Rotationskörperanlage, TK: Tropfkörperan-
lage. 
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Anforderungen Messwerte 

a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

g)  h)  

Abbildung 3: Qualitätsanforderungen nach Bescheid (links) im Ablauf von kommunalen Kläranla-
gen im Vergleich zu gemessenen Überwachungswerten (rechts, Kontrollmessung 
bei bayerischen kommunalen Kläranlagen der GK 1 bis 3 für die Parameter CSB, 
Pges, NH4-N und mineralischen Stickstoff (TIN). Stichprobenzahl (n) für Anforderun-
gen/Messwerte: CSB: 1983/1990; Pges: 1967/1987; NH4-N: 575/1987; TIN: 
1960/1987 (Daten: 2022, DABay-Abfrage, LfU 2022). 
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Die geforderten Ablaufwerte von bayerischen Kläranlagen (vgl. Abbildung 3) unterscheiden 
sich anhand ihrer Größenklasse 1 bis 3, wobei mit zunehmender Größenklasse die Anfor-
derungen an die Ablaufwerte steigen. Wie in Abbildung 3 in der rechten Spalte zu sehen, 
liegen die gemessenen Überwachungswerte deutlich unter den geforderten Anforderungen. 
Besonders beim Ammonium-Stickstoff bei Kläranlagen der GK 3 (Abbildung 3 e) und f)) 
liegen die Kontrollmesswerte deutlich unter den geforderten Konzentrationen. 

2.2 Kommunale Klärschlammentsorgung in Deutschland und Bayern 

2.2.1 Situation der Klärschlammentsorgung in Deutschland 

In Deutschland entstehen durch die kommunale Abwasserbehandlung rd. 1,74 Mio. t TM 
Klärschlamm pro Jahr, welche sich auf die thermische Behandlung, stoffliche Verwertung 
und sonstige direkte Entsorgung verteilen (Stand 2020). Die jährlich anfallende Klär-
schlammmenge hat dabei kontinuierlich abgenommen. Während im Jahr 1998 noch rd. 
2,2 Mio. t TM angefallen sind, betrug die Klärschlammmenge im Jahr 2010 bereits rd. 
1,88 Mio. t TM/a (Statistisches Bundesamt 2020). 

Abbildung 4 zeigt die prozentuale Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Deutschland 
seit 1998 und den steigenden Anteil an thermischer Behandlung. Stand 2020 wurden 77 % 
des anfallenden Klärschlammes thermisch behandelt, welche zu rd. 32 % der thermischen 
Monoverbrennung zugeführt wurden. Die landschaftsbauliche Verwertung nimmt seit 1998 
kontinuierlich ab und betrug im Jahr 2020 lediglich 1,4 %, während die landwirtschaftliche 
Verwertung bei ca. 15 % lag. Die Deponierung von Klärschlamm ist nicht mehr zulässig 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). In den kommenden Jahren ist mit einer Zu-
nahme an thermischer Behandlung zu rechnen, während die landwirtschaftliche Verwer-
tung deutlich eingeschränkt wird (Schaum et al. 2020; Statistisches Bundesamt 2020; 
Roskosch und Heidecke 2018). 
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Abbildung 4:  Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Deutschland seit 1998 bis 2020. 
Sonstige stoffliche Verwertung z. B. Vererdung, Kompostierung. 
(Statistisches Bundesamt 2020; Roskosch und Heidecke 2018). 

2.2.2 Situation der Klärschlammentsorgung in Bayern 

Im Jahr 2020 sind in Bayern insgesamt 270.502 t TM angefallen, welche sich in Abhängig-
keit von der Struktur und Dichte der Besiedlung in Bayern verteilen (Tabelle 5). Die spezifi-
sche Klärschlammmenge betrug im Durchschnitt 20,7 kg TM/(E∙a).  

Von dem angefallenen Klärschlamm wurden 67 % innerhalb von Bayern (180.843 t TM/a) 
und 33 % (89.659 t TM/a) außerhalb von Bayern entsorgt. Vom landwirtschaftlich verwer-
teten Anteil wurden dabei 89 % innerhalb und lediglich 11 % außerhalb von Bayern entsorgt 
((Bayerisches Landesamt für Umwelt 2021) in Sonderauswertung zur Abfallbilanz). 

a)  b)  

Abbildung 5:  a) Prozentuale Verteilung der Klärschlammentsorgung in Deutschland 
(Stand: 2020). b) Prozentuale Verteilung der Klärschlammentsorgung in 
Bayern (Stand: 2020) (Statistisches Bundesamt 2020). 
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Tabelle 5:  Übersicht des bayerischen Klärschlammanfalls nach Regierungsbezirken 
und Strukturen aufgeteilt. Aufteilung ländlich: ≤ 125 E/km²; ländlich dicht: 
> 125 bis ≤ 500 E/km², städtisch: > 500 bis ≤ 1.750 E/km², großstädtisch: 
> 1.750 E/km²  (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2021). 

Regierungsbezirk  Klärschlammanfall spez. Klärschlammmenge 

 t TM/a kg TM/(E∙a) g TM/(E∙d) 

Oberbayern 86.186 18,3 50,1 

Niederbayern 26.865 21,6 59,1 

Oberpfalz 23.500 21,1 57,9 

Oberfranken 22.961 21,6 59,2 

Mittelfranken 32.601 18,4 50,4 

Unterfranken 29.480 22,4 61,4 

Schwaben 48.909 25,7 70,4 

Bayern gesamt 270.502 20,7 56,6  

ländlich 86.875 21,3 58,4 

ländlich dicht 86.616 18,0 49,3 

städtisch 36.920 22,3 61,1 

großstädtisch 60.091 23,3 63,8 

 

Wie auch die Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Deutschland zeigt, hat die land-
wirtschaftliche Verwertung in Bayern seit Mitte der 1990er Jahre stetig abgenommen 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). Während im Jahr 2015 der Anteil der landwirt-
schaftlichen Verwertung noch bei rd. 15 % lag, betrug dieser im Jahr 2020 lediglich rd. 8 %. 
Im Gegensatz dazu ist der Anteil der thermischen Behandlung seit 2015 bis 2020 um 23 % 
angestiegen, auf rd. 84 % (siehe Abbildung 5 b, Stand: 2020 (Statistisches Bundesamt 
2020)). Die Entwicklung der Klärschlammentsorgungswege in Bayern seit 1995 bis 2020 
zeigt Abbildung 6. 

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass das Ausbringen von Klärschlamm 
in der Landwirtschaft im Interesse eines nachhaltigen Verbraucherschutzes und aus Grün-
den des vorsorgenden Boden- und Gewässerschutzes mittelfristig beendet werden soll 
(siehe AbfPV Abschnitt III Nr. 1.2.4) (Bayerische Staatsregierung 2014). 
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Abbildung 6: Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Bayern seit 1995 bis 2020 (Da-
ten: Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2022).  

 

2.2.3 Abwasserteichanlagen in Bayern 

Die Kläranlagen der GK 1 bis 3 in Bayern sind zu einem Großteil kleine ländliche Kläranla-
gen. Dabei bestehen rd. 50 % der Abwasserbehandlungsanlagen mit der GK 1 in Bayern 
aus unbelüfteten Abwasserteichanlagen. Daneben finden sich belüftete Abwasserteichan-
lagen (rd. 5 %) und Abwasserteichanlagen mit technischer Zwischenstufe (rd. 10 %) (siehe 
Abbildung 2). Abwasserteichanlagen dienen zur mechanisch-biologischen Abwasserbe-
handlung von kommunalen Abwässern und zählen zu den großräumigen und naturnahen 
Verfahren. 

Abwasserteiche unterteilen sich aufgrund ihrer Reinigungsvorgänge in Absetzteiche (Vor-
stufe vor einer weiteren Behandlung mit dem Ziel Schlämme abzutrennen und zu sam-
meln), unbelüftete und belüftete Teiche, Schönungsteiche (Qualitätsverbesserung und 
Konzentrationsausgleich) und Abwasserteichanlagen mit technischer Zwischenstufe (z. B. 
zwischengeschaltete Tropf- und Rotationstauchkörper) (LfU Sachsen-Anhalt 2006; DWA-A 
201 2005). 

Nur wenige Abwasserteichanlagen (un-/ belüftet oder mit technischer Zwischenstufe) 
entwässern den anfallenden Klärschlamm, was auch Tabelle 4 zeigt. Die Nassschlämme 
der Abwasserteichanlagen der GK 1 werden überwiegend direkt landwirtschaftlich 
verwertet oder zu anderen Kläranlagen transportiert. Im Gegensatz dazu entwässern 
Belebungsanlagen der GK 2 den anfallenden Klärschlamm in der Regel, wodurch der Anteil 
an der thermischen Behandlung deutlich zu nimmt (siehe Abbildung 7). 

Durch lange Lagerzeiten ist der Schlamm aufgrund von Kaltfaulung anaerob stabilisiert. Bei 
einer Entschlammung und der maschinellen Entwässerung vor Ort kann das anfallende 
Schlammwasser i. d. R. nicht uneingeschränkt in die Teichanlage eingeleitet werden. Bei 
jahrelanger Lagerung werden geringere oTR-Gehalte erreicht, welche die Rückbelastung 
durch das anfallende Schlammwasser gering halten (DWA-A 201 2005).  
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Wenn im Anlagenzulauf kein Rechen vorhanden ist, müssen bei der direkten landwirtschaft-
lichen Verwertung von Nassschlamm die nicht verrotteten Bestandteile entfernt werden. 
Das Rechengut muss schließlich getrennt entsorgt werden, wobei der Stababstand im 
Schlammstrom 10 mm nicht überschreiten darf. Daneben müssen sich die Schlammstapel-
zeiten in den Teichen sowie die Entschlammung der Teiche an die zeitlichen Bedürfnisse 
der Landwirte richten. Ferner empfiehlt sich bei langjähriger Lagerung den Schlamm zwi-
schen den Räumintervallen auf die Analysenparameter gemäß der Klärschlammverord-
nung zu untersuchen (DWA-A 201 2005). 

Oft verfügen Abwasserteichanlagen jedoch nicht über einen Rechen, was zu Problemen 
bei Schlammentnahme und -transport führen kann. Grobe Störstoffe können zu Verstop-
fungen und Beschädigungen von Ansaugpumpen führen, was die Kosten zur Entsorgung 
bzw. zum Transport erhöht. Mobile Entwässerungsfirmen besitzen meist eine Zerkleine-
rungsmaschine, um die vorhandenen Grobstoffe im Klärschlamm zu zerkleinern. Jedoch ist 
dafür die Pumpfähigkeit des Klärschlammes eine Voraussetzung. 

 

 

Abbildung 7: Entsorgungswege für anfallenden Klärschlamm der GK 1 bis 3 sortiert nach 
Verfahrenstechnik zur Abwasserbehandlung (Stand: 2019, DABay). Die An-
zahl der Kläranlagen mit entsprechendem Entsorgungsweg ist als Zahl an-
gegeben. Sonstige Verwertung entspricht Rekultivierung, Kompostierung 
und Rekultivierung, Kompostierung und Landschaftsbau. AB: Abwasser-
teichanlage belüftet, A: Abwasserteich unbelüftet, A+X: Abwasserteichan-
lage mit technischer Zwischenstufe, B: Belebungsanlage, BS: Belebungsan-
lage mit gemeinsamer Schlammstabilisierung, MECH: Mechanische Reini-
gungsanlage/Behelfsanlage, B+X: Mehrstufige biologische Kläranlage, 
PF/BIFOS/SVA: Pflanzenkläranlage/Bepflanzter Bodenfilter/Hybridanlagen, 
RK: Rotationskörperanlage, TK: Tropfkörperanlage. 
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Als ein weiteres Problem stellt sich der oft fehlende Stromanschluss bei Abwasserteichan-
lagen dar, wodurch die Entfernung von Störstoffen mit Hilfe eines Rechens und auch eine 
mobile Entwässerung erschwert werden. Darüber hinaus müssen für eine maschinelle Ent-
wässerung die Zufahrtsmöglichkeiten, eine befestigte Fläche und die Möglichkeit einer Klär-
schlamm- sowie Schlammwasser-Zwischenspeicherung gegeben sein. Für die Konditionie-
rung des Schlammes (Polymerdosierstation) und zur Reinigung des Entwässerungsaggre-
gates muss daneben ein Wasseranschluss vorhanden sein, was oft auf Abwasserteichan-
lagen nicht der Fall ist. 

Von Rechengut vorgereinigte Klärschlämme können direkt in den Primärschlammschacht 
bzw. direkt in den Schlammspeicherbehälter hinzugegeben werden. 

Bei der Verbringung eines „nicht vorgereinigten“ Klärschlammes (durch Rechen oder Sand-
fang) auf eine andere Kläranlage wird dieser i. d. R. abhängig von der Klärschlammmenge 
zunächst zur Grobreinigung durch ein Annahmesystem geführt. Der Klärschlamm wird da-
raufhin in den Zulauf der Kläranlage gegeben, um weitere Feststoffteile und Sand zu ent-
fernen. Von einer direkten Einbringung von nicht vorher „gereinigtem“ Klärschlamm in die 
Faulung wird abgeraten, da der erhöhte Feststoffanteil zu Problemen (z. B. Verzopfungen, 
geringerer Gasertrag) im Faulbehälter und bei der Entwässerung führen kann. Daneben 
kann es zu Ablagerungen durch einen erhöhten Sandanteil kommen, wodurch sich das 
Faulbehältervolumen verringert.
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3 Untersuchungspflichten und Analysekosten bei der  
bodenbezogenen Klärschlammverwertung 

3.1 Untersuchungspflichten – Boden und Klärschlamm 

Im Sinne eines nachhaltigen Umwelt- und Ressourcenschutzes wurden die Anforderungen 
an die bodenbezogene Klärschlammverwertung geändert. Ab dem Jahr 2029 ist die boden-
bezogene Verwertung von Klärschlamm für Kläranlagen größer 100.000 EW sowie ab 2032 
größer 50.000 EW rechtlich nicht mehr gestattet.  

Für kleine und mittlere Kläranlagen der Größenklassen 1 bis 3 besteht durch die novellierte 
AbfKlärV die Möglichkeit die anfallenden Klärschlämme nach Zustimmung und Überwa-
chung der zuständigen Behörde bodenbezogen zu verwerten.  

Nachfolgend werden die boden- und klärschlammbezogenen Untersuchungspflichten so-
wie -häufigkeiten dargestellt. 

3.2 Bodenbezogene Untersuchungspflichten 

Der Klärschlammnutzer hat dem Klärschlammerzeuger die vorgesehene Auf- oder Einbrin-
gungsfläche mitzuteilen. Der Klärschlammerzeuger muss spätestens drei Wochen vor Auf- 
oder Einbringung des Klärschlamms der zuständigen Behörde die Auf- oder Einbringung 
anzeigen (§ 16 AbfKlärV). 

Die Anzeige hat die Angaben nach Anlage 3 Abschnitt 1 Nr. 1 bzw. für Klärschlammgemi-
sche /-komposte nach Anlage 3 Abschnitt 2 Nr. 2 AbfKlärV zu enthalten. 

3.2.1 Untersuchungspflichten und -häufigkeiten 

Für die vorgesehene Auf- oder Einbringungsfläche muss der Klärschlammerzeuger die Bo-
denart (DIN 19682-2 „Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen – Teil 2: Bestimmung 
der Bodenart“) bestimmen sowie entsprechend der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) Bodenuntersuchungen durchführen lassen. Darunter fallen u. a. 
Schwermetalle aus der BBodSchV, sowie der pH-Wert und der Phosphatgehalt. Eine Über-
sicht über die nötigen Bodenuntersuchungen ist in Abbildung 8 dargestellt. Die erforderli-
chen Bodenuntersuchungen müssen mind. alle 10 Jahre durchgeführt werden.  

Die Abstände zwischen den Untersuchungen können von der zuständigen Behörde, im Ein-
vernehmen mit der zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde, verkürzt bzw. auf ein-
zelne Schwermetalle oder auf den pH-Wert beschränkt werden. Wiederkehrende Untersu-
chungspflichten können bei Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von < 1.000 EW, nach vor-
heriger Zustimmung der zuständigen Behörden, entfallen. Bei vorhandener Bodenuntersu-
chung nach der Bioabfallverordnung erübrigen sich die Untersuchungen, falls diese nicht 
älter als 10 Jahre alt sind. Kleinkläranlagen eines landwirtschaftlichen Betriebs für Selbst-
bewirtschaftung müssen ebenfalls keine Untersuchungen durchführen. 
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Abbildung 8:  Bodenbezogene Untersuchungspflichten nach § 4 AbfKlärV. 

3.2.2 Grenzwerte bei der bodenbezogenen Verwertung 

Abhängig von der Bodenart werden nach der AbfKlärV i. V. m. der BBodSchV verschiedene 
Vorsorge- und Grenzwerte definiert, welche in Tabelle 6 abhängig vom pH-Wert und dem 
Humusgehalt des Bodens dargestellt sind. Die Bodenart wird anhand DIN 19682-2 klassi-
fiziert (DIN 19682-2 2014). 

Tabelle 6:  Grenzwerte für Schwermetalle und organische Stoffe nach BBodSchV An-
hang 2. 

Böden Schwermetalle 
in mg/kg TM (Feinböden) 

Bodenart Cd Pb Cr Cu Hg Ni Zn 

pH-Wert ≥ 6 < 6 ≥ 5 < 5    ≥ 6 < 6 ≥ 6 < 6 

Ton 1,5 1 100 70 100 60 1 70 50 200 150 

Lehm/Schluff 1 0,4 70 40 60 40 0,5 50 15 150 60 

Sand 0,4  40  30 20 0,1 15  60  

Humus- 
gehalt 

Polychlorierte  
Biphenyle 

(PCB6) 

Benzo(a)pyren Polycycl. Aromatische  
Kohlenwasserstoffe  

(PAK16) 

> 8 % 0,1 1 10 

≤ 8 % 0,05 0,3 3 

 

Die Grenzwerte für Schwermetalle unterscheiden sich abhängig vom pH-Wert und entfallen 
ab einem Humusgehalt von > 8 %, wobei die zuständigen Behörden für diese Böden ggf. 
gebietsbezogene Festsetzungen treffen können. Bei Ackerböden beträgt der Humusgehalt 
im Allgemeinen etwa bis 4 % (DWA-M 384 GD 2021).  
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3.2.3 Beschränkungen bei der bodenbezogenen Verwertung 

Die Auf- oder Einbringung von Klärschlamm aus Anlagen mit Abwässern aus industrieller 
Kartoffelverarbeitung sowie in Wasserschutzgebieten der Schutzzonen I, II und III sind un-
tersagt (§ 15 AbfKlärV). Daneben ist die bodenbezogene Verwertung nicht zulässig bei Bö-
den mit Nutzung: 

 als Grünland und Dauergrünland, 

 als Ackerfutteranbaufläche, 

 als Anbaufläche  
o Mais  

(ausgenommen zur Körnernutzung und zur Verwendung in der Biogaserzeu-
gung, sofern keine Einarbeitung von Klärschlamm vor der Saat erfolgt ist), 

o Zuckerrüben 
(sofern die Zuckerrübenblätter verfüttert werden sollen und im Anbaujahr 
keine Auf- oder Einbringung von Klärschlamm vor der Saat erfolgt ist), 

o Gemüse, Obst oder Hopfen, 

 als Haus-, Nutz- oder Kleingarten, 

 zu forstwirtschaftlichen Zwecken 

Das Auf- und Einbringen ist zudem nicht zulässig in Wasserschutzgebieten der Schutzzone 
I, II und III sowie in Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten, Na-
turdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlich geschützten Bioto-
pen. 

In Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde und der landwirtschaftlichen Fachbehörde die bodenbezogene Ver-
wertung von Klärschlamm (Klärschlammgemisch/-kompost) für Ackerfutteranbauflächen 
zulassen (§ 15 AbfKlärV Abs. 6). Neben den genannten Beschränkungen können weitere 
Vorgaben nach DüV und DüMV entstehen, wobei die gute fachliche Praxis der Düngung 
einzuhalten ist (DWA-M 384 GD 2021).  
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3.3 Klärschlammbezogene Untersuchungspflichten 

3.3.1 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 

In der AbfKlärV werden verbindliche Untersuchungspflichten und -häufigkeiten für den Klär-
schlammerzeuger vor Abgabe des Klärschlamms an den Klärschlammnutzer abhängig von 
der Ausbaugröße der Kläranlage sowie der Klärschlamm-Trockenmasse geregelt (§ 5 Abf-
KlärV; (Bundesregierung 2017)). Eine Übersicht über die Untersuchungshäufigkeiten und 
Parameter der „kleinen“ Klärschlammuntersuchung nach § 5 Abs. 1 AbfKlärV ist in Abbil-
dung 9 zu sehen. Dabei werden folgende Parameter analysiert: 

 Schwermetalle: 
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Chrom(VI), Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thallium und 
Zink, 

 Summe der organischen Halogenverbindungen als adsorbierte organisch gebun-
dene Halogene (bestimmt als AOX), 

 Gesamtstickstoffgehalt und Ammoniumgehalt 

 Phosphorgehalt, 

 Trockenrückstand, 

 Organische Substanz, 

 Gehalt an basisch wirksamen Stoffen insgesamt, bewertet als Calciumoxid, 

 Eisengehalt und 

 pH-Wert. 

Bei Kläranlagen < 1.000 EW muss der Klärschlamm mindestens alle zwei Jahre untersucht 
werden, wobei die zuständige Behörde den Abstand zwischen den Untersuchungen ver-
kürzen (bis zu 6 Monate) oder verlängern (bis zu 48 Monate) kann (§ 6 AbfKlärV).  

Weiterhin richtet sich die Untersuchungshäufigkeit nach der Menge an jährlich anfallender 
Trockenmasse (hier ist der bodenbezogen verwertete Anteil maßgeblich), wobei sich die 
Intervalle ab einer Grenze von 750 t TM/a unterscheiden. Bei einem jährlichen Klär-
schlammanfall von 750 t TM oder weniger muss je angefangene 250 t TM/a, mindestens 
alle 3 Monate eine „kleine“ Klärschlammuntersuchung erfolgen. Liegt der Anfall über 
750 t TM jährlich muss je angefangene 250 t TM/a, jedoch höchstens einmal pro Monat die 
Untersuchung durchgeführt werden. Im Fall der Herstellung eines Klärschlammgemischs 
oder Klärschlammkomposts hat die Untersuchung je angefangene 500 t TM zu erfolgen. 

Die Untersuchungsergebnisse müssen innerhalb von vier Wochen nach Durchführung der 
zuständigen Behörde vorgelegt werden. 

In der AbfKlärV werden zudem erstmalig Anforderungen an eine Qualitätssicherung  
(§ 21 AbfKlärV) geregelt (DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.5 2018). Bei qualitätsgesichertem 
Klärschlamm wird die Untersuchungshäufigkeit verringert. Je angefangene 500 t TM/a 
muss eine Untersuchung durchgeführt werden, höchstens jedoch alle zwei Monate. Für 
Klärschlammgemische und -komposte wird je angefangene 1.000 t TM/a eine monatliche 
Untersuchung verlangt (§ 31 AbfKlärV). 
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Abbildung 9: Klärschlammbezogene Untersuchungspflichten nach § 5 Abs. 1 AbfKlärV 
(„kleine“ Untersuchung). 
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Abbildung 10:  Klärschlammbezogene Untersuchungspflichten nach § 5 Abs. 2 AbKlärV 
(„große“ Untersuchung: § 5 Abs. 1 und 2 AbfKlärV). 
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Bei der „großen“ Klärschlammuntersuchung nach § 5 Abs. 1 und 2 AbfKlärV werden zu-
sätzlich die organischen Schadstoffe untersucht. Bei der Analyse werden berücksichtigt: 

 polychlorierte Biphenyle, 

 polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane einschl. dioxinähnlicher polychlo-
rierter Biphenyle, 

 Benzo(a)pyren und 

 Polyfluorierte Verbindungen mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure und  
Perfluoroctansulfonsäure. 

Die von der Ausbaugröße der Kläranlage und anfallenden Klärschlammmenge in Trocken-
masse abhängigen Untersuchungshäufigkeiten zeigt Abbildung 10. Unabhängig von der 
Ausbaugröße und Menge an Trockenmasse ist mindestens alle zwei Jahre eine Untersu-
chung zu veranlassen. Lediglich bei Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von < 1.000 EW 
kann die wiederholende Untersuchung nach Erstuntersuchung und Zustimmung der zu-
ständigen Behörde im Einvernehmen mit der landwirtschaftlichen Fachbehörde entfallen. 

Grenzwerte nach AbfKlärV und DüMV 

Nach § 8 AbfKlärV ist die Auf- oder Einbringung von Klärschlamm nur zulässig, wenn die 
Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 der Düngemittelverordnung (DüMV) sowie 
zusätzliche Grenzwerte nach Anlage 1 AbfKlärV nicht überschritten werden. Für Kupfer gilt 
als Grenzwert der zulässige Höchstgehalt nach Anlage 1 Abschnitt 4.1 Nummer 4.1.1 
Spalte 6 Absatz 2 der DüMV. Eine Übersicht der aktuell geltenden Grenzwerte und Kenn-
zeichnungsschwellen nach der DüMV zeigt Tabelle 7. Weiterhin gelten Kennzeichnungs-
schwellen für Nährstoffe wie beispielsweise Stickstoff und Phosphat (P2O5) bei Düngemit-
teln nach Anlage 2 Tabelle 1 DüMV. 
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Tabelle 7:  Grenz- und Schwellenwerte nach der AbfKlärV und DüMV in Anlehnung an 
(DWA-M 384 GD 2021). 

Parameter AbfKlärV und DüMV Kennzeichnungsschwelle 
DüMV 

 mg/kg TM (Ausnahmen sind angegeben) 

As 40 20 

Pb 150 100 

Cd < 5 % P2O5 FM 1,5 1,0 

Cr1) (ges.) - 300 

Cr(VI) 2 1,2 

Cu 900 200 

Ni 80 40 

Hg 1,0 0,5 

Tl 1,0 0,5 

Zn 4.000 200 

Fe1) (als % TM) - 0,04 
1 für Landwirtschaft 

AOX 400 - 

Polychlorierte Biphenyle (PCB), je-
weils für die Kongenere 28, 52, 
101, 138, 153, 180 

0,1 0,05 

Summe der Dioxine und dI-PCB 
(WHO-TEQ 2005) 

30 ng TE/kg TM 8 ng TE/kg TM 

Benzo(a)pyren 1,0 - 

Perfluorierte Tenside  
(PFOA + PFOS) 

0,1 0,05 

1) Für Eisen und Chrom bestehen gemäß § 5 Absatz 1 AbfKlärV eine Untersuchungspflicht; 
ein Grenzwert existiert allerdings weder in der DüMV noch in der AbfKlärV. 

 

3.3.2 Düngemittelverordnung (DüMV) 

Die Düngemittelverordnung regelt u. a. die Zulassung (§ 3 DüMV), das Inverkehrbringen 
(§ 4 DüMV) sowie die Kennzeichnung (§ 5 DüMV) von Düngemitteln. Dabei muss ein Klär-
schlamm, der vom Erzeuger an den Klärschlammnutzer für die Verwendung als Düngemit-
tel abgegeben wird (Inverkehrbringen), weitere Anforderungen und Grenzwerte einhalten. 
Durch eine düngemittelrechtliche Deklaration des Klärschlammerzeugers müssen dem 
Klärschlammnutzer die erforderlichen Informationen zur Klärschlammbeschaffenheit für 
jede abgegebene Charge vorgelegt werden. Die entsprechenden Parameter der DüMV er-
gänzen die gem. AbfKlärV regelmäßig zu untersuchenden Stoffe. Im Gegensatz zur  
AbfKlärV enthält die DüMV jedoch keine weiteren Vorgaben z. B. zu Untersuchungshäufig-
keiten. Es empfiehlt sich, die kennzeichnungspflichtigen Parameter regelmäßig analysieren 
zu lassen, um die Vorgaben und Toleranzen der DüMV hinsichtlich der Deklarationspflicht 
einzuhalten (DWA-M 384 GD 2021). 
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Seuchen- und Phytohygiene 

Nach § 5 DüMV dürfen keine Krankheits- und Schaderreger oder Toxine enthalten sein, 
welche die Gesundheit von Menschen, Tieren und Nutzpflanzen gefährden. Die Anforde-
rungen an die Seuchen- und Phytohygiene gelten als nicht eingehalten, wenn: 

 in 50 g Probenmaterial Salmonellen gefunden werden (Seuchenhygiene), 

 Ausgangsstoffe pflanzlicher Herkunft, auch in Mischungen, verwendet werden, die 
von widerstandsfähigen Schadorganismen, insbesondere 

o in Richtlinie 2000/29/EG genannte Schadorganismen, 

o thermoresistente Viren (insb. solche aus der Tobamovirus-Gruppe) oder 

o pilzliche Erreger mit widerstandsfähigen Dauerorganen, insb. Synchytrium 
enobioticum, Sclerotinia-Arten, Rhizoctonia solani, Plasmodiphoa brassicae 

enthalten sind und nicht einer geeigneten hygienisierenden Behandlung unterzogen wur-
den (Phytohygiene). 

Die seuchenhygienischen Anforderungen gelten bei der Abgabe an Personen, die im Rah-
men ihrer beruflichen Tätigkeit Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzen-
hilfsmittel anwenden, jedoch als eingehalten, wenn auf die bestehende Belastung hinge-
wiesen wird und als Anwendungsvorgaben gekennzeichnete Hinweise gegeben werden 
(§ 5 Abs. 3 DüMV). Weiterhin ist für die Abgabe von Klärschlamm geregelt, dass die Anfor-
derungen an die Seuchenhygiene erfüllt sind, wenn dieser auf Flächen aufgebracht wird, 
die im Zuständigkeitsbereich der am Sitz der Kläranlage für den Vollzug der Düngeverord-
nung zuständigen landwirtschaftlichen Fachbehörde liegen. Ausnahmen hierzu gelten, 
wenn der Abgeber Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Qualitätsüberwachung ist und 
die ordnungsgemäße Aufbringung sichert. 

Nährstoffe 

Bei der bodenbezogenen Verwertung dient Klärschlamm als organischer Dünger, wobei 
dieser auch als Klärschlammkompost im Landschaftsbau Anwendung findet (DWA-M 384 
GD 2021). Entsprechend den Anforderungen an die Kennzeichnung nach § 6 DüMV müs-
sen bei in Verkehr gebrachten Düngemitteln, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflan-
zenhilfsmittel mit Angaben der DüMV gekennzeichnet (deklariert) werden. Abhängig von 
der Deklaration des Düngemittels gelten nach Anlage 2 Tabelle 1 DüMV entsprechende 
Kennzeichnungsschwellen (siehe auch Tabelle 8). Je nach Entwässerungsgrad/-verfahren 
sowie der Herkunft des Abwassers können verschiedene Nährstoffgehalte im Klärschlamm 
vorhanden sein (DWA-M 384 GD 2021). 
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Tabelle 8:  Kennzeichnungsschwellen nach Anlage 2 Tabelle 1 DüMV. Entsprechende 
Toleranzen, Einschränkungen, Ergänzungen und Hinweise sind der Anlage 
2 Tabelle 1 DüMV zu entnehmen. 

Parameter Nährstoffe in Düngemitteln außer Wirtschaftsdünger, die nicht den 
Düngemitteltyp bestimmen. 

 Kennzeichnung ab % TM 

N 1,5 

P2O5 0,5 

K2O 0,75 

S 0,3 

MgO 0,3 

Na 0,2 

Ca wasserlöslich 5,7 

 

Fremdstoffe 

Beim in Verkehr bringen von Düngemitteln dürfen die Grenzwerte von Fremdbestandteilen 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 DüMV nicht überschritten werden und werden wie folgt zusammen-
gefasst: 

Tabelle 9: Grenzwerte für Fremdbestandteile nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 DüMV 

Parameter Siebdurchgang 
in mm 

Grenzwert in 
% TM 

Steine > 10 mm ≤ 5 

Summe aus Altpapier, Karton, Glas, Metalle und plastisch 
nicht verformbare Kunststoffe 

> 1 mm ≤ 0,4 

Sonstige nicht abgebaute Kunststoffe > 1 mm ≤ 0,1 

 

Polymere 

Bei der landwirtschaftlichen Verwertung entwässerter Klärschlämme müssen die Auflagen 
für synthetische Polymere beachtet werden (Anlage 2 Tabelle 8 Nummer 8.1.3 DüMV). So-
bald synthetische Polymere verwendet werden, muss dies gemäß DüMV gekennzeichnet 
werden. Dazu gehören (DWA-M 384 GD 2021): 

 Angabe des Zwecks der Zugabe  
(z. B. Konditionierungsmittel), 

 ab einem Mengenanteil von 0,5 % TM Angabe des zugegebenen Stoffs in Verbin-
dung mit der Angabe des Zwecks der Zugabe  
(z. B. Entwässerung unter Verwendung von synthetischen Polymeren), 

 ggf. Ergänzung der Kennzeichnung  
(Anhang 2 Tabelle 8.1 Zeile 8.1.3 Spalte 3 DüMV). 
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Klärschlämme, die synthetische Polymere enthalten, dürfen auf derselben Fläche nur so 
angewendet werden, dass die aufgebrachte Menge an synthetischen Polymeren 
45 kg Wirksubstanz/ha innerhalb von 3 Jahren nicht überschreitet. Falls die eingesetzten 
Polymere sich innerhalb von zwei Jahren um mind. 20 % abbauen, entfällt die Kennzeich-
nungspflicht und es ergeben sich keine Einschränkungen. 

Weitere Haupt- und Nebenbestandteile nach DüMV 

In der DüMV finden sich neben den genannten Parametern (Tabelle 8) weitere Haupt- (An-
lage 2 Tabelle 7 DüMV) und Nebenbestandteile (Anlage 2 Tabelle 8 DüMV), welche weite-
ren Vorgaben unterliegen.  

Gemäß Anlage 2 Tabelle 7 Nr. 7.4.3 DüMV sind solche Klärschlämme gemäß AbfKlärV als 
Hauptbestandteile von Düngemitteln zulässig, für die eine Aufbringung nach AbfKlärV zu-
lässig ist. Als ergänzende Anforderungen werden u. a. vorgegeben, dass (DWA-M 384 GD 
2021): 

 die Zugabe von Kalk nur in einer Qualität, die zugelassenen Düngemitteln ent-
spricht, zugelassen ist. 

 die Zugabe von Bioabfällen, nur im Rahmen der Aufbereitung (z. B. im Faulturm) 
und nur in einer Qualität, die der Bioabfallverordnung entspricht, zugelassen ist. 
(Beachtung von Co-Substraten mit Hinweis auf Merkblatt DWA-M 380 „Co-Vergä-
rung in kommunalen Klärschlammfaulbehältern, Abfallvergärungsanlagen und land-
wirtschaftlichen Biogasanlagen“) 

 die Aufbereitung der Ausgangsstoffe nur mit Stoffen zulässig ist, die der notwendi-
gen Abwasser- und Schlammbehandlung einschl. Hygienisierung oder sonstigen 
notwendigen Behandlung dienen (speziell Anlage 2 Tabelle 8 DüMV). 

 die Rückführung von Rechengut, Sandfanggut sowie die Rückführung von Flotaten 
oder Fettabscheiderinhalten aus fremden Kläranlagen nicht zulässig ist.  
Rechen- und Sandfanggut sind keine Düngemittel nach der DüMV. Erlaubt ist die 
Übernahme und Mitbehandlung von Flotaten und Fettabscheiderinhalten (z. B. aus 
Großküchen, die der Bioabfallverordnung entsprechen), soweit diese Stoffe als 
Bioabfälle angenommen werden. Sie dürfen aber nicht von einer fremden 
Kläranlage geliefert werden. 

 zugegebene Stoffe, die bei der Aufbereitung verwendet wurden, mit der Nennung 
des Zwecks angegeben werden müssen (z. B. Konditionierung, Fällung etc.). Bei 
der Zugabe von Kalken ist die Angabe des Anteils in % erforderlich. Bei Kalk als 
Fällungsmittel i. V. m. Anlage 2 Tabelle 8 Nr. 8.1.4 DüMV. 

Das Merkblatt DWA-M 384 „Bodenbezogene Verwertung von Klärschlämmen – Rechtliche 
Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in der Praxis“ stellt die wesentlichen Grundlagen 
einer künftigen bodenbezogenen Verwertung von Klärschlämmen dar. 
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3.3.3 Düngeverordnung (DüV) 

Die Düngeverordnung (DüV) dient zur Umsetzung der Vorgaben der EU-Nitrat-Richtlinie 
(91/676/EWG) mit dem Ziel, die Wasserqualität der Grund- und Oberflächengewässer vor 
Nitrat-Verunreinigungen aus der Landwirtschaft zu schützen. Aus der DüV ergeben sich 
somit keine Untersuchungspflichten wie bei der AbfKlärV. Bei der Umsetzung der DüV ist 
eine Düngebedarfsermittlung nach § 4 DüV (z. B. Stickstoffdüngebedarf für Ackerland An-
lage 4 Tabelle 1 bis 7 DüV) notwendig. Zudem muss spätestens zwei Tage nach der Dün-
gung jede Düngemaßnahme protokolliert werden (§ 10 DüV). Die DüV beinhaltet dabei 
Sperrfristen und Begrenzungen für die Nährstoffgabe, die sich wie folgt zusammenfassen 
lassen (DWA-M 384 GD 2021), vgl. auch (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
2021): 

 Herbstdüngung (bis 01.10.) 

 Vorgaben für die Ausbringung von Klärschlamm: 

o mit wesentlichen Gehalten an Stickstoff (§ 6 Abs. 8 DüV) 

o mit wesentlichen Gehalten an Phosphat (§ 6 Abs. 8 DüV) 

o Düngeverbot auf gefrorenem Boden 

 Böden mit > 20 mg P2O5/100 g Boden 

o Phosphatdüngung nur in Höhe des Nährstoffbedarfs 

 Reduzierte N- und P-Düngung an Gewässern/Gewässer grenzende Hanglagen 
(§ 5 Abs. 2 und 3 DüV) 

 Gebiets- und Kulturabhängige Beschränkungen 

o Grundwasser „rote Gebiete“: Reduzierung der N-Düngung um 20 % im Be-
triebsdurchschnitt 

o Düngung zu Wintergerste und -raps nicht mehr zulässig 

 ausgenommen: Winterraps-Düngung bei nachgewiesener Menge 
von Nmin-Gehalt < 45 kg/a. 
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3.3.4 Analysekosten bei der bodenbezogenen Verwertung und Verbrennung 

Zur Ermittlung der Analysekosten bei der bodenbezogenen Verwertung wurden drei Labore 
angefragt entsprechende Angebote abzugeben. 

Generell gilt bei der Untersuchung der Proben, dass die Probenahme, -vorbereitung und  
-analyse von einer unabhängigen und notifizierten Untersuchungsstelle durchgeführt wer-
den müssen (§ 32 AbfKlärV).  

Die Probenahme aus einem Klärschlamm hat nach DIN EN ISO 5667-13 und bei Klär-
schlammgemischen und -komposten nach DIN 19698-1 zu erfolgen. Entsprechende Ana-
lysemethoden finden sich in Anlage 2 Nr. 2.3 AbfKlärV. Die Untersuchungsergebnisse sind 
10 Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

Tabelle 10 zeigt dabei, dass sich die Analysekosten für die „kleine“ Untersuchung nach § 5 
Abs. 1 AbfKlärV (vgl. Kapitel 3.3.1) in einer Preisspanne von rd. 185 bis 280 € befinden. 
Manche Labore bieten standardmäßig bereits die Parameter aus der DüMV mit an (z. B. 
Labor (2)) und empfehlen diese mind. einmal jährlich durchzuführen, da diese eine Gültig-
keit von einem Jahr hat.  

In dem Analyseumfang von Labor (2) sind demnach die nach § 5 Abs. 1 AbfKlärV geforder-
ten Parameter, sowie weitere Metalle (K als K2O, Mg, B, Co, Mn, Mo, Na, S, Se) und Nitrat-
Stickstoff enthalten. 

Die Parameter der DüMV sind nicht untersuchungspflichtig und müssen nicht bei jeder Ana-
lyse untersucht werden. Jedoch unterliegen die Parameter der DüMV einer Deklarations-
pflicht beim Inverkehrbringen von Klärschlamm (siehe Kapitel 3.3.2). 

Tabelle 10:  Analysekosten für die klärschlammbezogenen Untersuchungspflichten nach 
AbfKlärV. *DüMV-Parameter im Angebot enthalten. Stand 2021. 

Klärschlammbezogene  
Untersuchungspflichten 

Labor 
(1) 

Labor 
(2) 

Labor 
(3) 

Preisspanne 

Angaben in EUR 

§ 5 Abs. 1 AbfKlärV – Doppelbestimmung  
„kleine“ Untersuchung 

185 280* 280 185 bis 280 

§ 5 Abs. 1 und 2 AbfKlärV – Doppelbestimmung  
„große“ Untersuchung 

850 1.000* 1.150 850 bis 1.150 
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Tabelle 11:  Untersuchungsparameter und ungefähre Analysekosten bei der Einfachbe-
stimmung für deklarationspflichtige Parameter aus der DüMV mit Angabe 
von Empfehlungen nach (Agrolab Group 2019). Stand 2021. 

Parameter Umfang Empfehlung Kosten 

   in EUR 

Gesamt-Metalle K, Mg, Na, S, Mn, Mb, B, Co, S Ergänzung von DüMV-Pa-
rametern zu § 5 AbfKlärV 

45 

wasserlösliche Me-
talle (ohne Selen) 

B, Ca, Fe, Mn, Mb, Co, Cu, Zn, 
Mg, Na, S 

mind. 1x bestimmen/ 
deklarationspflichtig 

70 

verfügbarer  
Stickstoff 

verfügbarer Stickstoff des in 
CaCl2-Lösung löslichen NO3-N 

und NH4-N 

deklarationspflichtig 20 

lösliche  
Phosphate 

wasserlösliches und neutral- 
ammoncitratlösliches Phosphat 

deklarationspflichtig 65 

Summe der weiteren deklarationspflichtigen Parameter 200 

wasserlösliches 
Selen 

 nur wenn Schwellwert über-
schritten und Wasserlös-

lichkeit > 25 % vom  
Gesamtanteil 

beide Fälle extrem selten 

20 

Salmonellen  bei Ausbringung mit soforti-
ger Einarbeitung nicht not-

wendig 

30 

Fremdstoffe Hartstoffe (Glas, Kunststoff,  
Metall), verformbare Kunststoffe, 

Steine 

ggf. bei Teichkläranlagen, 
bei Kläranlagen mit mecha-

nischer Reinigung nicht 
notwendig 

70 

 

Die für die Analysen zuständigen Labore geben grundsätzlich Empfehlungen, bei welcher 
Analyse welcher zusätzliche Parameter und welche Häufigkeiten für eine weitere Untersu-
chung des entwässerten Klärschlammes notwendig sind (Agrolab Group 2019). Demnach 
können nach Tabelle 11 noch zusätzliche Kosten von bis zu ca. 200 € für Parameter aus 
der DüMV anfallen. Bei Teichkläranlagen ohne vorherige mechanische Reinigung des Ab-
wassers wird zudem empfohlen, Fremdstoffe wie Glas, Kunststoffe etc. mit zu untersuchen, 
da diese Grenzwerten nach Tabelle 9 unterliegen. 

Für die vorherige bodenbezogene Untersuchung zur Auf- oder Einbringung von Klär-
schlamm fallen Kosten zwischen rd. 150 bis 200 € pro Probe an (zusammengesetzt aus 
Kosten für Anfahrt, Probenahme und Analytik). 
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3.3.5 Vergleich der Analysekosten bei bodenbezogener Verwertung und 
thermischer Behandlung 

Im Hinblick auf die derzeitige bayerische Klärschlammentsorgung hat die thermische Be-
handlung von Klärschlamm in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Aus diesem Grund 
wurden zu den Analysekosten bei der bodenbezogenen Verwertung die Untersuchungs-
kosten von Klärschlamm zur Verbrennung angefragt. Grundsätzlich geben die jeweiligen 
Verbrennungsanlagen die benötigten Parameter vor, die bei der Annahme von Klär-
schlamm analysiert werden müssen. Aus der Erfahrung der untersuchenden Labore lassen 
sich jedoch die Analyseumfänge abschätzen. 

Tabelle 12 zeigt, dass sich die Untersuchungskosten von Klärschlamm zur Verbrennung im 
Bereich von rd. 880 bis 1.740 € befinden. Eine Erstuntersuchung von Klärschlamm nach 
der AbfKlärV und DüMV (Einfachbestimmung) liegt im Rahmen von rd. 1.200 €. Der Um-
fang beider Untersuchungen entspricht auch dem angefragten Untersuchungsumfang zur 
thermischen Verwertung in Monoverbrennungsanlagen (Otte-Witte 2019). Dieser Vergleich 
zeigt, dass sich die Analysekosten bei der bodenbezogenen Verwertung sowie der Ver-
brennung nicht wesentlich unterscheiden. Die Unterschiede ergeben sich im Untersu-
chungsumfang und in der Bestimmungsmethode (Doppel- oder Einfachbestimmung). 

Vor der Annahme von Klärschlamm zur Verbrennung werden oftmals die gleichen Parame-
ter wie bei der bodenbezogenen Verwertung gefordert. Die Parameter der AbfKlärV benö-
tigen jedoch oft nur eine Einfachbestimmung. Die Analysen können einzeln, im Rahmen 
einer Erst-, Grunduntersuchung oder nur die Leitparameter für entwässerten Klärschlamm 
vollzogen werden. Wenn die Parameter einzeln analysiert werden, werden zur Komplettie-
rung des Analyseumfanges zur Verbrennung noch weitere Parameter benötigt (Zusatzpa-
ket, welches z. B. polyzyklische aromatische Kohlenstoffe (PAK), org. Chlorverbindungen 
und Fremdstoffe beinhaltet). 

Die Erstuntersuchung zur Verbrennung enthält alle benötigten Parameter inklusive der ge-
forderten Parameter aus AbfKlärV und DüMV (physikalische Parameter, Nährstoffe, perflu-
orierte Tenside, Schwermetalle, flüchtige, niederchlorierte Kongenere (z. B. PCB 28, PCB 
52), non ortho Kongenere (z. B. PCB 77, PCB 81), mono ortho Kongenere (z. B. PCB 105, 
PCB 114), Halogene, Dioxine und Furane, PAK, org. Chlorverbindungen und Fremdstoffe 
nach der DüMV). Bei der Grunduntersuchung werden hingegen nicht alle Kongenere ana-
lysiert und es wird sich auf die 6 Indikator-Kongenere beschränkt (PCB 28, PCB 52, PCB 
101, PCB 138, PCB 153, PCB 180). Daneben werden auch einzelne Schwermetalle wie 
Cr(VI), Cd sowie einzelne Nährstoffe nicht analysiert. Je nach Anforderung des Verbrenners 
ist es möglich die Leitparameter für entwässerten Klärschlamm vorzulegen. Diese beinhal-
ten nicht alle Parameter wie bei der Erstuntersuchung. Beispielsweise werden nicht alle 
physikalischen Parameter, Nährstoffe, Dioxine und Furane, PAK sowie nur die 6 Indikator-
Kongenere analysiert. Ebenfalls werden bei den Leitparametern die Fremdstoffe nach der 
DüMV nicht analysiert. Die geforderten Parameter zur Klärschlammverbrennung werden 
individuell von den Verbrennern festgelegt. 
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Tabelle 12:  Vergleich der Analysekosten bei bodenbezogener Verwertung und Verbren-
nung von Klärschlamm. Stand: 2021. 

Parameter Bodenbezogene  
Verwertung 

Verbrennung 

  AbfKlärV 
und DüMV 

für  
Verbrennung 

Erstun-
tersu-
chung  
(Abf-

KlärV; 
DüMV) 

Grundun-
tersu-
chung 

Leitparameter 
entwässerter 
Klärschlamm 

 in EUR 

§ 5 Abs. 1 
und 2 Abf-
KlärV 

850 bis 1.150 
(Doppel- 

bestimmung) 

640 
(Einfach- 

bestimmung) 

   

DüMV Emp-
fehlungen 
deklarati-
onspflichtig 

200 
(Einfach- 

bestimmung) 

200 
(Einfach- 

bestimmung) 

   

Zusatzpaket  900    

Summe 1.050 bis 1.350 1.740 1.200 1.040 880 
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4 Messprogramm zur Klärschlammentwässerung auf kleinen  
und mittleren Kläranlagen in Bayern 

4.1 Probenahme und Analyseverfahren 

Bei der Entwässerung von Klärschlamm fällt Schlammwasser an, welches anschließend in 
die Abwasserbehandlung zurückgeführt wird. Die Rückbelastung durch die darin enthalte-
nen gelösten Stoffe kann erheblichen Einfluss auf die biologische Stufe der Abwasserbe-
handlung haben und ist im weiteren Betrieb der Kläranlage zu berücksichtigen. 

Schlammwasser wird als abgetrennte Flüssigkeit definiert und wird je nach angewandtem 
Entwässerungsverfahren unterschiedlich bezeichnet (Überstandswasser (statischer Eindi-
cker), Zentrat (Zentrifuge) oder Filtrat (Filtrationsverfahren), vgl. (DIN EN 1085:2007-05), 
(DWA-M 366 2013). 

Im Folgenden werden die ausgewählten Kläranlagen sowie die eingesetzten Analysever-
fahren beschrieben. 

4.1.1 Auswahl der Kläranlagen für Probenahmen 

Die Entwässerung durch mobile Aggregate erfolgt bei Kläranlagen der Größenklassen 1 bis 
3 meist nur wenige Male im Jahr über einige Tage hinweg im Batchbetrieb. Zur Untersu-
chung der Schlammwässer wurden Kläranlagen ausgewählt, bei denen im Zeitraum von 
Oktober 2021 bis Mai 2022 eine Entwässerung geplant war. Diesbezüglich stand die Uni-
versität der Bundeswehr München in enger Abstimmung mit Kläranlagenbetreibern und 
Entwässerungsunternehmen, um bei den z. T. kurzfristig geplanten Terminen die Probe-
nahmen durchzuführen. Die Auswahl konzentrierte sich überwiegend auf Kläranlagen, die 
Abwasser in einer Belebungsstufe mit aerober simultaner Schlammstabilisierung aufberei-
ten, da diese im Vergleich zu anderen Aufbereitungsverfahren prozentual den größten An-
teil (32 % von insgesamt 2.058 Kläranlagen der GK 1 bis 3) ausmachen (siehe Abbildung 
2). Tabelle 13 gibt eine Übersicht der ausgewählten Kläranlagen, welche im Wesentlichen 
der GK 2 und 3 zugeordnet werden. Lediglich die Kläranlagen SB#07 und SB#08 liegen in 
GK 4, jedoch nur knapp über der Grenze zur GK 3. Diese sind verfahrenstechnisch mit den 
Kläranlagen der GK 2 und 3 vergleichbar. Die Kläranlage NB#14 liegt mit einer Ausbau-
größe von 13.500 EW über der GK 3-Grenze, jedoch liegt die aktuelle Belastung bei rd. 
9.006 EW. Zudem stellt diese Kläranlage aufgrund der verfügbaren Klärschlammfaulung 
vor Ort einen Sonderfall dar. Kläranlage NB#15 verfügt über ein stationäres Entwässe-
rungsaggregat, welches den Klärschlamm jedoch nicht kontinuierlich, sondern ähnlich der 
Betriebsform einer mobilen Entwässerung diskontinuierlich entwässert. 

Bei jedem Entwässerungstermin wurden zunächst die Kläranlagen besichtigt und der aktu-
elle Stand der Abwasserbehandlung sowie weitere Kenndaten (bspw. aktuelle Belastung, 
Rohschlammanfall, Art der Schlammkonditionierung, Phosphorelimination, Anzahl und 
Größe von Schlamm- und Schlammwasserbehältern) aufgenommen. Anschließend wurden 
Schlammwasserproben aus der Entwässerung sowie Proben vom entwässerten Klär-
schlamm genommen und im Labor analysiert. Die Schlammwasserproben wurden direkt 
Vor-Ort auf die physikalischen Parameter Leitfähigkeit, pH-Wert und Temperatur analysiert.  
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4.1.2 Analyseverfahren 

Für die Untersuchungen der Schlammwasser-Proben wurden folgende Messgeräte und 
Analyseverfahren angewendet: 

Schlammwasser, physikalischer Parameter 

 Leitfähigkeit,      

 pH-Wert und 

 Temperatur     Gerät: WTW Multi 3430 

Schlammwasser, Gesamtprobe 

 Abfiltrierbare Stoffe (AFS)   (DIN 38409-2:1987-03) 
Filterpapier: Schleicher und Schüll Schwarzband 

 Kjeldahl-Stickstoff (TKN)   (DIN EN 25663:1993-11) 
Aufschluss mit Selen (ISO 5663:1984) 

 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  (DIN ISO 15705:2003-01) 
Küvettentest (ISO 15705:2002)  
– Merck 1.13431.0001 (25 - 1.500 mg/L) ggfs. in Verdünnung 

 Gesamtphosphor (Pges)   (DIN EN ISO 15681-2:2019-05) 
mittels Fließanalytik (FIA und CFA) – Gerät: SEAL AA500 

Schlammwasser, nach 0,45 µm Filtration  

 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  (DIN ISO 15705:2003-01) 
Küvettentest (ISO 15705:2002)  
– Merck 1.13431.0001 (25 - 1.500 mg/L) ggfs. in Verdünnung 

 Orthophosphat-Phosphor (PO4-P)  (DIN EN ISO 15681-2:2019-05) 
mittels Fließanalytik (FIA und CFA) – Gerät: SEAL AA500 

 Ammonium-Stickstoff (NH4-N)  (ISO 5664:1984-05) 
mittels Destillation und Titration 

 Nitrit-Stickstoff (NO2-N)   (DIN EN ISO 13395:1996-12) 
mittels Fließanalytik (FIA und CFA) und spektrometrischer Detektion  
Gerät: SEAL AA500 

 Nitrat-Stickstoff (NO3-N)   (DIN EN ISO 13395:1996-12) 
mittels Fließanalytik (FIA und CFA) und spektrometrischer Detektion 
Gerät: SEAL AA500 

Klärschlamm 

 Trockenrückstand (TR)   (DIN EN 12880:2001-02)  

 Glühverlust (GV)    (DIN EN 12879:2001-02) 



Messprogramm zur Klärschlammentwässerung 35 

 
 
 

 

 

4.2 Ergebnisse der Analysen zur Klärschlammentwässerung 

4.2.1 Kurzbeschreibung der Kläranlagen  

Eine Übersicht der ausgewählten Kläranlagen zur Untersuchung des Schlammwassers mit 
den jeweiligen Kenndaten ist in Tabelle 13 dargestellt. Abbildung 11 zeigt die Standorte der 
beprobten Kläranlagen. 

 

Abbildung 11:  Standorte der beprobten Kläranlagen. ©OpenStreetMap and contributors, 
CC-BY-SA. 
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Tabelle 13:  Übersicht der ausgewählten bayerischen Kläranlagen zur Untersuchung des 
Schlammwassers mit Darstellung von ausgewählten Kenndaten. SB#00: 
Südbayern, MB#00: Mittelbayern, NB#00: Nordbayern, BS: Belebung mit ge-
meinsamer Schlammstabilisierung, SBR: Sequencing Batch Reactor, B&F: 
Belebung und Faulung, Z: Zentrifuge, KFP: Kammerfilterpresse, SP: Schne-
ckenpresse. 
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 EW EW - - - - 

SB#01 10.000 6.500 SBR Z (KFP) 2 bis 3 B 

SB#02 6.000 6.510 BS Z 3 bis 5 B 

SB#03 4.950 3.550 BS Z 4 B 

SB#04 3.000 2.350 BS KFP 1 bis 3 B 

SB#05 4.800 4.000 BS SP 3 bis 4 A 

SB#06 7.000 5.000 SBR Z 1 bis 3 A 

SB#07 12.900 8.500 BS Z 3 bis 4 A 

SB#08 12.000 10.000 BS Z 4 bis 6 A 

MB#09 9.900 8.800 BS Z 1 bis 2 B 

MB#10 4.000 2.000 BS KFP 3 B 

MB#11 4.000 2.500 BS Z 1 A 

NB#12 3.000 1.500 BS Z 2 A 

NB#13 2.000 1.700 BS KFP 3 bis 4 B 

NB#14 13.500 9.006 B&F KFP 2 B 

NB#15 5.500 1.523 BS SP 1 B 

 

Im Rahmen des Projekts wurden an 15 bayerischen Kläranlagen Probenahmen durchge-
führt. Die Anlagen verfügen, wie für die untersuchten Größenklassen üblich, über ein ein-
stufiges Belebungsverfahren, wobei es sich bei zwei Anlagen, im Unterschied zum konven-
tionellen Durchlaufverfahren, um SBR-Anlagen handelt (SB#01 und SB#06 in Tabelle 13). 
Bei der Kläranlage NB#14 handelt es sich als Sonderfall um eine Belebung mit einer Fau-
lung für die Klärschlammbehandlung. 

Jede Kläranlage verfügt über einen oder mehrere Schlammstapelbehälter (SSB), vier Klär-
anlagen verfügen zusätzlich über einen hauptsächlich oder ausschließlich für Schlamm-
wasser genutzten Speicher. Eine Kläranlage (SB#05) führt das Schlammwasser in kleinen 
Mengen direkt in die Kläranlage zurück, da kein Schlammwasserspeicher vorhanden ist. 
Bei großen Schlammwassermengen besteht die Möglichkeit dieses in entleerten Schlamm-
stapelbehältern aufzubewahren. Bis auf Kläranlage SB#05 wird bei allen Kläranlagen das 
Schlammwasser zwischengespeichert. Üblicherweise entwässern die Kläranlagen               
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2- bis 4-mal im Jahr, woraus sich eine maximale Aufenthaltszeit in den Schlammstapelbe-
hältern von ca. 90 bis 180 Tagen ergibt. Als mobile Entwässerungseinheiten kommen über-
wiegend Zentrifugen (60 %), gefolgt von Kammerfilterpressen (27 %) und Schneckenpres-
sen (13 %) zum Einsatz. Zwei der Anlagen behandeln gewerbliche/industrielle Abwässer 
im Einzugsgebiet (siehe Kapitel 4.2.2). Zur Phosphorelimination kommt überwiegend die 
chemische Phosphorelimination zum Einsatz (73 %). Eine Kombination aus erhöhter biolo-
gischer und chemischer Phosphorelimination findet bei 20 % der Anlagen statt. Eine rein 
biologische Phosphorelimination findet nur bei einer der beprobten Anlagen Anwendung. 

4.2.2 Steckbriefe der Kläranlagen (Betriebsdaten) 

Nachfolgend werden die beprobten Kläranlagen in Form von kurzen Steckbriefen mit den 
wichtigsten Kennwerten dargestellt. Die Angaben von TR und GV des Überschuss-
schlamms (ÜSS) beschreiben den Klärschlamm im Zulauf der Entwässerung bzw. nach der 
maximalen Aufenthaltszeit im Schlammstapelbehälter und stammen meist aus den Entwäs-
serungsprotokollen vergangener/laufender Entwässerungen. Als Maßstab für das Entwäs-
serungsergebnis ist der analysierte TR-Gehalt des entwässerten Klärschlamms aufgeführt. 
Bei den Kläranlagen SB#01, SB#02, SB#03 und SB#04 konnte keine Probe des entwäs-
serten Klärschlamms entnommen werden, deswegen wurden hier die Angaben aus dem 
Entwässerungsprotokoll oder die Angaben der Kläranlagenbetreiber verwendet. Die Anla-
gen und ihr grundlegender verfahrenstechnischer Aufbau sind in Abbildung 12 bis Abbil-
dung 22 dargestellt. 

SB#01 

Ausbaugröße/Belastung:   10.000 EW/6.500 EW 

Verfahren:     SBR 

TR/GV ÜSS:     4,9 %/75 %  

SSB/Schlammwasserspeicher (SWS):  2 x 685 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB:  120 bis 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis :  KFP/27 bis 28 % TR 

 
Abbildung 12: Anlagenschema Kläranlage SB#01.  
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SB#02 

Ausbaugröße/Belastung:  6.000 EW/6.510 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,3 bis 2,9 %/61 bis 71 % 

Schlammalter:    rd. 29 Tage 

SSB/SWS:    3 x 500 m3 SSB/500 m3 SWS 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: 70 bis 90 Tage  

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/23 bis 24 % TR 

Besonderheit:    Großbäckerei im Einzugsgebiet 

 
Abbildung 13: Anlagenschema Kläranlage SB#02. 

SB#03 

Ausbaugröße/Belastung:  4.950 EW/3.550 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,2 bis 2,9 %/64 bis 68 % 

Schlammalter:    rd. 40 Tage 

SSB/SWS:    2 x 450 m3 SSB, 1.000 m3 SWS 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/23 % TR 

 
Abbildung 14: Anlagenschema Kläranlage SB#03.  



Messprogramm zur Klärschlammentwässerung 39 

 
 
 

 

 

SB#04 

Ausbaugröße/Belastung:  3.000 EW/2.350 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,9 bis 3,2/k. A. 

SSB/SWS:    2 x 450 m3 SSB, 450 m3 SWS 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: 120 bis 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: KFP/25 bis 32 % TR 

 
Abbildung 15: Anlagenschema Kläranlage SB#04 

SB#05 

Ausbaugröße/Belastung:  4.800 EW/4.000 EW 

Verfahren:    BS  

TR/GV ÜSS:    k. A./78,0 % 

Schlammalter:    15 bis 20 Tage 

SSB/SWS:    830 m3 und 2 x 300 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: 90 bis 120 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: SP/13 bis 14 % TR 

Besonderheit:    Brauerei im Einzugsgebiet 

 
Abbildung 16: Anlagenschema Kläranlage SB#05.  
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SB#06 

Ausbaugröße/Belastung:  7.000 EW/5.000 EW 

Verfahren:     SBR 

TR/GV ÜSS:    2,8 bis 3,2 %/58 % 

Schlammalter:    rd. 35 Tage 

SSB/SWS:    3 x SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 120 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis:  Z/24 bis 26 % TR 

 
Abbildung 17: Anlagenschema Kläranlage SB#06. 

SB#07 

Ausbaugröße/Belastung:  12.900 EW/8.500 EW 

Verfahren:     BS 

TR/GV ÜSS:    2,4 %/66 % 

Schlammalter:    rd. 24 Tage 

SSB/SWS:    4 x 1.075 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 120 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis:  Z/20 % TR 

Besonderheit:    solare Klärschlammtrocknung 

 
Abbildung 18: Anlagenschema Kläranlage SB#07.  
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SB#08 

Ausbaugröße/Belastung:  12.000 EW/10.000 EW 

Verfahren:     BS 

TR/GV ÜSS:    1,5 bis 2,2 %/67 % 

Schlammalter:    rd. 30 Tage 

SSB/SWS:    600 m3 und 2 x 1.150 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: 60 bis 90 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/22 % TR 

 
Abbildung 19: Anlagenschema Kläranlage SB#08. 

MB#09 

Ausbaugröße/Belastung:  9.900 EW/8.800 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    3,5 bis 4 %/54 % 

Schlammalter:    rd. 35 Tage 

SSB/SWS:    2 x 500 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/27 % TR 

 
Abbildung 20: Anlagenschema Kläranlage MB#09.  
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MB#10 

Ausbaugröße/Belastung:  4.000 EW/2.000 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,6 %/60 % 

Schlammalter:    rd. 20 Tage 

SSB/SWS:    4 x 215 m3 SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 120 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: KFP/25 % TR 

 
Abbildung 21: Anlagenschema Kläranlage MB#10. 

MB#11 

Ausbaugröße/Belastung:  4.000 EW/2.500 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,0 bis 2,4 %/62 bis 67 % 

Schlammalter:    rd. 24 Tage 

SSB/SWS:    3 x SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 360 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/24 % TR 

 
Abbildung 22: Anlagenschema Kläranlage MB#11. 
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NB#12 

Ausbaugröße/Belastung:  3.000 EW/1.500 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    3,9 bis 4,7 %/54 bis 59 % 

SSB/SWS:    3 x SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: Z/25 % TR 

 

Abbildung 23: Anlagenschema Kläranlage NB#12. 

NB#13 

Ausbaugröße/Belastung:  2.000 EW/1.700 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    2,1 bis 2,6 %/51 bis 63 % 

Schlammalter:    rd. 24 Tage 

SSB/SWS:    1 x SSB, 1 x SWS 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 90 bis120 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: KFP/25 % TR 

 
Abbildung 24: Anlagenschema Kläranlage NB#13. 
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NB#14 

Ausbaugröße/Belastung:  13.500 EW/9.006 EW 

Verfahren:    B&F 

TR/GV ÜSS:    2,9 bis 3,0 %/66 bis 75 % 

Schlammalter:    rd. 60 Tage 

SSB/SWS:    2 x SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 180 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: KFP/28 bis 33 % TR 

 
Abbildung 25: Anlagenschema Kläranlage NB#14. 

NB#15 

Ausbaugröße/Belastung:  5.500 EW/1.523 EW 

Verfahren:    BS 

TR/GV ÜSS:    k. A./k. A. 

Schlammalter:    rd. 40 Tage 

SSB/SWS:    2 x SSB 

Aufenthaltszeit Schlamm im SSB: rd. 360 Tage 

Entwässerungsart /-ergebnis: KFP/32 % TR 

 

Abbildung 26: Anlagenschema Kläranlage NB#15. 
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4.2.3 Ergebnisse der Analysen 

Die Probenahme erfolgte nach Möglichkeit direkt aus dem Ablauf (Schlammwasser) bzw. 
vom Abwurf (entw. Klärschlamm) des Entwässerungsaggregats. Die Analyseergebnisse für 
Beprobungen der Kategorie B sind in Tabelle 14, für Beprobungen der Kategorie A in Ta-
belle 15 dargestellt. Aufgrund der 4-tägigen Entwässerung bei Kläranlage NB#12 wurden 
die Analysen der Kategorie A-Beprobung um einen Tag verlängert. Bei den Kläranlagen 
SB#01, SB#02 und SB#04 war die Entwässerung schon beendet und die Schlammwasser-
proben wurden aus den jeweiligen Speichern entnommen. Bei der kurzen Aufenthaltszeit 
im Schlammwasserspeicher (Probenahme spätestens 1 bis 3 Tage nach Abschluss der 
Entwässerung) ist jedoch davon auszugehen, dass der zeitliche Versatz keine nennens-
werten Auswirkungen auf die Analyseergebnisse im Vergleich zu den „frischen“ Proben hat. 
Gleiches gilt für die mehrtägigen Beprobungen der Kategorie A. Die durchgeführten Analy-
sen zu TR/AFS/TKN stellen Stichproben für den jeweiligen Entwässerungsprozess dar. Es 
ist davon auszugehen, dass die inhomogene Verteilung von Feststoffpartikeln im Schlamm-
wasser den AFS stark beeinflusst. Die Kläranlage NB#15 verfügt nach Angaben des Klär-
anlagenbetreibers über einen hohen Lehmanteil in der Belebtschlammflocke, was sich in 
einem hohen TR-Gehalt (38,7 %) und einem geringen GV-Gehalt (22,8 %) widerspiegelt.  

Eine differenzierte Darstellung des Gesamtergebnisses der Klärschlammentwässerung 
bzgl. TR ermöglichen die über die Prozessparameter und -ergebnisse geführten Entwäs-
serungsprotokolle. Diese konnten für die Kläranlagen SB#01, SB#02, SB#03, SB#06, 
SB#07 und MB#11 erhoben werden. Der TR des ÜSS, sowie des entwässerten Klär-
schlamms aus den Entwässerungsprotokollen sind in Tabelle 16 dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dass das Entwässerungsergebnis über die Dauer des Entwässerungsprozesses 
(meist 1 bis 5 Tage) weitestgehend konstant bleibt. 

Sind mehrere SSB verfügbar erfolgt die Befüllung während des Betriebs und die Zufuhr 
zum Entwässerungsaggregat aus den SSB der Reihe nach. Unterschiedliche Verweilzeiten 
der Schlämme in den SSB, einhergehend mit veränderten Schlammeigenschaften sind die 
Folge. In Tabelle 15 ist der Wechsel der SSB zwischen dem zweiten und dritten Tag der 
Probenahme an der Kläranlage MB#11 an einer deutlichen Veränderung des GV erkennbar 
(von rd. 62% auf rd. 67%), einhergehend mit einer Veränderung der Schlammwasserquali-
tät.  
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Tabelle 14: Analysierte Parameter (Kategorie B) von Schlammwasser aus der Klär-
schlammentwässerung bei ausgewählten bayerischen Kläranlagen. *Anga-
ben von Kläranlagen im Jahr 2020. 
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  mS/cm °C - mg/L % 

SB 
#01 

3 5,24 - - 179 370 198 594 560 <0,5 <1,0 56 11 27,8* - 

SB 
#02 

3 3,66 12,7 7,9 27 458 99 338 330 <0,1 <1,0 13 11 26,3* - 

SB 
#03 

2 2,63 13,1 7,6 142 296 108 214 210 <0,1 <1,0 30 22 26,1* - 

SB 
#04 

2 3,81 10,7 7,4 <10 220 88 359 357 <0,1 <1,0 37 30 24,0* - 

MB 
#09 

3 2,64 9,3 7,7 38 644 86 244 231 <0,1 1,50 13 8,2 27,3 50,9 

MB 
#10 

2 4,24 10,9 7,2 12 552 277 391 364 <0,1 <1,0 28 16 24,8 60,5 

NB 
#13 

2 2,63 16,3 6,8 70 996 813 200 186 <0,1 <1,0 8,4 7,2 23,8 66,3 

NB 
#14 

4 4,23 19,3 7,9 32 283 139 405 400 <0,1 <1,0 23 21 31,6 44,0 

NB 
#15 

2 2,18 16,7 7,5 19 341 307 117 114 <0,1 <1,0 6,6 6,4 38,7 22,8 
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Tabelle 15: Analysierte Parameter (Kategorie A) von Schlammwasser aus der Klär-
schlammentwässerung bei ausgewählten bayerischen Kläranlagen. 
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   mS/cm °C - mg/L % 

SB 
#05 

1 2 2,85 8,5 6,8 -  -  - -  -  -  -  -  - 
14,3 74,5 

2,90 10,1 6,8 2.010 514 273 156 <0,1 <0,5 100 50 951 
2 2,88 11,4 6,74 3.530 163 396 154 <0,1 0,86 150 52 2.459 

13,9 73,6 
2,84 10,7 6,77 1.660 174 252 154 0,14 0,9 90 44 671 

3 2,91 11,1 6,81 2.640 205 294 161 <0,1 <0,5 116 45 1.444 
13 68,2 

2,46 10,1 6,83 4.380 224 399 147 0,22 <0,5 -  37 2.827 
 M  2,81 10,3 6,79 2.844 256 323 154 <0,1 <0,5 144 46 1.670 13,7 72,1 
 SD  0,16 0,9 0,03 997 131 62 4   23 5 840 0,6 2,8 
                 
SB 
#06 

1 2 2,19 9,2 7,2 920 331 176 168 <0,1 <0,5 33 9,3 138 
24,2 58,4 

2,21 9,4 7,2 940 404 176 168 <0,1 <0,5 28 7,9 53 
2 2,19 8,6 7,24 865 320 182 161 <0,1 <0,5 24 8,3 32 

24,7 58 
2,19 8,1 7,29 930 346 182 151 0,1 <0,5 23 7,4 118 

3 2,18 7,6 7,2 1.050 424 179 154 0,26 <0,5 23 7,9 104 
24,3 58,2 

2,18 8,6 7,25 1.050 349 179 154 0,3 <0,5 21 7,2 102 
 M  2,19 8,6 7,23 959 362 179 159 0,2 <0,5 25 8,0 91 24,4 58,2 
 SD  0,01 0,6 0,03 68 38 2 7 0,1  4 0,7 37 0,2 0,2 

                 
SB 
#07 

1 4 2,96 10 7,19 684 64 265 238 <0,1 <0,5 21 6,5 126 
20,3 66,4 

2,94 9,6 7,2 651 57 265 238 <0,1 <0,5 20 6,4 134 
2 3,03 9,9 7,18 669 60 275 238 <0,1 <0,5 21 6,4 178 

20,4 66,7 
2,92 9,2 7,2 960 61 273 252 <0,1 <0,5 28 6 374 

3 2,95 11,3 7,14 693 75 270 252 <0,1 <0,5 21 5,6 78 
20,3 66,8 

2,97 10,4 7,19 768 74 273 238 0,44 <0,5 24 5,5 196 
 M  2,96 10,1 7,18 738 65 270 243 <0,1 <0,5 23 6,1 181 20,3 66,6 
 SD  0,03 0,7 0,02 106 7 4 7   3 0,4 94 0,1 0,2 
                 
SB 
#08 

1 4 2,43 8,2 6,99 1.160 20 171 123 <0,01 <0,5 18 8,2 882 
22,1 68 

2,40 9,8 7,04 1.300 39 182 123 <0,01 <0,5 24 9,8 884 
2 2,42 8 7,1 692 32 168 124 <0,01 <0,5 20 8 301 

21,9 68,1 
2,46 10,3 7,01 647 50 168 124 <0,01 <0,5 21 10,3 204 

3 2,45 9,6 7,04 633 19 159 128 <0,01 <0,5 19 9,6 237 
22,3 67,8 

2,45 9,7 7,05 730 35 167 129 <0,01 <0,5 18 9,7 136 
 M  2,43 9,3 7,04 860 33 169 125 <0,01 <0,5 20 9,3 441 22,1 68,0 
 SD  0,02 0,9 0,03 266 11 7 2   2 0,9 317 0,2 0,1 
                 
MB 
#11 

1 2 3,14 10,6 7,4 613 234 273 280 0,6 <0,5 17 17 18 
24,1 61,7 

3,15 10,5 7,3 674 236 280 280 0,3 <0,5 17 15 70 
2 3,17 9,8 7,5 729 200 286 280 0,6 <0,5 18 15 104 

24,1 62,1 
3,18 10 7,5 790 190 286 280 0,5 <0,5 21 15 214 

3 2,59 10,4 7,2 1.130 690 203 154 0,3 <0,5 16 12 158 
23,8 66,7 

2,57 10,9 7,2 1.170 668 203 154 0,3 <0,5 16 12 167 

 M  2,96 10,4 7,4 851 370 255 238 0,4 <0,5 18 14 122 24,0 63,5 

 SD  0,27 0,4 0,1 218 219 37 59 0,1  2 2 65 0,1 2,3 

                 

NB 
#12 

1 2 2,29 16,1 6,9 1.790 972 183 138 <0,1 <0,5 20 3,2 578 22,7 58,6 

2 2,32 16,5 6,9 1.610 969 176 140 <0,1 <0,5 14 3,2 376 22,4 58,7 

2,31 16,5 6,9 1.820 977 184 140 <0,1 <0,5 16 3,1 480 

3 2,24 16,3 7,1 946 152 185 141 <0,1 <0,5 19 5,4 505 25,0 53,6 

2,30 15,7 7,1 958 138 192 148 <0,1 <0,5 21 5,5 511 

4 2,31 15,3 7,2 788 146 185 148 <0,1 <0,5 12 5,1 241 24,6 53,5 

2,32 16,5 7,2 780 131 179 147 <0,1 <0,5 12 4,8 248 

 M  2,30 16,1 7,0 1.242 498 183 143 <0,1 <0,5 16 4,3 420 23,7 56,1 

 SD  0,02 0,4 0,1 440 411 5 4   4 1 124 1,1 2,6 
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Tabelle 16: TR-Verläufe des zu entwässernden und des entwässerten Klärschlamms 
aus den Entwässerungsprotokollen für die Kläranlagen SB#01, SB#02, 
SB#03, SB#06, SB#07, und MB#11 (Probenahmen jeweils im Laufe der Ent-
wässerung, meist an 1 bis 5 Tagen). 

  SB#01 SB#02 SB#03 SB#06 SB#07 MB#11 
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% 

4,8 27,6 2,6 23,6 2,2 22,8 2,8 24,5 3,3 20,4 2,4 25,1 

4,8 27,7 2,4 23,4 2,3 22,6 3,1 24,0 3,3 20,1 2,4 24,6 

5,0 28,2 2,3 23,4 2,4 22,0 - 24,0 3,3 20,3 2,4 24,3 

5,0 28,1 2,5 22,9 2,3 22,5 3,2 24,9 3,4 19,5 2,4 24,5 

5,0 27,4 2,4 22,7 2,2 22,6 3,0 24,2 3,4 19,9 2,2 24,2 

4,9 27,7 
  

2,3 22,4 - 23,8 
  

2,2 24,5 

4,8 27,8 
    

3,0 24,2 
  

2,1 24,3 
      

- 23,8 
  

2,0 27,9 
      

3,0 24,6 
    

      
3,0 24,4 

    

      
- 24,7 

    

M 4,9 27,8 2,4 23,2 2,3 22,5 3,0 24,3 3,3 20,0 2,3 24,9 

n 7 7 5 5 6 6 7 11 5 5 8 8 

SD 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 1,2 

 

Physikalische Parameter 

In Abbildung 27 sind die Parameter a) Leitfähigkeit sowie b) pH-Wert und Temperatur an-

hand von Box-Plots dargestellt. Die Leitfähigkeit variiert zwischen 2.180 bis 5.240 μS/cm 

mit einem Mittelwert und Standardabweichung von 2.772 ± 625 μS/cm. Die Beprobungen 

haben gezeigt, dass die Leitfähigkeiten stark schwanken und allgemein größer 
als 2,0 mS/cm sind. 

Die Temperatur des Schlammwassers schwankte im Bereich von 7,6 bis 19,6 °C und war 
abhängig von der Umgebungstemperatur während der Probenahme. Bei dem pH-Wert 

wurde im Mittel ein pH = 7,2 ± 0,3 gemessen, wobei sich der Messbereich zwischen 

pH = 6,7 bis 7,9 erstreckte. 
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a)  b)  

Abbildung 27:  Box-Plot für die gemessenen Parameter des Schlammwassers a) Leitfähig-
keit und b) pH-Wert sowie Temperatur auf den ausgewählten Kläranlagen. 

AFS und Chemischer Sauerstoffbedarf 

Die AFS-Konzentration zeigte einen hohen Schwankungsbereich von 12 bis 2.827 mg/L mit 

einem Mittelwert und Standardabweichung von 382 ± 577 mg/L. Wie in Abbildung 28 a) 

dargestellt, sind im Box-Plot mehrere Ausreißer AFS > 500 mg/L zu erkennen. Gleiches 
wurde bei der CSBges-Konzentration beobachtet, welche im Mittel bei CSBges = 1.056 ± 791 

mg/L lag. Es ist davon auszugehen, dass sich absetzende und aufschwimmende Feststoff-
partikel bei den Probenahmen aus den meist undurchmischten Speicherbehältern aber 
auch bei den Probenahmen direkt am Entwässerungsaggregat die starken Schwankungen 
in den der Analyseergebnissen verursachen. 

a)  b)  

Abbildung 28: Box-Plot für die gemessenen Parameter des Schlammwassers a) AFS-Kon-
zentration und b) des CSBges- und CSBgel-Konzentration auf den ausgewähl-
ten Kläranlagen. 

Die CSBgel-Konzentration war aufgrund der 0,45 µm Filtration erwartungsgemäß geringer 

bei einer mittleren Konzentration von CSBgel = 264 ± 261 mg/L (siehe Abbildung 28 b).  

In Abbildung 29 a) ist zu erkennen, dass die CSBges-Konzentration mit zunehmender AFS-
Konzentration im Schlammwasser mit einer Korrelation von R² = 0,875 steigt. 
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Abbildung 29:  Abhängigkeit der CSBges-Konzentration des Schlammwassers von der AFS-
Konzentration (R² = 0,875; c(CSBges) = 1,28 c(AFS) + 585 mg/L). Darstel-
lung des Analyseumfangs für Kategorie A (schwarz) und Kategorie B (rot).  

Eine hohe AFS-Konzentration führt dabei allgemein zu einer hohen gesamten CSB-Kon-
zentration, was meist aus einem schlechten Entwässerungsergebnis (bzw. der Abscheide-
leistung) resultiert. Die AFS-Konzentration bei den beprobten Anlagen lag bei dem Einsatz 
von Kammerfilterpressen bei < 20 mg/L. Bei der Verwendung von mobilen Schneckenpres-
sen (SB#05) wurden dagegen hohe AFS-Konzentrationen gemessen, was sich auch in ei-
nem schlechteren Entwässerungsergebnis (13 bis 14 % TR) widerspiegelt. Dahingegen 
kann der TR-Austrag durch stationäre Schneckenpressen erhöht werden, da diese an die 
individuellen Bedürfnisse des anfallenden Klärschlammes angepasst sind. 

Stickstoff 

Die Ergebnisse der Untersuchungen auf ausgewählten bayerischen Kläranlagen in Tabelle 
14 haben eine Leitfähigkeit (κ) zwischen 2.180 bis 5.240 μS/cm gezeigt, welche wie zu er-
warten mit der Konzentration von NH4-N und TKN korrelieren (siehe auch Abbildung 31 a) 
und b)).  

Die gemessenen Ammoniumkonzentrationen lagen im Bereich zwischen 114 bis 560 mg/L 

NH4-N mit einem Mittelwert von 203 ± 90 mg/L NH4-N. Für die TKN-Konzentration er-

streckte sich der Messbereich von 117 bis 594 mg/L mit einem Mittelwert bei 244 ± 89 mg/L 

(siehe Abbildung 30). 

Die TKN-Konzentration c(TKN) setzt sich zusammen aus der Ammonium-Stickstoff-Kon-
zentration c(NH4-N) und organischen Stickstoffverbindungen. Durch die Analysen des 
Schlammwassers wurde gezeigt, dass c(TKN) hauptsächlich aus der c(NH4-N) besteht (ca. 
93 bis 99 %). Die Konzentrationen von NO3-N sowie NO2-N sind vernachlässigbar gering.  

Bei den Kläranlagen der Kategorie B wurden Konzentration von c(NH4-N) > 200 mg/L ge-
messen, wobei bei allen betrachteten Kläranlagen die Ammonium-Stickstoffkonzentration 
bei c(NH4-N) > 100 mg/L lag. 
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Abbildung 30:  Box-Plot für die gemessenen Parameter des Schlammwassers TKN- und 
NH4-N-Konzentration auf den ausgewählten Kläranlagen. 

Die mehrtägigen Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Ammonium-Stickstoff-Kon-
zentrationen bei gleichbleibenden Bedingungen (bspw. gleicher Schlammstapelbehälter) 
relativ konstant verhalten. Lediglich bei MB#11 war vom zweiten auf den dritten Tag ein 
Rückgang der Ammonium-Stickstoff-Konzentration von 280 mg/L auf 154 mg/L zu be-
obachten (siehe Tabelle 15). Nach Rücksprache mit dem Kläranlagenbetreiber wurde in 
dem Zeitraum der Beprobung der zu entwässernde Schlammstapelbehälter gewechselt, 
wobei dieser Schlammstapelbehälter Klärschlamm mit einer kürzeren Verweilzeit beinhal-
tete.  

 

a)  b)  

Abbildung 31:  Abhängigkeit der Leitfähigkeit (κ) von der a) NH4-N-Konzentration (R² = 
0,891) sowie der b) TKN-Konzentration (R² = 0,949, ohne zwei schwarzen 
Ausreiser bei ca. 400 mg/L) in Schlammwasser auf ausgewählten Kläranla-
gen. Darstellung des Analyseumfangs für Kategorie A (schwarz) und Kate-
gorie B (rot). 
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Abbildung 32: Lineare Abhängigkeit von der Differenz der TKN- und NH4-N-Konzentration 

(Δ(c(TKN)−c(NH4-N)) zur AFS-Konzentration im Schlammwasser 
(R² = 0,918). 

Es liegt die Vermutung nahe, dass sich in dem Schlammstapelbehälter schnell anaerobe 
Bedingungen einstellen. Lange Verweilzeiten im Schlammstapelbehälter begünstigen die 
Hydrolyse von Schlamm zu Ammonium und führen damit zu steigenden Ammonium-Stick-
stoff-Konzentrationen. Bei der Umstellung des Betriebes auf den Schlammstapelbehälter 
mit der kürzeren Verweilzeit wurden aus diesem Grund eine geringere Ammonium-Stick-
stoff-Konzentrationen im Schlammwasser gemessen. Somit ist die Freisetzung von Ammo-
nium abhängig von der Lagerdauer im Schlammstapelbehälter. 

Weiterhin wurde beobachtet, dass bei niedrigen AFS-Konzentrationen die Differenz zwi-
schen der TKN- und NH4-N-Konzentration geringer ist. Während die NH4-N-Konzentration 
von der Aufenthaltsdauer im Schlammstapelbehälter abhängt, befindet sich zudem ein er-
heblicher Stickstoffanteil in der Schlammflocke. Bei einer schlechten Entwässerung steigt 
somit der Anteil an organischen Stickstoffverbindungen im Schlammwasser, was sich an 
der Differenz beider Konzentrationen im Verhältnis zur AFS-Konzentration beobachten 
lässt (siehe Abbildung 32). 

Phosphor und Phosphat 

Die gemessene Gesamtphosphor-Konzentration (Pges) lag im Bereich von 7 bis 150 mg/L. 
Aus Abbildung 33 a) geht ebenfalls eine starke Schwankung der Messwerte hervor, wobei 

sich der Mittelwert bei einer Konzentration von c(Pges) = 29 ± 29 mg/L befindet. Ähnlich 

zeichnet sich der Verlauf der PO4-P-Konzentration ab, welcher ein Mittelwert bei 

c(PO4 -P) = 14 ± 13 mg/L bei einem Messbereich von 3 bis 52 mg/L zeigt (siehe Abbildung 

33 b). 
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a)  b)  

Abbildung 33: Box-Plot für die gemessenen Parameter des Schlammwassers a) Pges- und 
b) PO4-P-Konzentration auf den ausgewählten Kläranlagen. 

 

Aus diesem Grund ist die Wahl der Phosphorelimination bei Kläranlagen entscheidend für 
das Entwässerungsergebnis. Eine Phosphorelimination durch chemische Fällung (durch 
Eisen- bzw. Aluminiumsalze) führt zu einer entsprechenden Bindung des Phosphors im 
Klärschlamm, welcher während der Entwässerung nur bedingt rückgelöst werden kann und 
diese verbessert (Schaum et al. 2020). Aus diesem Grund ist der Einfluss der Phosphat-
rückbelastung bei Kläranlagen mit chemisch-physikalischer Phosphorelimination als ver-
nachlässigbar gering einzustufen (DWA-Arbeitsgruppe AK-1.3 2000).  

Analog zur Abhängigkeit der Differenz aus TKN- und NH4-N-Konzentration ist auch die Dif-
ferenz aus Pges- zur PO4-P-Konzentration mit zunehmender AFS-Konzentration gestiegen 
(siehe Abbildung 34). Jedoch ist die Korrelation mit R² = 0,698 aus der Differenz der Pges- 
zur PO4-P-Konzentration geringer als bei der Stickstoff-Abhängigkeit (siehe Abbildung 32). 

 

 

Abbildung 34:  Lineare Abhängigkeit von der Differenz der Pges- und PO4-P-Konzentration 
(Δ(c(Pges)−c(PO4-P)) zur AFS-Konzentration im Schlammwasser 
(R² = 0,698). 
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4.3 Bewertung der gemessenen Konzentrationen auf die Rückbelastung 

Abhängig vom Entwässerungsaggregat wurden Zusammenhänge von der AFS-Konzentra-
tion mit der CSBges-Konzentration festgestellt. Im Schlammwasser machen die Ammonium-
Stickstoff-Konzentration den vorwiegenden Anteil an der Rückbelastung in Kläranlagen 
aus, wobei diese im Mittel bei c(NH4-N) > 100 mg/L lag. Vergleichbare Ammonium-Stick-
stoff-Konzentrationen im Überstand der Schlammstapelbehälter wurden ebenfalls bei Un-
tersuchungen weiterer bayerischer Kläranlagen nachgewiesen (Hilliges und Kinshofer 
2016). Die Konzentrationen von NO3-N sowie NO2-N sind vernachlässigbar gering.  

Die Aufenthaltszeit im Schlammstapelbehälter beeinflusst den Glühverlust. Mit zunehmen-
der Lagerdauer sinkt der Glühverlust, wodurch es zu einer Nachstabilisierung des Klär-
schlammes kommt. Unter diesen anaeroben Bedingungen kommt es im Schlammstapelbe-
hälter zu höheren Ammonium-Stickstoff-Konzentrationen, die sich bei der Entwässerung in 
einer höheren Ammonium-Stickstoff-Rückbelastung im Schlammwasser widerspiegeln. Da-
neben beeinflusst das Schlammalter die Gasbildungsrate im Schlammstapelbehälter, wo-
bei es v. a. beim Rühren bzw. Entwässern von Klärschlamm zu Methanausgasungen kom-
men kann (Hilliges und Kinshofer 2016), vgl. auch Kapitel 5.5.6.  

Zur Beurteilung der Rückbelastung erfolgt eine Abschätzung der Frachten auf Basis von 
Standardwerten aus der Literatur.  

Im Zulauf zur Kläranlage werden die einwohnerspezifischen Frachten nach (ATV-DVWK-A 
198 2003) für Rohabwasser herangezogen.  

Der spezifische Rohschlammanfall für Kläranlagen mit gemeinsamer aerober Stabilisierung 
richtet sich nach (DWA-M 368 2014) für eine angenommene Temperatur von 15 °C. Daraus 
ergeben sich für 50-Perzentile der Frachten im Rohabwasser ein Schlammanfall von 

bTM,E,d = 48,4 g/(E∙d) sowie qE,d = 6,9 L/(E∙d).  Die Konzentration des anfallenden Roh-

schlammes resultiert hieraus zu CSchlamm(roh) = 7,0 g TM/L. 

Durch die Lagerung im Schlammstapelbehälter (einschl. dem Abzug von Trübwasser) er-
folgt eine Eindickung auf einen Trockenrückstand (TR) von 2,5 % bzw. entsprechend einer 
Konzentration von CSchlamm(Eind) = 25 g TM/L und damit eine spezifische Schlammfracht von 
qSchlamm(Eind) = 1,9 L/(E∙d). 

Im Rahmen der Entwässerung kann eine TRÜS-Konzentration von 25 % erzielt werden bzw. 
entsprechend einer Konzentration von CSchlamm(Entw) = 250 g TM/L und damit eine spezifi-
sche Schlammfracht von qSchlamm(Entw) = 0,2 L/(E∙d). 

Aus der Differenz der beiden spezifischen Frachten qSchlamm(Eind) und qSchlamm(Entw) berechnet 
sich eine spezifische Schlammwasser-Rückbelastung von qSchlammwasser = 1,7 L/(E∙d). 

Für das in Abbildung 35 dargestellte Szenario ergeben sich anhand der analysierten Para-
meter die spezifische Rückbelastung bei direkter Rückführung des Schlammwassers in die 
Kläranlage nach Tabelle 17.  
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Abbildung 35: Vereinfachte Darstellung zur Bilanzierung der Rückbelastung. 

Tabelle 17: Konzentrationen im Schlammwasser auf ausgewählten bayerischen Kläran-
lagen und Berechnung der spezifischen Rückbelastung bei direkter Rück-
führung des Schlammwassers in den Zulauf der Kläranlage. Berechnung der 
spezifischen Werte bx,E,d = Cx∙qSchlammwasser mit qSchlammwasser = 1,7 L/(E∙d). 

Konzentration Min Max M SD Min Max M SD 

 mg/L mg/L mg/L mg/L g/(E∙d) g/(E∙d) g/(E∙d) g/(E∙d) 

CSBges 220 4.380 1.056 791 0,4 7,6 1,8 1,4 

CSBgel 19 977 264 261 0,03 1,7 0,5 0,5 

TKN 117 594 244 89 0,2 1,0 0,4 0,2 

NH4-N 114 560 203 90 0,2 1,0 0,4 0,2 

Pges 7 150 29 29 0,01 0,3 0,1 0,1 

PO4-P 3 52 14 13 0,01 0,1 0,1 0,1 

AFS 12 2.827 382 577 0,02 4,9 0,7 1,0 

 

Bezogen auf die spezifische Stickstofffracht im Zulauf der Kläranlagen trägt der Anteil der 
Stickstofffracht aus der Klärschlammentwässerung rd. 2 bis 9 % (im Mittel 4 %). Hierbei ist 
zu beachten, dass dies nur für eine kontinuierliche Rückführung gilt (bspw. bei einer konti-
nuierlichen Entwässerung oder durch eine Schlammwasserbewirtschaftung mittels 
Schlammwasserspeicher). Sobald dies nicht der Fall ist, kann sich die Rückbelastung bei 
einer saisonalen, mobilen Klärschlammentwässerung aus einem Schlammstapelbehälter 
deutlich erhöhen. Sofern man an einem Tag einen Schlammstapelbehälter mit einer Lager-
dauer von 120 d entwässern würde, würde sich eine Rückbelastung von (im Mittel) 
48 g/(E∙d) ergeben bzw. entsprechend zum Zulauf rd. 436 %. Dieses Extrembeispiel (Worst 
Case Szenario) soll die hohe Relevanz der Schlammwasserbewirtschaftung verdeutlichen.  

Wenngleich für die Betriebsstabilität der Abwasserbehandlung die Stickstoffrückbelastung 
die höchste Relevanz hat, so ist doch auch die Rückbelastung von AFS, CSB und Pges zu 
beachten.  
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Abbildung 36: Spezifische Rückbelastung von Schlammwasser anhand vorheriger Analy-
seuntersuchungen im Zulauf von Kläranlagen unter der Annahme einer kon-
tinuierlichen Schlammwasserrückführung in den Hauptstrom der Kläranlage. 
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5 Entwicklung von Bewertungskriterien für eine  
zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

5.1 Motivation und Ziel der Entwicklung von Bewertungskriterien 

In Kläranlagen anfallender Klärschlamm durchläuft mehrere Behandlungsschritte bis zur 
endgültigen Verwertung bzw. Entsorgung. Unter Berücksichtigung der Kläranlagengröße 
sowie der Belastungssituation ist es notwendig, die betrieblichen, ökonomischen und öko-
logischen Auswirkungen der möglichen Klärschlammbehandlungs- und -entsorgungs-
schritte zu bewerten und Einflüsse wie beispielsweise die Rückführung von Zentrat- und 
Filtratwasser zu berücksichtigen. Eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -ent-
sorgung muss daher nicht nur betriebliche Aspekte betrachten, sondern ebenfalls die Fak-
toren der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Entsorgungssicherheit mit daraus resultie-
renden verfahrenstechnischen Entscheidungen und innovativen Strategien zur Ausnutzung 
von Synergieeffekten. 

Anhand der zuvor gewonnen Ergebnisse sowie einer aktuellen Bestandsaufnahme aus be-
reits durchgeführten Studien und Publikationen zum Thema Klärschlammentwässerung 
und Rückbelastung sollten Kriterien und Randbedingungen festgelegt werden, die den Klär-
anlagenbetreibern von kleinen und mittleren Kläranlagen beim Entscheidungsprozess für 
eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung unterstützen sollen. 

Hierbei sollen vor allem Entscheidungskriterien aufgezeigt werden, ob 

 die Entwässerung auf der eigenen Kläranlage durchgeführt werden soll (stationäre 
versus mobile Entwässerung), 

 die Entwässerung oder Behandlung auf einer benachbarten Kläranlage im Rahmen 
einer interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen kann, 

 die Entsorgung in der Landwirtschaft erfolgen kann, 

 eine Trocknung am Kläranlagenstandort sinnvoll ist. 

Ziel ist es ein Bewertungsverfahren aufzubauen und so zu erweitern, um Kläranlagenbe-
treibern, Planern sowie kommunalen Entscheidungsträger unter Berücksichtigung spezifi-
scher Standort- und Anlagenbedingungen die Entscheidung der Klärschlammentsorgung 
und nötiger weiterer Behandlungsschritte zu erleichtern. 

Im Zusammenhang mit Entscheidungskriterien sollen u. a. wirtschaftliche, ökologische und 
betriebliche Aspekte sowie Fragen der langfristigen Entsorgungssicherheit berücksichtigt 
werden. Die entwickelten Handlungskriterien sollen dabei einen Beitrag zur langfristigen 
Entsorgungssicherheit auf kleinen und mittleren Kläranlagen leisten. 
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5.2 Grundlagen der Klärschlammentwässerung und -trocknung 

5.2.1 Verfahren zur Klärschlammentwässerung 

Abhängig von der Entstehung und der Herkunft des Klärschlamms besteht dieser im Roh-
zustand zu mehr als 90 %, aus Wasser, welches sich in freies, nicht an Schlammpartikel 
gebundenes, und gebundenes Wasser (Zwischenraum-, Oberflächen-, Zellinnen-, Hydrat-
wasser und in Hydrogelsystemen gebundenes Wasser) unterteilt. Durch die maschinelle 
Entwässerung lässt sich primär das freie Wasser abtrennen. Zur weiteren Entwässerung 
des gebundenen Wassers müssen thermische Verfahren eingesetzt werden (DWA-M 383 
2019). 

Um das freie Wasser aus dem Klärschlamm abzutrennen muss Energie aufgewendet wer-
den, wofür es verschiedene Arten der maschinellen Schlammentwässerung gibt. Diese me-
chanischen Trennverfahren werden grundsätzlich in Filtration und Zentrifugation unterteilt. 
Bei der Filtration (Bandfilterpressen, Kammerfilterpressen, Membranfilterpressen, Schne-
ckenpressen) erfolgt die Trennung der Fest- und Flüssigphase durch ein Filtermedium und 
dem entstehenden Filterkuchen unter Druck. Bei Dekantierzentrifugen wird die Trennung 
durch Sedimentation unter Einwirkung von Zentrifugalkräften erzeugt.  

In Abhängigkeit der Verfahren zur Eindickung, Entwässerung und Trocknung lässt sich die 
erreichbare Volumenreduktion des Klärschlamm unter Steigerung des Trockenrückstands 
in Abbildung 37 darstellen (DWA-M 366 2013). 

 

Abbildung 37:  Volumenreduktion des Klärschlamms in Abhängigkeit der Behandlungs-
schritte (verändert nach (DWA-M 366 2013). Angenommene Dichte von 
1,0 g/cm³.  
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Der erreichte Trockenrückstand und der Abscheidegrad sind die entscheidenden Kriterien, 
um das Ergebnis der Entwässerung zu beschreiben. Abhängig von der Klärschlammart und 
dem Entwässerungssystem lassen sich verschiedene TR-Gehalte erreichen, die je nach 
Anwendung einen unterschiedlichen Strom- und Konditionierungsmittelbedarf benötigen 
(DWA-M 366 2013; DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.5 2019). Eine Übersicht ist in Tabelle 18 
dargestellt. 

Tabelle 18:  Leistungsdaten von Entwässerungssystemen (DWA-M 366 2013). 

Entwässerung  
Zentri-
fuge 

Bandfilter-
presse1 

Filterpresse: 
Kammerfilterpressee3 
Schlauchfilterpresse 

Schnecken-
presse 

    pFM 
Kalk-/ 
Eisen- 

Konditionierung2 
 

Primär-
schlamm 

% TR 32 - 40 30 - 35 32 - 40 35 - 45 30 - 40 

Misch-
schlamm aus 
PS + ÜSS 
(Fracht-Ver-
hältnis ca. 1:1) 

% TR 26 - 40 24 - 30 26 - 32 33 - 45 24 - 30 

Aerob stabili-
sierter ÜSS 
(ohne Vorklä-
rung) 

% TR 18 - 24 15 - 22 18 - 24 28 - 35 18 - 24 

Faulschlamm % TR 22 - 30 20 - 28 22 - 30 30 - 40 20 - 28 

Verbrauch polymerer Flockungsmittel (bezogen auf die polymere Wirksubstanz WS) 

spez. pFM- 
Verbrauch 

kg/t TM 8 - 14 6 - 12 
6 - 12 

8 - 154 
- 6 - 12 

Stromverbrauch 

spez. Strom- 
verbrauch5 

kWh/m³ 1,0 - 1,6 0,5 - 0,8 
0,7 - 0,9 

1,0 - 1,27 
1,0 - 1,2 0,2 - 0,5 

kWh/t TM 40 - 60 20 - 30 
30 - 40 

40 - 507 
30 - 40 8 - 16 

spez. Strom- 
verbrauch6 

kWh/m³ 1,6 - 2,2 1,1 - 1,4 1,5 - 1,8 1,8 - 2,0 0,6 - 1,0 

kWh/t TM 60 - 90 40 - 50 60 - 70 70 - 80 20 - 40 

1:  TR im Zulauf zwischen 2 % und 7 %. 
2: Abhängig von Zugabemengen von Kalk und Eisen. 
3:  Membranfilterpressen (MFP) erreichen im Vergleich zu Kammerfilterpressen 2 - 4 % höhere TR-Gehalte;  
      Stromverbrauch bei MFP ist etwas höher. 
4:  pFM-Verbrauch von Schlauchfilterpressen. 
5:  Bezogen auf Schlammdurchsatz bzw. Feststofffracht ohne Konditionierungsmittelmenge. 
6:  Wie 5, einschließlich Stromverbrauch der Beschickungspumpe und Konditionierungsmittelanlage. 
7:  Stromverbrauch von MFP. 
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Das Entwässerungsergebnis wird durch viele verschiedene Parameter und komplexe Pro-
zesse beeinflusst, die vom Ursprung des Klärschlamms (Primär-, Überschussschlamm etc.) 
bis hin zum Faulungsprozess reichen. Für die Dokumentation der Entwässerungseigen-
schaften sollten regelmäßige Analysen sog. Basiskennwerte (TR, GV, Temperatur, pH-
Wert etc.) aufgenommen werden, die in (DWA-M 383 2019) dargestellt sind und wofür auch 
ein „Beispiel einer Checkliste zur Schlammentwässerung“ angegeben wird.  

Die Qualität des Entwässerungsergebnisses wird primär von der Herkunft und der Zusam-
mensetzung des anfallenden Abwassers und Rohschlamms bestimmt. Ein wichtiger Para-
meter zur Bestimmung der Entwässerbarkeit ist der Glühverlust, welcher den Anteil an or-
ganischen Bestandteilen widerspiegelt. Hohe organische Anteile haben eine geringe Dichte 
und eine höhere Kompressibilität sowie ein starkes Wasserbindungsvermögen (z. B. von 
Fasern, Fetten, EPS), was die Entwässerung erschwert. Abbildung 38 gibt eine ausge-
wählte Übersicht an Parametern, die den organischen Anteil beeinflussen (z. B. Protein-
gehalt, erhöhter ÜSS-Anteil). Eine allgemeingültige Abschätzung des Entwässerungser-
gebnisses durch den GV ist jedoch nicht verlässlich. Im Gegensatz dazu sind anorganische 
Bestandteile besser zu entwässern (z. B. hoher Sandanteil aufgrund besserem Drainageef-
fekt), können jedoch zu einer Erhöhung des polymeren Flockungsmittel-(pFM)-Bedarfs füh-
ren (DWA-M 383 2019).   

Neben weiteren chemisch-physikalischen Parametern wie bspw. dem pH-Wert und der Leit-
fähigkeit (siehe Abbildung 38), kann auch die Betriebsführung das Entwässerungsergebnis 
beeinflussen. Bei einem Schlammalter von > 30 d können sehr kleine Flocken des ÜSS-
Schlammes entstehen und zu einem erhöhten pFM-Bedarf führen. Dies betrifft in besonde-
rer Weise kleinere Kläranlagen, die den ÜSS-Schlamm nicht täglich abziehen. Ein hohes 
Schlammalter i. V. m. einer geringen Sauerstoffkonzentration kann zu fadenförmigen Mik-
roorganismen und hohen EPS-Gehalten führen, welche die Entwässerung verschlechtern. 
Eine detaillierte Erklärung einzelner Parameter und Verfahrensweisen, welche die Schlam-
mentwässerung beeinflussen ist dem (DWA-M 366 2013)-Merkblatt zu entnehmen. 

Die Entwässerung kann entweder durch eine mobile oder durch eine stationäre Entwässe-
rung erfolgen. Bei einer diskontinuierlichen (mobilen) Entwässerung sind entsprechend grö-
ßere Speicherkapazitäten für Schlammspeicher- und Schlammwasserbehälter notwendig, 
um zum einen den anfallenden Klärschlamm zwischenspeichern zu können und zum ande-
ren durch ein geeignetes Schlammwassermanagement die Betriebssicherheit zu erhöhen. 
Im Vergleich dazu kann eine stationäre Entwässerung zur Entsorgungssicherheit und 
Preisunabhängigkeit beitragen, wodurch sich die Investition bei ausreichender Amortisati-
onszeit rechnet. Die Vor- und Nachteile einer stationären oder mobilen Entwässerung stellt 
Tabelle 19 dar. 
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Tabelle 19: Vor- und Nachteile einer mobilen und stationären Entwässerung in Anleh-
nung an (DWA Arbeitsgruppe AK-13.4 2010). 

 Vorteile Nachteile 

mobil - geringer Personalaufwand 
- keine Investitionen 
- ggf. Vermietung von Entwässerungs-

aggregaten ohne Personal 
- kalkulierbare Jahreskosten (ohne 

Einfluss von Krisen) 

- hohe Preisabhängigkeit 
- kurze Entwässerungsdauern können 

bei nicht vorhandenem SWS zu ho-
hen Rückbelastungen führen  
 erforderlicher SWS 

- i. d. R. höhere Durchsatzmengen  
nötig (da sonst unwirtschaftlich) 
 größere SWS 

- ggf. schlechteres Entwässerungser-
gebnis, da nicht individuell angepasst 
an Bedürfnisse 

- Abhängigkeit von saisonalen  
Einflüssen  
(Witterungsbedingungen) 

- organisatorischer Aufwand für Beauf-
tragung des Entwässerungsunter-
nehmens 

stationär - geringer Flächenbedarf für SSB und 
SWS 

- bessere Planbarkeit und damit  
höhere Entsorgungssicherheit 

- Preisunabhängigkeit  
(Energie- und Rohstoffpreise) 

- höhere Flexibilität 
- besseres Strommanagement 
- optimiertes Entwässerungsergebnis 

der individuellen Bedürfnisse 
- individuelle Schlammwasserrückfüh-

rung (geringere Rückbelastung), ggf. 
Verzicht auf SWS 

- unabhängig von saisonalen Einflüs-
sen (Witterungsbedingungen) 

 

- hoher Personalaufwand  
(Betrieb, Wartung …) 

- hohe Investitions-, Wartungs- und  
Betriebskosten 

- erhöhter Flächenbedarf  
- organisatorischer Aufwand  

(Beschaffung von Polymeren,  
Klärschlammentsorgung) 
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Abbildung 38: Übersicht über ausgewählte Parameter zur Beeinflussung des Entwässe-
rungsergebnisses nach (DWA-M 383 2019). Die Pfeile symbolisieren eine 
Steigerung und Reduzierung des entsprechenden Parameters. 
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5.2.2 Verfahren zur Klärschlammtrocknung 

Zur Steigerung des TR-Gehaltes kann der entwässerte Klärschlamm für die weitere Entsor-
gung nach verschiedenen Verfahren getrocknet werden. Die Trocknung des entwässerten 
Klärschlammes ist mit einem erhöhten Energieeinsatz verbunden, steigert jedoch den Heiz-
wert des Klärschlammes und reduziert die anfallenden Transport- und Entsorgungskosten. 
Die Wirtschaftlichkeit von Trocknungsverfahren richtet sich nach dem Grad der vorherigen 
Entwässerung. Dabei sind TR-Gehalte von 40 % bis zu 95 % möglich (siehe Abbildung 37) 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 

Abhängig vom TR-Gehalt wird von einer Teiltrocknung (40 bis 90 % TR), wobei der getrock-
nete Klärschlamm nicht komplett biologisch stabil ist, bzw. von einer Volltrocknung bei 
≥ 90 % TR mit biologisch stabilem Endergebnis, gesprochen. Dabei ist bei der Trocknung 
zwischen 40 bis 65 % TR auf die sog. Leimphase zu achten. In dieser Phase der Trocknung 
ist der Klärschlamm besonders verquollen und erdartig, was zu haftenden Anhäufungen 
führen kann und damit Probleme bei der weiteren Trocknung verursacht. Durch eine vor-
herige Vermischung des zu trocknenden Klärschlammes mit bereits getrocknetem Klär-
schlamm kann diese Problematik bei den meisten Verfahren verhindert werden (DWA-M 
379 2021). 

Prinzipiell werden die Trocknungsverfahren in Konvektions- (Heizmedium: bis zu 600 °C) 
und Kontakttrockner (Heizmedium: 170 bis 200 °C) unterschieden, wobei eine in- oder di-
rekte Wärmezufuhr stattfindet. (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019; DWA-M 379 
2021). 

Der zu trocknende Klärschlamm wird bei der Konvektionstrocknung mit einem Trockengas 
umspült und steht in direktem Kontakt mit dem Wärmeträger. Zu den Konvektionstrocknern 
zählen Band- und Trommeltrockner. Bei einem Bandtrockner ist die Produktqualität gut ein-
stellbar und benötigt je nach Produktaufgabe eine Abstimmung der Materialwahl von 
Presse und Lochmatrix. Nachteilig ist die bestehende Brandgefahr aufgrund von lokalen 
Überhitzungen und Staubanreicherungen aufgrund der Zunahme von Trockengutzerfall.  

Die Trocknung findet bei Kontakttrocknern durch die Wärmeübertragung einer beheizten 
Oberfläche statt, mit direktem Kontakt zum Klärschlamm. Scheibentrockner zeigen eine 
gute Wärmeübertragung und sind geeignet für große Durchsatzmengen, jedoch ist ein dis-
kontinuierlicher Betrieb ungünstig. Daneben existieren Dünnschichttrockner, welche un-
empfindlich gegenüber schwankenden TR-Gehalten sind, jedoch ein großes Bauvolumen 
bei der Volltrocknung benötigen.  

Bei der Strahlungstrocknung erfolgt die Wärmezufuhr durch Infrarotlicht, Elektromagnetis-
mus oder Sonnenenergie. Die solare Trocknung verfügt über geringe spezifische Energie-
kosten und eine einfache Verfahrenstechnik, benötigt jedoch einen größeren Flächenbedarf 
und die Trocknungszeiten werden verlängert. Solartrockner arbeiten mit Strahlungs- und 
Konvektionsenergie. Dabei muss der Klärschlamm regelmäßig umgewälzt werden, um u. a. 
die Bildung von anaeroben Zonen zu minimieren. Durch die saisonale Verfügbarkeit von 
Sonnenenergie ist die solare Trocknung abhängig von den Jahreszeiten, wodurch ggf. län-
gere Aufenthaltszeiten bei gleichbleibendem Austrags-TR berücksichtigt werden müssen. 
Abhilfe können zusätzliche alternative Energiequellen wie die Abwärmenutzung schaffen, 
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wodurch der verfahrenstechnische Aufwand zum Betrieb dieser Anlagen steigt. 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019; Schaum und Lux 2011). 

Nach (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019) ist eine thermische Trocknungsanlage erst 
ab einem Klärschlammanfall von rd. 5.000 t/a entwässertem Klärschlamm wirtschaftlich 
darstellbar. Daher liegt der Fokus der weiteren Betrachtung für kleine und mittlere 
Kläranlagen auf einer solaren Klärschlammtrockung. Die solare Trocknung bietet die 
Möglichkeit zur Klärschlammtrocknung mit einfacher Verfahrenstechnik und geringen 
spezifischen Energiekosten. 

Solare Klärschlammtrocknung 

Für die solare Trocknung werden i. d. R. mechanisch vorentwässerte Klärschlämme (18 bis 
30 % TR) verwendet, welche in solaren, abwärmegestützten oder rein abwärmegespeisten 
Hallentrocknern in beispielsweise transparenten eingedeckten Gewächshäusern oder iso-
lierten Hallen getrocknet werden. Die Trocknung erfolgt auf Grundlage von physikalischen 
Abhängigkeiten bei einer Trocknungsluft 0 bis 30 K über der Umgebungstemperatur (meist 
< 50 °C), kann durch externen Wärmeeintrag jedoch erhöht werden. Dabei sind abhängig 
von den saisonalen und lokalen Gegebenheiten sowie der verfahrenstechnischen Ausfüh-
rung TR-Gehalte von 60 bis 90 % erzielbar (DWA-M 379 2021).  

Grundlage für die solare Trocknung sind primär die Solarstrahlung und das Trocknungspo-
tenzial der Umgebungsluft. Aufgrund von saisonalen Einflüssen, den täglich variierenden 
Temperaturschwankungen sowie Witterungseinflüssen ist auch die Trocknungsleistung 
schwankend. Abhängig von der relativen Feuchte und damit vom Wasseraufnahmevermö-
gen der Luft können die Verdunstungsraten tages- und jahresabhängig schwanken. Die 
relative Feuchte der Luft liegt dabei im Jahresmittel bei rd. 70 bis 80 %, wobei die Luftwech-
selrate die nutzbare Wärmemenge limitiert. Primär muss bei der solaren Trocknung Nieder-
schlagswasser ferngehalten, sowie für eine optimale Verdunstungsrate eine entsprechende 
Be- und Entlüftungssteuerung (bzw. Luftumwälzung) eingehalten werden. Zur Vermeidung 
von anaeroben Zonen muss daneben eine regelmäßige Umwälzung (beispielsweise durch 
Wenderoboter, Schub, Schlaufen, Portalwender oder kettengezogene Rechen) des Klär-
schlammes stattfinden. Zusätzlich zur Solarstrahlung bietet sich die Niedertemperatur-
wärme aus Warmwasser oder -luft als unterstützende Energiequelle an. Bei vorhandenen 
externen (Ab-)Wärmequellen kann die Wärmeenergie zur Steigerung der Trocknungsleis-
tung herangezogen werden. Der Flächenbedarf wird durch den Einsatz externer Energie-
quellen verringert. Hierzu eignen sich Abwärmequellen wie BHKW, Turbinen oder Warmluft 
von industriellen Prozessen oder Kompressoren. Bei steigenden Schlammtemperaturen 
sind jedoch die höheren Geruchsemissionen zu beachten. Von der Nutzung von Primär-
energie zur Klärschlammtrocknung wird aus ökologischer und ökonomischer Sicht abgera-
ten (DWA-M 379 2021).  

Bei einer rein solaren Trocknung kann in Deutschland im Mittel mit einer Wasserverduns-
tung von 1 t/(m²∙a) gerechnet werden, welche abhängig von den regionalen Gegebenheiten 
und jahreszeitlichen Schwankungen ist. Bei abwärmeunterstützen Hallentrocknern können 
bis zu 5 t Wasserverdunstung/(m²∙a) erzielt werden. Dabei unterscheiden sich die Betriebs- 
und Energiekosten je nach eingesetzter Verfahrenstechnik. Bei reiner Solartrocknung wird 
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ein elektrischer Energiebedarf von 20 bis 40 kWh/t Wasserverdampfung und bei abwärme-
gestützter Trocknung von 40 bis 70 kWh/t Wasserverdampfung benötigt (DWA-M 379 
2021). Tabelle 20 zeigt die Vor- und Nachteile einer solaren Trocknung. 

Neben der Variante der solaren Klärschlammtrocknung von entwässertem Klärschlamm 
kann auch Flüssigschlamm in kleinen Kläranlagen durch eine Solartrocknung zur Reduktion 
von pathogenen Keimen führen und die Klärschlammqualität verbessern (Bux et al. 2002; 
Reuß und Hainzlmeier 1998). An einer Beispielkläranlage mit 1.500 EW mit rd. 600 t aerob 
stabilisiertem Schlamm (2 bis 4 % TR) konnten TR-Gehalte über 90 % TR erzielt werden. 
Die Befüllmenge betrug dabei 0,3 bis 0,5 m³ Schlamm pro m² Anlagenfläche mit einer 
Trocknungsdauer von 30 bis 80 Tagen. Dadurch konnten im Jahresmittel 2 bis 3 m³ 
Schlamm pro m² Anlagenfläche getrocknet werden (Bux et al. 2002). 

Die Abluft aus der solaren Trocknung muss ggf. einer weiteren Abluftbehandlung zugeführt 
werden. 

Es musss beachtet werden, dass die Schlammqualität klimatisch bedingt starken Schwan-
kungen unterliegt, was für die Abgabe an externe Entsorger (z. B. Monoverbrennungsanla-
gen) zu Problemen führen kann. 

Tabelle 20: Vor- und Nachteile der solaren Trocknung von Klärschlamm in Anlehnung 
an (DWA-M 379 2021). 

Vorteile Nachteile 

- geringer spezifischer Energiebedarf 
(reine Solartrocknung) 

- einfache Verfahrenstechnik 
- Niedertemperaturwärme-Nutzung  

(externe Abwärme) 
- umgängliches Betriebsverhalten 
- Möglichkeit des diskontinuierlichen  

Betriebs 

- hoher Flächenbedarf 
- witterungsabhängige Wasserverdunstung 
- lange Trocknungszeiten  

(reine Solartrocknung) 
- schwankender TR im jahreszeitlichen  

Verlauf  Probleme bei der Entsorgung in 
Mit- oder Monoverbrennungsanlagen 

- jahreszeitliche Schwankungen der  
Trocknungsleistung 
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5.2.3 Kosten bei der Entwässerung, Trocknung und Entsorgung  
von Klärschlamm 

Bei der Entwässerung, Trocknung und Entsorgung von Klärschlamm sind bei einer gesamt-
heitlichen Betrachtung einer (mobilen oder stationären) Entwässerung verschiedene Kos-
tenfaktoren zu berücksichtigen. Um eine wirtschaftliche Entwässerung zu gewährleisten, 
müssen folgende Kriterien beachtet werden (DWA-M 366 2013): 

 Investitions- und Kapitelkosten  

o Maschinen-, Elektro- und Bautechnik 

 Personalkosten 

o Bedienung und Wartung 

 Betriebsmittelkosten 

o Strom 

o Konditionierungsmittel 

o Brauch- oder Trinkwasser 

o Transport und Entsorgung 

 Reparaturen und Ersatzteile 

o Maschinen- und Elektrotechnik 

 Betrachtungshorizont/ Nutzungsdauer 

 Realzins und Kostensteigerung 

Aus einer Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung der DWA von 2013 für eine Musterkläran-
lage (100.000 EW) geht hervor, dass die Entwässerungskosten abhängig von der Entwäs-
serungsmaschine im Bereich zwischen rd. 220 bis 280 €/t TM lagen. Neben den Entsor-
gungskosten (abhängig von der Feststoffkonzentration im Austrag) wurden weitere Belas-
tungen mit Kapital, Strom, Konditionierung, Wartung und Personal berücksichtigt, wobei die 
Entsorgungskosten den größten Anteil ausmachen (DWA-M 366 2013). 

Für die solare Trocknung sind Investitionskosten aufgrund des steigenden Flächenbedarfs 
zu berücksichtigen. Die spezifischen Investitionskosten belaufen sich zwischen 36 bis 
100 €/t entwässerten Klärschlamm (im Mittel 68 €/t). Eine ebenfalls große Spannweite tritt 
bei den Betriebskosten einer rein solaren Trocknung auf, welche sich im Bereich zischen 
20 bis 102 €/t (im Mittel 61 €/t) entwässerten Klärschlamm belaufen. Bei solarunterstützten 
Trocknungsanlagen müssen zusätzlich Betriebskosten für den Stromverbrauch durch bei-
spielsweise Gebläse einbezogen werden (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 

In den letzten Jahren sind die Entsorgungskosten für Klärschlamm gestiegen, ob in der 
Landwirtschaft als Nassschlamm, entwässerter Schlamm oder im Landschaftsbau 
(TransMIT GmbH 2021; Hilmer 2019). Nach einer Umfrage im Regierungsbezirk Kassel 
gaben 256 Kläranlagen (davon ca. 31 % der GK 1 bis 3) an, dass sich die im (Stand: 2019) 
jährlichen Entsorgungskosten für entwässerten Klärschlamm auf ca. 281 €/t TM beliefen, 
jedoch ohne die Berücksichtigung der Entwässerungskosten. Für die Entwässerungskosten 
können ca. 9 bis 11 € pro m³ Nassschlamm (inkl. Gestellung, Energie, Polymere, Personal) 
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für eine mobile Entwässerung angenommen werden, was bei 4 % TM ca. 
200 bis 300 €/t TM entspricht (TransMIT GmbH 2021). 

Die Umfrage einer Machbarkeitsstudie ergab zudem, dass sich die Entsorgungspreise für 
Nassschlamm in die Landwirtschaft im Jahr 2019 auf ca. 526 €/t TM beliefen und im Land-
schaftsbau bei ca. 263 €/t TM (zzgl. der Entwässerungskosten) lagen. Die mittleren Kosten 
bei der Nassschlammverwertung belaufen sich nach dieser Umfrage auf ca. 20 € pro m³ 
Nassschlamm, wobei je nach Anforderungen und örtlichen Begebenheiten mit einer erheb-
lichen Spannweite zu rechnen ist (11 bis 30 € pro m³ Nassschlamm). Somit ergeben sich 
im allgemeinen Kosten für die Entwässerung und Entsorgung von Klärschlamm (als Nass-
schlamm, entwässerter Schlamm oder im Landschaftsbau) von etwa 500 bis 560 €/t TM.  

Die Entsorgungspreise bei der Verbrennung (Mono- und Mitverbrennung) betrugen im Jahr 
2019 ca. 542 €/t TM im Raum Kassel (TransMIT GmbH 2021). Eine andere Umfrage ergab 
vergleichbare Kostenbereiche für die Verwertung bzw. Entsorgung von Klärschlamm, wobei 
die Kosten für die landwirtschaftliche Verwertung von entwässerten Klärschlamm im Mittel 
ca. 425 €/t TM (inkl. Kosten für Ladung, Transport, Zwischenlagerung, Bodenproben, Land-
wirt, Landwirtschaftskammer) für das Jahr 2019 betrugen (Hilmer 2019). 

Abhängig von der Klärschlammbehandlung fallen unterschiedliche Transportkosten an. 

Bei kurzen Transportwegen wird Nassschlamm mit landwirtschaftlichen Gülle- bzw. Silo-
Anhängern transportiert. Die reinen Transportkosten richten sich nach der Entfernung bis 
15 km mit rd. 5,0 €/m³ und bis 25 km mit rd. 7,5 €/m³. Bei größeren Entfernungen werden 
Tank-Auflieger verwendet. Die Kosten für die Nassschlamm-Logistik von Kläranlagen auf 
die Felder (inkl. Verteilung mit Schleppschuh) betragen rd. 9,5 €/m³ bis 15 km und 10,5 €/m³ 
bis 25 km reine Transport- und Aufbringungskosten zzgl. Kosten von rd. 15 bis 17 €/m³ 
Nassschlamm für Einarbeitung, Bodenprobe, Analytik, Lieferschein etc. (Stand: 2021) 
(TransMIT GmbH 2021).  

Bei entwässerten Schlämmen (mit rd. 25 % TM) richten sich die Transportkosten eben-
falls nach der Entfernung. Diese betragen (Stand: 2021) rd. 8,0 €/t (bis 60 km), 12,5 €/t (bis 
100 km) und 18,5 €/t (bis 150 km) bei einem Kippsattelauflieger (pro Transport ca. 27 bis 
28 t) zzgl. Beladung mit Radlader (TransMIT GmbH 2021). 

Für getrocknete Schlämme und Aschen (> 90 % TM) werden Silo-Lastkraftwagen (pro 
Transport ca. 24 bis 25 t) verwendet mit Kosten von rd. 6,0 €/t (bis 15 km), 10,0 €/t (bis 
60 km), 17,0 €/t (bis 100 km) und 24,0 €/t (bis 150 km) (TransMIT GmbH 2021). 

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer (mobilen) Entwässerung sind zu den benötig-
ten Analysekosten die Ausgaben für Personal, Betriebsmittel, ggf. Phosphorrecycling etc. 
zu berücksichtigen, da diese im Verhältnis stärker ins Gewicht fallen. Die bodenbezogene 
Verwertung von Klärschlamm steht dabei zunehmend im Wettbewerb mit der Ausbringung 
von Gülle und Gärrückständen, was bei der Planung von Entsorgungsmöglichkeiten indivi-
duell einbezogen werden muss. Dabei tragen regionale bzw. lokale Gegebenheiten wie 
Transportentfernungen, Klärschlammaufkommen etc. ebenfalls zur Preisstruktur bei 
(Roskosch und Heidecke 2018).  
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Durch die in den letzten Jahren stark gestiegenen Entsorgungspreise haben daher immer 
mehr Entwässerungsbetriebe neue Konzepte herausgearbeitet, um eine wirtschaftliche, ge-
sicherte und nachhaltige Klärschlammentsorgung zu garantieren.  

 

Hinweis: Weltweit kam es seit 2020 zu einer starken Veränderung der Wirtschaft, bedingt 
durch die Auswirkungen der Corona Pandemie sowie dem Krieg in der Ukraine mit Auswir-
kungen auf die Preise bei allen Sektoren (bspw. Rohstoffe, Energie etc.). Im Bereich der 
Klärschlammentsorgung kam es zusätzlich zu veränderten Entsorgungsstrukturen, mit ent-
sprechenden Effekten auf die Preissituation. Dementsprechend ist bei allen Angaben zu 
Kosten das entsprechende Bezugsjahr zu beachten. 

5.3 Variantenentwicklung einer Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

Zum Aufbau eines Bewertungsverfahrens und zur Berücksichtigung von verschiedenen 
Standort- und Anlagenbedingungen werden vier Varianten der Klärschlammbehandlung 
und -entsorgung definiert: 

Variante 1 (V1) keine Klärschlammentwässerung; 
Nassschlammentsorgung über Kläranlage  
(interkommunale Zusammenarbeit /  
direkte Entsorgung in der Landwirtschaft) 

Variante 2A (V2A) Mobile Klärschlammentwässerung ohne Schlammwasserspeicher 

Variante 2B (V2B) Mobile Klärschlammentwässerung mit Schlammwasserspeicher 

Variante 3 (V3) Stationäre Klärschlammentwässerung 

Variante 4 (V4) Stationäre Klärschlammentwässerung und -trocknung 

Die Variante 1 betrifft insbesondere Kläranlagen der Größenklasse 1 (Ausbaugröße 
< 1.000 EW, bspw. unbelüftete Abwasserteichanlagen). Da sich die Rahmenbedingungen 
deutlich von den Kläranlagen der Größenklasse 2 und 3 abgrenzen (bspw. fehlende tech-
nische Infrastruktur wie Strom und Wasser), unterscheiden sich auch die entsprechenden 
Handlungsempfehlungen. 

Bei den Varianten 2 bis 4 werden Belebtschlammverfahren betrachtet, die neben unbelüf-
teten Abwasserteichanlagen den größten Anteil an der Abwasserbehandlung in Bayern bei 
Kläranlagengrößen 1 bis 3 haben (Abbildung 2). 

Bei allen Varianten sind grundsätzlich die bodenbezogene Klärschlammverwertung und 
thermische Klärschlammbehandlung als Entsorgungsweg möglich. 
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5.3.1 Verfahrenstechnische Grundkonzeption der Modellkläranlagen 

Abbildung 39 zeigt eine Zusammenstellung der Varianten: 

Variante 1 umfasst Kläranlagen der Größenklasse 1 und unterscheidet sich grundsätzlich 
von den restlichen Varianten, da bspw. bei unbelüfteten Abwasserteichanlagen i. d. R. 
keine mechanische Vorklärung des zuströmenden Abwassers stattfindet. Zur schemati-
schen Darstellung und Vereinfachung dieses Modells wird Variante 1 als „Black-Box“-Mo-
dell betrachtet, mit einem Zu- und Ablauf des Abwassers. Beim Entsorgungspfad des Klär-
schlamms sind bei dieser Variante 1 besonders standortspezifische Faktoren zu berück-
sichtigen, wie der Zugang zu Strom und Wasser sowie die Infrastruktur (u. a. befestigte 
Flächen zur mobilen Entwässerung oder die weitere Behandlung bzw. Transport von Klär-
schlamm). 

Die Grundkonzeption der Modellkläranlage (Variante 2A) beinhaltet eine mechanische Ab-
wasserbehandlung durch einen Rechen bzw. Sandfang, gefolgt von der Belebung (Kohlen-
stoffelimination und Nitrifikation) und Nachklärung. Das Grundkonzept der Modellkläranlage 
verfügt daneben über einen Schlammstapelbehälter, wobei der Schlamm durch eine mobile 
Entwässerung behandelt wird. Das Schlammwasser wird nach der mobilen Entwässerung 
direkt in die Abwasserbehandlung zurückgeführt. Als Variation zur Variante 2A wird das 
Schlammwasser bei Variante 2B in einem Schlammwasserspeicher vorgehalten. 

Zur Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer mobilen und stationären Entwässerung 
wird in Variante 3 anstelle der mobilen eine stationäre Entwässerung betrachtet. Daraus 
können sich verfahrenstechnische und betriebliche Vor- und Nachteile ergeben. 

Als Variante 4 wird zur stationären Entwässerung die Trocknung vor der Klärschlamment-
sorgung als weitere Behandlungsstufe eingefügt. 

Die Verfahrenstechnik der Varianten 2 bis 4 bezieht sich auf eine Modellkläranlage mit einer 
theoretischen Grundbelastung. Bei Rückbelastungen durch Schlammwasser werden zu-
sätzliche Kapazitäten in der Belebung nicht berücksichtigt und müssen im Einzelfall geprüft 
werden. Die ausgearbeiteten Szenarien eignen sich für eine Einschätzung der Auswirkun-
gen und der damit zu treffenden Entscheidungen bei der entsprechenden Variante. 



70                 Bewertungskriterien für eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

 
 
 

 

 

Var. 1 

 

Var. 2A 

 

Var. 2B 

 

Var. 3 

 

Var. 4 

 

Abbildung 39: Übersicht über die betrachteten Varianten zur Abwasserbehandlung. 
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5.3.2 Verfahrenstechnische Aspekte Abwasserteichanlagen (V1) 

Die verfahrenstechnische Betrachtung von Abwasserteichanlagen benötigt einen geson-
derten Blick auf die Entsorgung des anfallenden Klärschlamms. Zum einen erfolgt eine mo-
bile oder stationäre Entwässerung nur in seltenen Fällen, weshalb der überwiegende Anteil 
von Abwasserteichanlagen den Nassschlamm landwirtschaftlich verwertet bzw. diesen auf 
andere Kläranlagen verbringt. Aus diesem Grund findet auch keine Rückbelastung durch 
Schlammwasser bei Abwasserteichanlagen statt.  

Eine mobile Entwässerung auf Abwasserteichanlagen würde folgende verfahrenstechni-
sche Rahmenbedingungen voraussetzen: 

 die Zufahrtsmöglichkeiten und ein geeigneter Standort für Entwässerungsaggregate 
sowie Speicherkapazitäten (entwässerter Schlamm und Schlammwasser) sind ge-
geben, 

 ein Strom- und Wasseranschluss steht zur Verfügung und 

 ggf. wurden bereits Störstoffe durch einen Rechen abgetrennt. 

Viele Abwasserteichanlagen besitzen jedoch keinen Rechen und Sandfang im Zulauf, wo-
bei eine Entnahme von Grobstoffen die Teichanlagen entlasten würde (DWA-A 201 2005).  

Für die Auslegung unbelüfteter Abwasserteiche werden flächenbezogene Einwohnerwerte 
herangezogen (beispielsweise AE ≥ 10 m²/E bzw. AE ≥ 8 m²/E bei vorhandenen Absetztei-
chen und einer Tiefe von rd. 1,0 m). Bei Regenwasserbehandlung ist ein Zuschlag von 
AE,Mi = 5 m²/E erforderlich. Ohne vorgeschalteten Absetzteich kann eine anfallende Klär-
schlammmenge von 200 L/(E∙a) angenommen werden (DWA-A 201 2005). Der Schlamm 
aus Abwasserteichen muss regelmäßig durch Ausbaggern oder Abpumpen entnommen 
werden. Eine Schlammräumung ist bei vorgeschalteten Absetzteichen in der Regel einmal 
jährlich, bei unbelüfteten Abwasserteichen in größeren Zeitintervallen erforderlich. 
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5.3.3 Verfahrenstechnische Aspekte Belebtschlammverfahren (V2 – V4) 

Klärschlammanfall in Abhängigkeit der Kläranlagengröße 

Die Berechnung der Zulauffrachten und Schlammmengen erfolgt gemäß (ATV-DVWK-A 
198 2003) und (DWA-M 368 2014) (siehe Tabelle 21). Zur spezifischen Fallunterscheidung 
dienen zwei Größenklassen mit jeweils 3.000 EW (GK 2) sowie 8.000 EW (GK 3). 

Tabelle 21: Zulauffrachten und Rohschlammmengen gemäß (DWA-M 368 2014) und 
(ATV-DVWK-A 198 2003) bezogen auf 8.000 EW und 3.000 EW. 

Quelle Parame-
ter 

bx bzw. qx Cx 8.000 EW 3.000 EW 

  g/(E∙d) bzw. 
L/(E∙d) 

mg/L Bd,x in kg/d 
bzw.  

Qd in m³/d 

Bd,x in kg/d 
bzw. 

Qd in m³/d 

 Rohabwasser 

(ATV-DVWK-A 198 
2003) 

Q 150 - 1.200 450 

CSB 120 800 960 360 

BSB5 60 400 480 180 

TS 70 467 560 210 

TKN 11 73 88 33 

P 1,8 12 14,4 5,4 

 Rohschlammmenge 

(DWA-M 368 2014)  6,9 L/(E∙d)1 - 55,2 20,7 

 48,4 g TM/(E∙d)1 - 387,2 145,2 

(Hilliges und Kinshofer 
2016) 

 1,0 bis 1,8 
L/(E∙d)2 

- 8,0 bis 14,4 3,0 bis 5,4 

 35 bis 50 g 
TM/(E∙d)2 

- 280 bis 400 105 bis 150 

1 50-Perzentil, TTS,Bem=25 d, T = 15°C, TR zwischen 0,6 – 0,8 % 
2 Abschätzung des Schlammanfalls (voreingedickt) mit maximal 3,5 % TR 

 

Die anfallende Klärschlammmenge in Abhängigkeit der Einwohnerzahl (GK 1 bis 3) bei der 
statischen Eindickung (2,5 % TR) sowie nach der Entwässerung (25 % TR) ist in Abbildung 
40 dargestellt und zeigt die steigende Klärschlammmenge mit zunehmenden Einwohner-
werten. Der ermittelte Klärschlammanfall dient als Grundlage für die weiteren Betrachtun-
gen der Klärschlammbehandlung und -entsorgung. 
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Abbildung 40: Klärschlammanfall in Abhängigkeit der Einwohnerwerte der Größenklasse 1 
bis 3 von statisch eingedicktem (2,5 % TR) sowie entwässerten Klär-
schlamm (25 % TR) in m³/d (Umrechnung von kg/d mit ρ = 1,0 g/cm³; 
Annahme: bTM,E,d = 48,4 g TM/(E∙d) bei Belebung mit aerober Stabilisierung 
mit 15 °C aus (DWA-M 368 2014)). 

Schlammstapelbehälter 

Bei der Grundkonzeption des Belebtschlammverfahrens (V2 bis V4) ist ein Schlammstapel-
behälter vorhanden, welcher abhängig von der Größenklasse und dem damit anfallenden 
Klärschlamm ein unterschiedliches Vorratsvolumen (Lagerkapazität) halten muss. Zur Ab-
schätzung des erforderlichen Speichervolumens wurden vereinfacht die spezifischen An-
nahmen von (Hilliges und Kinshofer 2016) herangezogen, unter den Randbedingungen von 
Tabelle 21: 

 qd,ÜS,min = 1,0 L/(E∙d) 
mit 90 bis 150 d Lagerkapazität entspricht das 90 bis 150 L/E und 

 qd,ÜS,max = 2,5 L/(E∙d) 
mit 90 bis 150 d Lagerkapazität entspricht das 225 bis 375 L/E. 

Für die Abschätzung des Speichervolumens wurde ein mittlerer Wert von qd,ÜS = 2,0 L/(E∙d) 
verwendet und in Abhängigkeit von der Lagerdauer (1 Monat bis 12 Monate) berechnet 
(siehe Abbildung 41). 
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Abbildung 41: Benötigte Lagerkapazität eines Schlammstapelbehälters in Abhängigkeit der 
Einwohnerzahl für Kläranlagengrößen 1 bis 3. SSB-Volumen berechnet an-
hand des spezifischen Speichervolumens von qd,ÜS = 2,0 L/(E∙d) und bezo-
gen auf angenommene Lagerdauer von 1 Monat bis 12 Monaten ohne Si-
cherheitsfaktor. 

In Anlehnung an Abbildung 41 ergeben sich für die betrachteten Fälle von 3.000 EW und 
8.000 EW erforderliche SSB-Kapazitäten in Abhängigkeit von der Lagerdauer in Tabelle 22. 
Beispielsweise beträgt die erforderliche SSB-Kapazität bei 3.000 EW und einer durch-
schnittlichen Lagerdauer von 3 Monaten ca. 540 m³, während bei einer Lagerung von 
12 Monaten 2.160 m³ benötigt werden, was wiederum einen ausreichenden Flächenbedarf 
erfordert. 

Tabelle 22: Erforderliche Schlammstapelbehälter-Kapazität in Abhängigkeit von der La-
gerdauer bezogen auf 3.000 EW und 8.000 EW ohne Sicherheitsfaktor. 

EW erforderliche SSB-Kapazität in m³ in Abhängigkeit von der Lagerdauer 

 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

3.000 180 540 1.080 2.160 

8.000 480 1.440 2.880 5.760 

 

Klärschlammentwässerung 

Abhängig vom Entwässerungsaggregat können bei der stationären Entwässerung unter-
schiedliche Durchsatzmengen erzielt werden (siehe Tabelle 23). Bei Kammerfilterpressen 
richtet sich die Durchsatzmenge nach der Anzahl und Abmessungen der Filterplatten, Kam-
mertiefe, Zyklusdauer und der Leistung der Befüllpumpe. Zum Vergleich der Durchsatzleis-
tung wird die Filterfläche auf den hydraulischen ((m³/h)/m²) bzw. auf den Feststoffdurchsatz 
(kg TM/h/m²) bezogen (DWA-M 366 2013). 

Bei der mobilen Entwässerung kommen bis auf wenige Einschränkungen Zentrifugen, 
Bandfilterpressen oder Kammer- und Membranfilterpressen zum Einsatz, wobei der Einsatz 
von mobilen Entwässerungsaggregaten abhängig von Transportabmessungen und dem 
zulässigen Gesamtgewicht gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ist. 
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Dadurch sind auch die Durchsätze der jeweiligen Entwässerungsaggregate eingeschränkt. 
Bei mobilen Zentrifugen können Durchsätze von 15 m³/h bis 70 m³/h erzielt werden, wobei 
Filterpressen Durchsätze von 10 m³/h bis 20 m³/h haben (DWA-M 366 2013). 

Tabelle 23: Kenndaten von verschiedenen Entwässerungsaggregaten für die stationäre 
Entwässerung nach (DWA-M 366 2013). 

Entwässerungs- 
aggregat 

Schlammdurchsatz-
Menge 

Fest-
stofffracht 

Elektrische  
Anschluss- 

leistung 

 m³/h kg/h kW 

Zentrifuge 1 bis 200 20 bis 4.000 10 bis 300 

Bandfilterpresse 2 bis 40 100 bis 2.000 7 bis 20 

Schlauchfilterpresse 5 bis 40 130 bis 800 18 bis 37 

Schneckenpresse 1 bis 30 10 bis 1.000 0,25 bis 5,5 

 

Zur Ermittlung der erforderlichen Leistung des Entwässerungsaggregats in Abhängigkeit 
von der Lagerdauer des Klärschlammes im Schlammstapelbehälter wurde angenommen, 
dass der gesammelte Klärschlamm (1 Monat bis 12 Monate) innerhalb von 7 Tagen ent-
wässert wird (Abbildung 42). Durch die Lagerung wird zusätzlich angenommen, dass eine 
gleichmäßige Beschaffenheit des Klärschlammes vorliegt und somit konstante Prozessbe-
dingungen für eine maschinelle Entwässerung existieren. 

 

Abbildung 42: Erforderlicher Klärschlammdurchsatz bei der Entwässerung des im 
Schlammstapelbehälter enthaltenen Klärschlamms innerhalb von 7 Tagen in 
Abhängigkeit der Lagerzeit und der Einwohnerzahl. 

Abbildung 42 sowie Tabelle 23 lassen bereits erkennen, dass die minimale sowie maximale 
erforderliche Schlammdurchsatz-Menge bei stationären Zentrifugen (1 bis 200 m³/h) ab-
hängig von der Lagerdauer und der Einwohnerzahl erreicht werden kann. Bei einer Entwäs-
serungsdauer von 7 Tagen tritt lediglich bei Schneckenpressen (bis 30 m³/h) eine Begren-
zung ab einer Einwohnerzahl von rd. 6.900 EW und einer Lagerungsdauer von 12 Monaten 
auf.  
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Die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Aggregate bei der stationären Entwässerung 
richten sich nach der Entwässerungsdauer. Abbildung 43 stellt den Einsatzbereich der sta-
tionären Entwässerungsaggregate in Abhängigkeit der Entwässerungsdauer von 3 bis 30 
Tagen sowie des Entwässerungsintervalls dar. Stationäre Zentrifugen können den für 12 
Monate im Schlammstapelbehälter zwischengelagerten Schlamm innerhalb von 3 Tagen 
entwässern, während der Einsatz von Filter- und Schneckenpressen begrenzt ist. Filter-
pressen können beispielsweise bis ca. 8.000 EW den für 6 Monate zwischengelagerten 
Schlamm innerhalb von 3 Tage entwässern, während Schneckenpressen bis zu einer 
Größe von ca. 5.900 EW eingesetzt werden können. 

Für die gewählten Beispiele der Kläranlagen mit 3.000 EW und 8.000 EW ergeben sich 
somit Grenzbereiche für einsetzbare Entwässerungsaggregate in Abhängigkeit vom Ent-
wässerungsintervall und der Entwässerungsdauer in Tabelle 24. Während bei der Kläran-
lage mit 3.000 EW theoretisch eine jährliche Entwässerung mit einer Schneckenpresse in-
nerhalb von 3 Tage möglich ist, muss im gleichen Fall die Beispielkläranlage mit 8.000 EW 
eine stationäre Zentrifuge verwenden, oder die Entwässerungsdauer verlängern. Bei Filter-
pressen müsste eine Entwässerung des Klärschlamms innerhalb von 3 Tagen mind. 2-mal 
jährlich stattfinden 

 

 

Abbildung 43: Abhängigkeit der Entwässerungsdauer (Bereich von 3 bis 30 Tage) auf den 
erforderlichen Klärschlammdurchsatz zur stationären Entwässerung des im 
Schlammstapelbehälter enthaltenen Klärschlamms in Bezug zur Lagerzeit 
und der Einwohnerzahl. Die durch die farbigen Geraden begrenzten Berei-
che markieren die gewählte minimale (3 Tage) und maximale (30 Tage) Ent-
wässerungsdauer. Skalierung bezogen auf den Einsatzbereich von stationä-
ren Zentrifugen (200 m³/h). Gestrichelte Linien zeigen den maximalen Ein-
satzbereich von Bandfilterpressen (40 m³/h; orange) sowie Schneckenpres-
sen (30 m³/h; grün) bei der stationären Entwässerung. 
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Tabelle 24: Erforderliche Schlammdurchsatzmenge in Abhängigkeit des Entwässe-
rungsintervalls bei einer angenommenen stationären Entwässerung des ge-
samten Klärschlammes innerhalb von 3, 7, 14 und 30 Tagen bezogen auf 
3.000 EW und 8.000 EW. Die markierten Zellen symbolisieren den Einsatz-
bereich der Entwässerungsaggregate nach Tabelle 23 (grün: Zentrifugen, 
orange: Bandfilterpressen und Zentrifugen, blau: Schneckenpresse, Bandfil-
terpresse und Zentrifuge; Durchsätze bei stationärer Entwässerung: Schne-
ckenpressen (1 m³/h bis 30 m³/h), Bandfilterpresse (2 m³/h bis 40 m³/h) und 
Zentrifuge (1 m³/h bis 200 m³/h). 

EW Entwässerungs-
dauer in d 

Erforderliche Schlammdurchsatzmenge in m³/h zur  
Entwässerung des gesamten Klärschlamms in  

Abhängigkeit des Entwässerungsintervalls 

  1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

3.000 3 2,5 7,5 15,0 30,0 

7 1,1 3,2 6,4 12,9 

14 0,5 1,6 3,2 6,4 

30 0,3 0,8 1,5 3,0 

8.000 3 6,7 20,0 40,0 80,0 

7 2,9 8,6 17,1 34,3 

14 1,4 4,3 8,6 17,1 

30 0,7 2,0 4,0 8,0 

 

Bei der mobilen Entwässerung werden der Einsatzbereich und die Durchsatzmengen durch 
die zulässigen Transportabmessungen und das zulässige Gesamtgewicht gemäß der 
StVZO begrenzt (DWA-M 366 2013). Demnach richtet sich die Wahl des Entwässerungs-
aggregates und des -intervalls stärker nach der Entwässerungsdauer als bei der stationären 
Entwässerung. Die Wahl der mobilen Entwässerung hängt dabei ebenfalls von den Mög-
lichkeiten der Schlammwasserspeicherung oder der direkten Rückführung des Schlamm-
wassers in den Abwasserbehandlungsprozess ab. Bei verfügbaren Schlammwasserspei-
chern wird die Entwässerungsdauer oftmals kürzer ausfallen können, wobei das zwischen-
gespeicherte Schlammwasser dann kontrolliert zurückgeführt werden muss, um keine we-
sentlichen Rückbelastungen zu erhalten. 
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Abbildung 44: Abhängigkeit der Entwässerungsdauer (Bereich von 7 bis 30 Tage) auf den 
erforderlichen Klärschlammdurchsatz zur mobilen Entwässerung des im 
Schlammstapelbehälter enthaltenen Klärschlamms in Bezug zur Lagerzeit 
und der Einwohnerzahl. Die durch die farbigen Geraden begrenzten Berei-
che markieren die gewählte minimale (3 Tage) und maximale (30 Tage) Ent-
wässerungsdauer. Angabe des maximal möglichen Durchsatzes von Zentri-
fugen bis 70 m³/h. Gestrichelte Linien zeigen den maximalen Einsatzbereich 
von Filterpressen (bis 20 m³/h; orange) bei der mobilen Entwässerung. 

 

Tabelle 25: Erforderliche Schlammdurchsatzmenge in Abhängigkeit des Entwässe-
rungsintervalls bei einer angenommenen mobilen Entwässerung des gesam-
ten Klärschlammes innerhalb von 3, 7, 14 und 30 Tagen bezogen auf 
3.000 EW und 8.000 EW. Die markierten Zellen symbolisieren den Einsatz-
bereich der Entwässerungsaggregate (grün: Zentrifugen, orange: Filterpres-
sen und Zentrifugen). 

EW Entwässerungs-
dauer in d 

Erforderliche Schlammdurchsatz-Menge in m³/h zur  
Entwässerung des gesamten Klärschlamms 

  1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

3.000 3 2,5 7,5 15,0 30,0 

7 1,1 3,2 6,4 12,9 

14 0,5 1,6 3,2 6,4 

30 0,3 0,8 1,5 3,0 

8.000 3 6,7 20,0 40,0 80,0 

7 2,9 8,6 17,1 34,3 

14 1,4 4,3 8,6 17,1 

30 0,7 2,0 4,0 8,0 
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Einsatz von Konditionierungsmitteln 

Zur Verbesserung der Entwässerungseigenschaften werden dem Klärschlamm Konditio-
nierungsmittel zugegeben. Abhängig von der Art der Konditionierung können verschiedene 
Anlagen, Chemikalien und Verfahren eingesetzt werden. Dabei müssen Faktoren wie die 
Auswahl eines geeigneten Konditionierungsmittels, der Dosiermengen sowie der Aufberei-
tung berücksichtigt werden. Durch die Dosierung von organischen polymeren Flockungs-
mitteln wird die Fest-Flüssig-Trennung unterstützt und die Koagulation sowie Agglomera-
tion der Schlammflocken unterstützt. Die Vorteile von organischen polymeren Flockungs-
mitteln sind die hohe mechanische Stabilität der Flocken gegenüber Scherbeanspruchun-
gen (z. B. bei Zentrifugen, Schlauchfilterpressen) sowie die geringen Einsatzmengen 
(DWA-M 366 2013). 

Während bei der mobilen Entwässerung Ansetzstationen zur Aufbereitung der polymeren 
Flockungsmittel vom Lohnentwässerungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden, 
muss dieses bei einer stationären Entwässerung berücksichtigt werden. Neben Mehrkam-
mer-Chargenanlagen mit entsprechenden Rührwerken muss Ansatzwasser und das benö-
tigte Personal zu Vor- und Aufbereitung zur Verfügung stehen (DWA-M 366 2013). Entspre-
chend der in Tabelle 18 genannten spezifischen Parameter für den Verbrauch polymerer 
Flockungsmittel wurden in Abhängigkeit des anfallenden Klärschlammes je EW die benö-
tigten Mengen an Flockungsmittel berechnet. Der Verbrauch richtet sich nach der polyme-
ren Wirksubstanz (Polymergehalt) im Produkt. Als spezifischer Polymerverbrauch werden 
jeweils die spezifischen Verbrauchsbereiche für Zentrifugen, Bandfilter- und Schnecken-
pressen herangezogen (Tabelle 18). 

 

Abbildung 45: Polymerer Flockungsmittelverbrauch (BpFM in kg pro Tag) in Abhängigkeit 
des Entwässerungsaggregates und der Einwohnerzahl. Spezifischer pFM-
Verbrauch von Zentrifugen beträgt 8 bis 14 kg pFM/t TM und von Bandfilter- 
sowie Schneckenpressen 6 bis 12 kg pFM/t TM. 
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Der Flockungsmittelverbrauch ist bei Zentrifugen i. d. R. höher als bei Bandfilter- und 
Schneckenpressen (siehe Abbildung 45). Je nach Klärschlammbeschaffenheit und -qualität 
kann die Wirksamkeit des pFM variieren. Dadurch können Bandfilter- sowie Schnecken-
pressen einen vergleichbaren Austrags-TR wie Hochleistungs-Zentrifugen erzielen (DWA-
M 366 2013). 

Energieverbrauch bei der Entwässerung  

Zur Betrachtung des Energieverbrauchs bei der Entwässerung werden die spezifischen 
Stromverbräuche aus Tabelle 18 herangezogen, welche auf den Schlammdurchsatz bzw. 
die Feststofffracht und dem Stromverbrauch für die Beschickungspumpe und die Konditio-
nierungsanlage bezogen werden. Dabei werden Anlagenkomponenten wie z. B. Schne-
ckenantrieb bei Zentrifugen, Spritzwasserpumpe zur Bandreinigung bei Bandfilterpressen 
berücksichtigt. Abhängig vom Abscheide- und Auslastungsgrad können unterschiedliche 
spezifische Stromverbräuche resultieren, wobei sich diese bei Zentrifugen u. a. nach dem 
Leistungsbedarf für die Leerlaufleistung, der Leistung für die Flüssigkeitsbeschleunigung 
sowie dem Schneckenantrieb bei Zentrifugen zusammensetzten (DWA-M 366 2013).  

Abbildung 46 zeigt den Energieverbrauch der jeweiligen Entwässerungsaggregate in An-
lehnung an die spezifischen Stromverbräuche in Tabelle 18. Schneckenpressen haben da-
nach den geringsten Energieverbrauch, wobei die Durchsatzmengen bei der stationären 
und mobilen Entwässerung begrenzt sind (siehe Abbildung 43 und Abbildung 44).  

 

 

Abbildung 46: Energieverbrauch bei der Entwässerung in Abhängigkeit des Entwässe-
rungsaggregates und der Einwohnerzahl. Spezifische Stromverbräuche be-
zogen auf Schlammdurchsatz einschließlich Stromverbrauch der Beschi-
ckungspumpe und Konditionierungsanlage aus Tabelle 18.  
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Schlammwasserspeicher 

Zur Abschätzung der erforderlichen Schlammwasserspeicherkapazität wird angenommen, 
dass die spezifische Schlammwasser-Rückbelastung qSchlammwasser = 1,7 L/(E∙d) beträgt 
(siehe Kapitel 4.3). Mit den Annahmen der Varianten der Klärschlammspeicherung (1 bis 
12 Monate im Schlammstapelbehälter) ergibt sich die speziell dafür notwendige Schlamm-
wasserspeicherkapazität zur Bevorratung (siehe Abbildung 47). 

 

Abbildung 47: Benötigte Speicherkapazität für das bei der Entwässerung anfallende 
Schlammwasser in Abhängigkeit der Einwohnerzahl für Kläranlagengrößen 
1 bis 3. SWS-Volumen berechnet anhand des spezifischen Schlammwasser-
Rückbelastung von q = 1,7 L/(E∙d) und bezogen auf angenommene Lager-
dauern von 1 Monat bis 12 Monaten im SSB ohne Sicherheitsfaktor. 

Für das Beispiel mit 3.000 EW resultiert bei einer vorgesehenen Speicherung des anfallen-
den Klärschlammes im Schlammstapelbehälter für 1 Monat ein benötigtes Volumen von 
174 m³ (SSB, siehe Tabelle 22), wofür bei einer Entwässerung auf 25 % TR für den 
Schlammwasserspeicher 153 m³ (SWS, siehe Tabelle 26) benötigt werden. In diesem Bei-
spiel fallen dadurch 17 m³ entwässerter Klärschlamm pro Entwässerung mit 25 % TR an. 

Tabelle 26: Erforderliche Schlammwasser-Kapazität in Abhängigkeit von der Lagerdauer 
im SSB bezogen auf 3.000 EW und 8.000 EW ohne Sicherheitsfaktor. 

EW erforderliche SWS-Kapazität in m³ in Abhängigkeit von der Lagerdauer 

 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

3.000 153 459 918 1.836 

8.000 408 1.224 2.448 4.896 
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Abbildung 48: Anfallendes Schlammwasser in Abhängigkeit der Entwässerungsdauer (Be-
reich von 7 bis 30 Tage) bei einer Entwässerung des Klärschlammes auf 
25 % TR in Bezug zur Lagerzeit im Schlammstapelbehälter und der Einwoh-
nerzahl. Die farbigen Bereiche markieren die gewählte minimale (7 Tage) 
und maximale (30 Tage) Entwässerungsdauer. 

In Abhängigkeit von der Entwässerungsdauer (7 bis 30 Tage) fällt eine unterschiedliche 
Menge an Schlammwasser pro Stunde an. Zur Abschätzung der Rückbelastung bei einem 
nicht vorhandenen Schlammwasserspeicher (Variante 2A) und einer theoretischen Reduk-
tion des Schlammwasserspeichers (Variante 3) aufgrund einer stationären Entwässerung 
wurden die anfallenden Schlammwassermengen aus Abbildung 47 auf die pro Stunde an-
fallenden Mengen in Abhängigkeit der Entwässerungsdauer aufgetragen (Abbildung 48 und 
Tabelle 27). 

Abhängig von der Lagerdauer des Klärschlamms im Schlammstapelbehälter und der vor-
gesehenen Entwässerungsdauer steigt die Menge an Schlammwasser bei kurzen Entwäs-
serungs- und langen Lagerungszeiten. 

Zur Bewertung der Rückbelastung wurden die berechneten Schlammwassermengen mit 
der mittleren TKN-Konzentration (CTKN ≈ 250 mg/L) aus den vorangegangen Untersuchun-
gen des Schlammwassers in Kapitel 4.3 in Tabelle 17 zur Frachtberechnung herangezogen 
und auf die Grundbelastung für 3.000 EW und 8.000 EW bezogen. Der zusätzliche prozen-
tuale Anteil der TKN-Fracht zur Grundbelastung bei 3.000 EW und 8.000 EW ist in Abhän-
gigkeit der Entwässerungszeit und Lagerdauer im Schlammstapelbehälter in Tabelle 27 
dargestellt.  

Tabelle 27 zeigt, dass der prozentuale Anteil der Rückbelastung mit kurzen Entwässerungs- 
und langen Lagerzeiten deutlich steigt. Während bei einer regelmäßigen 1-monatigen Ent-
wässerung (3 Tage) zusätzlich rd. 38 % der TKN-Fracht bei der Abwasserbehandlung be-
rücksichtigt werden müssen, zeigt sich bei gleicher Entwässerungsdauer und 1-jähriger 
Entwässerung eine zusätzliche Fracht von rd. 460 %, was eine Schlammwasserbewirt-
schaftung und dementsprechende Schlammwasserspeicher benötigten. 
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Tabelle 27: Anfallende Schlammwassermengen und -frachten in Abhängigkeit der La-
gerzeit im Schlammstapelbehälter und einer angenommenen Entwässerung 
des Klärschlammes innerhalb von 3, 7, 14 und 30 Tagen bezogen auf 3.000 
EW und 8.000 EW. Prozentuale Anteile beziehen sich auf die Grundbelas-
tung bei 3.000 EW (450 m³/d; 33 kg TKN/d) und 8.000 EW (1.200 m³/d; 
88 kg TKN/d). Prozentuale Anteile bei 8.000 EW entsprechen denen bei 
3.000 EW. Mittlere TKN-Konzentration im Schlammwasser 

CTKN ≈ 250 mg/L. 

EW Ent.- 
dauer 
in d 

Schlammwassermengen und -frachten in Abhängigkeit der Lagerzeit im  
Schlammstapelbehälter und Entwässerungsdauer 

  1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

  Qh,SW Bd,TKN,SW Qh,SW Bd,TKN,SW Qh,SW Bd,TKN,SW Qh,SW Bd,TKN,SW 

  m³/h kg/d m³/h kg/d m³/h kg/d m³/h kg/d 

3.000 3 2,125 12,6 6,375 37,9 12,750 75,9 25,500 151,8 

11 % 38 % 34 % 115 % 68 % 230 % 136 % 460 % 

7 0,911 5,4 2,375 16,3 5,464 32,5 10,929 65,0 

5 % 16 % 13 % 49 % 29 % 98 % 58 % 197 % 

14 0,455 2,7 1,366 8,1 2,732 16,3 5,464 32,5 

2 % 8 % 7 % 25 % 15 % 49 % 29 % 98 % 

30 0,213 1,3 0,638 3,8 1,275 7,3 2,550 15,2 

1 % 4 % 3 % 11 % 7 % 22 % 14 % 46 % 

8.000 3 5,667 33,7 17,000 101,2 34,000 202,4 68,000 404,7 

7 2,429 14,5 7,286 43,4 14,571 86,7 29,143 173,5 

14 1,214 7,2 3,643 21,7 7,286 43,4 14,571 86,7 

30 0,567 3,4 1,700 10,1 3,400 20,2 6,800 40,5 

 

Die im Zulauf der Kläranlage anfallende TKN-Fracht (Grundbelastung und Rückbelastung) 
berechnet sich als Summe der Fracht von Schlammwasser und Grundbelastung (z. B. 
(33 + 12,6) kg/d = 45,6 kg/d). Durch Berücksichtigung der summierten Wassermenge 
ergibt sich die im Zulauf enthaltene Konzentration (z. B. 
(45,6 kg/d)/(501 m³/d) = 91 mg/L mit Qd,Z = 450 m³/d + 2,125 m³/h ∙ 24 h/d = 501 m³/d). 

Basierend auf diesem Vorgehen werden die mittleren Konzentrationen aus dem analysier-
ten Schlammwasser für CSBges, TKN, Pges, AFS (siehe Tabelle 17) herangezogen, um die 
im Zulauf der Kläranlage mit 3.000 EW anfallende Gesamtkonzentration aus Grundlast und 
Rückbelastung zu berechnen (siehe Tabelle 28). Auf Grundlage dieser Annahmen lässt 
sich der für die Kohlenstoffelimination und Nitrifikation benötigte Sauerstoffbedarf nach vor-
heriger CSB-Fraktionierung nach (DWA-A 131 2016) berechnen. Als erstes wurde dazu der 
gesamte Sauerstoffverbrauch für den Kohlenstoffabbau OVd,C aus der CSB-Bilanz errech-
net und als zweites des Sauerstoffverbrauch für die Nitrifikation OVd,N . Als Ablaufkonzent-
ration SNO3,AN wurde das 0,8-fache des angenommenen Überwachungswertes von 10 mg/L 
angenommen (T = 15 °C, tTS,aerob,Bem = 25 d; BSB5 = 400 mg/L; fS = 0,05; fA = 0,3; fB = 0,25; 
fCSB = 0,2). 
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Tabelle 28: Berechnete Konzentration im Zulauf der Beispielkläranlage mit 3.000 EW 
bestehend aus Grundlast und Rückbelastung in Abhängigkeit der Entwässe-
rungsdauer und Lagerung im Schlammstapelbehälter. Konzentrationen be-
rechnet über die Fracht (Bd,x,Zulauf + Bd,SW) und Abwassermengen (Qd,x,Zu-

lauf + Qd,SW). Bd,SW berechnet mit mittleren Schlammwasserkonzentrationen 
aus Tabelle 17 und Schlammwassermengen über 1,7 L/(E∙d). Grundbelas-
tung (0 d) der Beispielkläranlage mit 3.000 EW in Tabelle 21. Sauerstoffbe-
darf für den Kohlenstoffabbau (OVd,C) und für die Nitrifikation (OVd,N) berech-
net anhand CSB-Fraktionierung nach (DWA-A 131 2016). Mittlerer Sauer-
stoffbedarf (OVd,aM) als Summe von OVd,C und OVd,N. Fällmittelbedarf für die 
Phosphorelimination aufgrund der Phosphor-Zulaufkonzentrationen und 
eine Wirksubstanz von 12,3 %, βFäll = 1,2, ρ = 1,52 kg/dm³. 

 Zulaufkonzentrationen (Grundlast und Rückbelastung) 

 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 
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d mg/L 

0 800 210 73 12 800 210 73 12 800 210 73 12 800 210 73 12 

3 827 460 91 14 867 451 118 18 906 442 144 21 952 431 174 25 

7 812 464 81 13 848 467 97 15 859 453 113 17 897 444 138 20 

14 806 465 77 13 818 463 85 13 833 459 96 15 859 453 113 17 

30 803 466 75 12 809 465 79 13 817 463 84 13 832 459 94 15 

 Zulaufmengen und Sauerstoffbedarf (Grundlast und Rückbelastung) 
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d m³/d kg O2/d m³/d kg O2/d m³/d kg O2/d m³/d kg O2/d 

0 450 183 128 311 450 183 128 311 450 183 128 311 450 183 128 311 

3 501 210 179 389 603 266 284 550 756 348 439 787 1.062 514 750 1.264 

% 11 15 40 25 34 45 122 77 68 90 243 153 136 181 486 306 

7 472 195 149 344 507 218 194 412 581 254 262 516 712 324 395 719 

% 5 7 16 11 13 19 52 32 29 39 105 66 58 77 209 131 

14 461 189 138 327 483 201 161 362 516 218 196 414 581 254 262 516 

% 2 3 8 5 7 10 26 16 15 19 53 33 29 39 105 66 

30 455 186 132 318 465 191 143 334 481 200 158 358 511 216 189 405 

% 1 2 3 2 3 4 12 7 7 9 23 15 14 18 48 30 

 Fällmittelbedarf Phosphorelimination (Grundlast und Rückbelastung) 
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d m³/d L Fällmittel/d m³/d L Fällmittel/d m³/d L Fällmittel/d m³/d L Fällmittel/d 

0 450 36 450 36 450 36 450 36 

3 501 52 603 84 756 133 1.062 230 

% 11 44 34 133 68 269 136 538 

7 472 42 507 56 581 77 712 119 

% 5 17 13 56 29 114 58 231 

14 461 39 483 46 516 56 581 77 

% 2 8 7 28 15 56 29 114 

30 455 37 465 40 481 45 511 55 

% 1 3 3 11 7 25 14 53 
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Anhand der mittleren Schlammwasserkonzentrationen aus Tabelle 17 sowie der theore-
tisch anfallenden Schlammwassermengen lässt sich der theoretische mittlere zusätzliche 
Sauerstoffbedarf OVd,aM in kg O2/d in Abhängigkeit der Schlammwassermengen abschät-
zen (siehe Abbildung 49).  

 

Abbildung 49: Theoretisch mittlerer benötigter Sauerstoffbedarf (OVd,aM) zum Kohlenstoff-
abbau und zur Nitrifikation berechnet aus der CSB-Fraktionierung nach 
(DWA-A 131 2016) und den Konzentrationen im Zulauf nach Tabelle 28 in 
Abhängigkeit von der täglichen Schlammwassermengen aus der Entwässe-
rung von Klärschlamm (Daten siehe Tabelle 28). (n = 17). Beispielkläranlage 
mit 3.000 EW (schwarz) und 8.000 EW (rot).  

Zur weiteren Bewertung des Betriebs bei der Rückführung der Schlammwassermengen 
wird analog zum Sauerstoffverbrauch die Fällmittelmengen zur Phosphorelimination be-
trachtet, vgl. (DWA-A 131 2016). Die tägliche Fällmittelmenge (Bd,FM in kg FM/d) berechnet 
sich aus der zu fällenden Phosphorkonzentration XP,Fäll (Phosphorkonzentrationen CP,Z: Zu-
lauf, CP,AN: Ablauf (CP,AN = 0,6∙CP,ÜW mit CP,ÜW = 2 mg/L), XP,AM: für Zellaufbau 
XP,AM = 0,005∙CCSB,Z, WSFe: Wirksubstanz 123 g Fe3+/kg (12,3 %), Mx: Molare Masse von P: 
Phosphor und Fe: Eisen und βFäll: gewählte relative Fällmittelmenge βFäll = 1,2. Mit der 
Dichte einer Eisen-III-chloridsulfat-Lösung von ρFM = 1,52 g/cm³ ergibt sich die tägliche Fäll-
mittelmenge Qd,FM in L/d. Der Fällmittelbedarf bei der Phosphorelimination für eine Beispiel-
kläranlage mit 3.000 EW ist in Tabelle 28 aufgezeigt. Der Fällmittelbedarf steigt identisch 
zum Sauerstoffverbrauch mit zunehmender rückgeführter Schlammwassermenge (siehe 
Abbildung 50). 
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Abbildung 50: Theoretischer täglicher Fällmittelbedarf (Qd,FM) zur Phosphorelimination mit 
Eisen-III-Chloridsulfat berechnet aus den Zulaufkonzentrationen in Tabelle 
28 in Abhängigkeit von der täglichen Schlammwassermengen aus der Ent-
wässerung von Klärschlamm (Daten siehe Tabelle 28). (n = 17). Beispiel-
kläranlage mit 3.000 EW (schwarz) und 8.000 EW (rot). 

Aus den Abschätzungen zum Sauerstoff- und Fällmittelverbrauch lassen sich Aussagen 
zum Personalaufwand (Überwachung), der Betriebssicherheit, dem Betriebsmittel- und 
Energieverbrauch sowie einer Beurteilung der Betriebskosten treffen. 

5.4 Kostenvergleichsrechnung zur Klärschlammbehandlung  
und -entsorgung 

5.4.1 Darstellung der untersuchten Umsetzungskonzepte 

In Fortführung der dargestellten Variantenbetrachtung erfolgt eine Kostenvergleichsrech-
nung für verschiedene Umsetzungskonzepte. 

Hinweis: Stand der überschlägigen Kostenvergleichsrechnung ist das Jahr 2021 mit relativ 
stabilen Preisen. Der Ukraine-Krieg sowie weitere Auswirkungen durch die Corona-Pande-
mie werden nicht mitberücksichtigt, da die Schwankungen zu hoch sind, um diese sinnvoll 
ökonomisch betrachten zu können.  

Die Kostenvergleichsrechnung wird auf Grundlage der „Leitlinien zur Durchführung dyna-
mischer Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien)“ vom Juli 2012 durchgeführt (DWA 
KVR-Leitlinien 2012). 

Es werden folgende drei Konzepte betrachtet 

 Konzept 1:  landwirtschaftliche Klärschlammverwertung (in Anlehnung an V1) 

 Konzept 2: mobile Schlammentwässerung inkl. Entsorgung (in Anlehnung an V2B) 

 Konzept 3: stationäre Schlammentwässerung inkl. Entsorgung   
  (in Anlehnung an V3) 
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Bei allen drei Konzepten wird grundsätzlich eine Klärschlammentsorgung ab dem Klär-
schlammanfall auf der Kläranlage betrachtet. Es wird von gleichen Rahmenbedingungen 
ausgegangen. Diese umfassen: 

 ausschließlich kommunale Klärschlämme mit gleicher Charakteristik 

 landwirtschaftliche Verwertung ist möglich (rechtliche Vorgaben in Bezug auf die 
Schlammqualität werden eingehalten) 

 Rechen vorhanden (Störstoffentfernung) 

 Strom- und Wasseranschluss vorhanden 

 Zufahrtsmöglichkeiten gegeben 

 geeigneter Standort für Entwässerungsaggregate (befestigte Fläche) vorhanden 

 zum Zeitpunkt t = 0 sind weder Speicher noch Entwässerungsmaschinen 
vorhanden 

 einfache Entnahme der Schlämme möglich 

 befestigter Baugrund vorhanden 

Unter diesen Bedingungen kann von einer Nutzengleichheit und der damit verbundenen 
Eignung einer Kostenvergleichsrechnung ausgegangen werden. 

5.4.2 Gewählte Modellkläranlagen 

Für alle drei Konzepte werden mehrere Modellkläranlagen der Größenklasse 1 bis 3 defi-
niert und der jeweilige Schlammanfall über den spezifischen Wert von 48,4 g TM/(E∙d) ge-
mäß (DWA-M 368 2014) ermittelt. Dadurch wird von üblichen kommunalen Kläranlagen 
ausgegangen. Der Trockensubstanzgehalt im Nassschlamm wird mit 25 kg TM/m³ gewählt, 
womit eine gewisse Voreindickung angenommen wird. Bei den Konzepten 2 und 3 erfolgt 
eine Entwässerung auf 25 % TR. 

Mit den getroffenen Annahmen ergibt sich die folgende, grundlegende Tabelle für die Mo-
dellkläranlagen und deren Schlammanfall (siehe Tabelle 29). 

Tabelle 29: Klärschlammanfall in Abhängigkeit der Einwohnerwerte als Voraussetzung 
für die Kostenvergleichsrechnung der Modellkläranlagen. 

Schlamm- 
anfall 

100 
EW 

500 
EW 

1.000 
EW 

3.000 
EW 

4.000 
EW 

6.000 
EW 

8.000 
EW 

10.000 
EW 

kg TM/d 5 24 48 145 194 290 387 484 

m³/d 0,2 1,0 1,9 5,8 7,7 11,6 15,5 19,4 

 

5.4.3 Grundlagen der Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung (Investitions- und Betriebskostenschätzung) basiert auf aufgerunde-
ten Brutto-Werten aus Richtpreisangeboten, aus ähnlichen Projekten abgeschätzten Kos-
ten sowie Erfahrungswerten von Anlagenbetreibern. 
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Es werden ein Untersuchungszeitraum von 30 Jahren und ein realer Zinssatz von 3 % ge-
wählt. Die Abschreibungsdauer für die Maschinentechnik wird auf 15 Jahre und die Ab-
schreibung der Bautechnik auf 30 Jahre festgelegt. 

Damit ergibt sich ein Kapitalwiedergewinnungsfaktor von 0,083767 für die Maschinentech-
nik und von 0,051019 für die Bautechnik. Mit Hilfe dieser Faktoren können die Jahreskosten 
für Neuinvestitionen ermittelt werden. Die Summe der Jahreskosten der Investitionen zu-
züglich der berechneten Betriebskosten pro Jahr ergeben die Gesamtjahreskosten für die 
einzelnen Konzepte und Modellkläranlagen, wobei bei der landwirtschaftlichen Verwertung 
(Konzept 1) ausschließlich Betriebskosten anfallen. 

Bei den Investitionskosten werden Baunebenkosten in Höhe von 20 % der Herstellungs-
kosten mit einberechnet. 

5.4.4 Investitionskostenschätzung der Neuinvestitionen 

Konzept 1: landwirtschaftliche Verwertung 

Bei der landwirtschaftlichen Verwertung wird davon ausgegangen, dass keine Neuinvesti-
tionen erforderlich werden, die örtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind und eine ein-
fache Entnahme des Schlammes möglich ist. 

Konzept 2: mobile Schlammentwässerung 

Bei der mobilen Schlammentwässerung werden Neuinvestitionen für einen Schlammstapel- 
und einen Schlammwasserbehälter mit Hilfe von Erfahrungswerten von ähnlichen Projekten 
grob abgeschätzt.  

Die Dimensionierung des Schlammwasserspeichers erfolgt mit einem spezifischen Wert 
von 1,7 L/(E∙d) (siehe Kapitel 5.3.3). Das erforderliche Volumen für den Schlammstapelbe-
hälter wird über die anfallende Schlammmenge und die gewählten Entwässerungsintervalle 
berechnet. 

Konzept 3: stationäre Schlammentwässerung 

Als Entwässerungsaggregat wird für alle Modellkläranlagen eine Zentrifuge mit einem 
Durchsatz von 2 bis 10 m³/h gewählt. 

Die Kosten für Entwässerungsmaschine inkl. Polymerdosierstation, Rohrleitungen, Arma-
turen, Fördereinrichtungen, Bau- und EMSR-Technik sowie Straßen und Wege wurden an-
hand von Richtpreisangeboten sowie Erfahrungswerten von ähnlichen Projekten überschlä-
gig ermittelt. 

Die Entwässerungsmaschine wird mit unterschiedlichen Betriebszeiten betrieben. So wird 
beispielsweise bei der kleinsten Modellkläranlage (300 EW) die Maschine nur 2-mal im Mo-
nat für rd. 2 Stunden und die größte Modellkläranlage mit 10.000 EW wöchentlich für rd. 
30 Stunden/Woche betrieben. 

Die Dimensionierung des Schlammwasserspeichers erfolgt mit einem spezifischen Wert 
von 1,7 L/(E∙d) (siehe Kapitel 5.3.3). Das erforderliche Volumen für den Schlammstapelbe-
hälter wird über die anfallende Schlammmenge und die gewählten Entwässerungsintervalle 
berechnet. 
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Abhängig von der gewählten Betriebszeit der Entwässerungsmaschine wurden die 
Schlammstapelbehälter (bzw. Vorlagebehälter für die stationäre Klärschlammentwässe-
rung) auf die individuell benötigte Speicherkapazität dimensioniert.  

Der erforderliche Schlammlagerplatz für entwässerten Schlamm wurde mit Hilfe der zu ent-
sorgenden Schlammmenge und einer für die Entsorgung sinnvollen, gewählten Lagerdauer 
für den entwässerten Schlamm abgeschätzt. 

Die Investitionskosten für die Speicher wurden ebenfalls mit Hilfe von Erfahrungswerten 
aus ähnlichen Projekten grob abgeschätzt. 

5.4.5 Betriebskostenabschätzung 

Konzept 1: landwirtschaftliche Verwertung 

Die Kosten für die landwirtschaftliche Verwertung schwanken erheblich zwischen 11 bis 
30 €/m³ (TransMIT GmbH 2021). Für die Kostenvergleichsrechnung wurde ein Wert von 
28 €/m³ gewählt, da dieser in Hinblick auf die aktuellen Erfahrungen mehrerer Kläranlagen 
als repräsentativ erachtet wird. Diese Kosten beinhalten die landwirtschaftliche Verwertung 
inkl. Entnahme, Verladung, Transport, Analysen und Einarbeitung in die Felder. 

Konzept 2: mobile Schlammentwässerung 

Die Kosten für eine mobile Schlammentwässerung wurden mit 24 €/m³ festgelegt. Diese 
Kosten stammen aus (TransMIT GmbH 2021) und wurden mit aktuellen Angaben von Klär-
anlagen in Bayern überprüft. Die Kosten beinhalten die mobile Entwässerung inkl. Gestel-
lung, Energie, Polymer, Personal, Analysen sowie den Transport und die Entsorgung des 
entwässerten Schlammes (Monoverbrennung). 

Konzept 3: stationäre Schlammentwässerung 

Für die stationäre Entwässerung wurden folgende Betriebskosten grob abgeschätzt: Ener-
gie-, Polymerkosten, Kosten für die Entsorgung (Monoverbrennung) inkl. Transport, Perso-
nal- und Wartungskosten. 

Die Energiekosten (Strom) werden mit 0,25 €/kWh festgelegt und der spezifische Strom-
verbrauch mit 1,9 kWh/m³ angenommen. Der spezifische Polymerverbrauch wird mit 
10 kg/t TM gewählt. Der Preis für Polymere wird mit 4 €/kg angesetzt (jeweils bezogen auf 
die Wirksubstanz pFM). 

Für die Kosten der Monoverbrennung des entwässerten Schlammes inkl. Transport wurden 
150 €/t Originalsubstanz gewählt, welcher auf einem Abgleich zwischen den Angaben aus 
(TransMIT GmbH 2021) und aktuellen Angaben von verschiedenen Kläranlagenbetreibern 
basiert. 

Der Personalaufwand wird anhand der berechneten Betriebszeiten der Schlammentwässe-
rungen an den Modellkläranlagen abgeschätzt. Die Personalkosten werden mit 60 €/h ge-
wählt. 

Für die Entwässerungsmaschinen werden jährliche Wartungskosten von 1,5 % der Investi-
tionskosten angenommen. 
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5.4.6 Ergebnis der Kostenvergleichsrechnung 

Die Auswertung der überschlägigen Kostenvergleichsrechnung in Abbildung 51 verdeut-
licht, dass die spezifischen Kosten gerade für kleine Kläranlagen sehr hoch sind. 

Unter den beschriebenen Voraussetzungen und Annahmen zeigt sich, dass die landwirt-
schaftliche Verwertung für die GK 1 bis 3 Kläranlagen am wirtschaftlichsten ist. Aufgrund 
der in den letzten Jahren deutlich angestiegenen Entsorgungskosten (Monoverbrennung 
sowie auch Mitverbrennung) erscheint dieses Ergebnis als plausibel. 

Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte kann keine landwirtschaftliche Verwertung erfolgen. 
Jedoch können auch ökologische Aspekte und die abnehmende Akzeptanz der Grund-
stücksbesitzer bzw. -verpächter Gründe für keine landwirtschaftliche Verwertung sein. 

Die stationäre wird im Vergleich zur mobilen Schlammentwässerung gemäß den vorgenom-
menen Annahmen und Schätzungen ab rd. 9.000 EW wirtschaftlich. Aufgrund der technisch 
sinnvollen Auslastung der kleinsten Entwässerungsaggregate bei gegebenen Klär-
schlammanfall erscheint dieses Ergebnis als plausibel. 

Es ist zu beachten, dass bei jeder Kläranlage andere Randbedingungen vorliegen, weshalb 
diese Ergebnisse lediglich als grobe Orientierung dienen. Für jeden individuellen Fall ist 
eine detaillierte Planung mit genauer Kostenermittlung, -vergleichsrechnung, eine Sensiti-
vitätsanalyse sowie eine nicht monetäre Betrachtung erforderlich, um eine gute Basis für 
eine Entscheidung zu ermöglichen. 

 

a)  b)  

Abbildung 51: Kostenvergleichsrechnung für drei Konzepte (Konzept 1: landwirtschaftliche 
Verwertung; Konzept 2: mobile Entwässerung; Konzept 3: stationäre Ent-
wässerung) mit Darstellung der a) Jahreskosten in €/a und b) spezifischen 
Kosten €/t TM−1 in Abhängigkeit der Einwohnerwerte. 

 

 



Bewertungskriterien für eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 91 

 
 
 

 

 

5.5 Bewertungskriterien 

Die Ermittlung der für den jeweiligen Standort optimalen Variante sollte nicht ausschließlich 
auf Basis von monetären Faktoren erfolgen. Insbesondere die folgenden fünf Hauptkriterien 
sollten beachtet werden: 

 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

 Technik 

 Betrieb 

 Ökonomie 

 Ökologie 

Jedes Hauptkriterium kann durch Unterkriterien spezifiziert und damit konkretisiert werden. 

Auf Basis der fünf Hauptkriterien, konkretisiert durch Unterkriterien, kann für einen Varian-
tenvergleich eine Nutzwertanalyse erfolgen, vgl. (Schaum et al. 2010). Damit besteht die 
Möglichkeit, dass Kriterien nach der individuellen Relevanz gewichtet werden können. 

Eine Bewertung kann z. B. über Rangfolgen erfolgen, d. h. die Festlegung einer Rangfolge 
für das jeweilige Kriterium von Rang 1 bis Rang i (Bewertung von i Varianten). Sind bei 
einem Kriterium zwei Varianten gleich zu bewerten, wird der Rang zweimal vergeben, wobei 
der nächste Rang ausgelassen wird. Beispiel: 2 Varianten bekommen den 1. Rang, die 
nächst folgende Variante bekommt den 3. Rang. 

Bei einem Variantenvergleich mittels Nutzwertanalyse ist zu beachten, dass die Varianten 
miteinander vergleichbar sein müssen und kein Kriterium zu einem direkten Ausschluss 
führt (bspw. durch die Nichteinhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen).  

5.5.1 Variantenentwicklung 

Die individuelle Variantenentwicklung zur Klärschlammbehandlung und -entsorgung be-
ginnt mit der Entscheidung, ob eine Klärschlammentwässerung auf der eigenen Kläranlage 
erfolgt. Auf Grundlage dieser Auswahl werden die weiteren Schritte bis zur Entsorgung be-
stimmt (siehe Abbildung 52).  

Bei der Entwässerung des anfallenden Klärschlammes wird abhängig vom Flächenbedarf 
und der Entwässerungshäufigkeit die Kapazität des Schlammstapelbehälters bestimmt. An-
schließend folgt die Auswahl, ob die Entwässerung durch ein Lohnentwässerungsunterneh-
men (mobil) oder auf der eigenen Kläranlage (stationär) stattfinden soll. Durch die Entschei-
dung der Entwässerungsart und -häufigkeit wird die nötige Kapazität des Schlammwasser-
speichers bestimmt. Abschließend erfolgt die Wahl, ob eine Trocknung des entwässerten 
Klärschlammes vorgesehen ist. Je nach Klärschlammbehandlung wird der jeweilige Ent-
scheidungsweg beeinflusst, welche weitere Anforderungen und Abstimmungen benötigt 
(siehe Abbildung 52). 

Bei Variante A (Anlieferung Nachbarkläranlage) wird der Nassschlamm zu einer größeren 
Kläranlage zur dortigen Behandlung verbracht. Eine mobile Entwässerung bei mehreren 
Kläranlagen kann dabei auch als ein gemeinsames Aggregat mit rotierendem Einsatz vor-
gesehen werden. Die Trocknung von entwässerten Klärschlamm kann vor Ort sowie aber 
auch extern auf einer größeren Kläranlage erfolgen. 



92                 Bewertungskriterien für eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

 
 
 

 

 

 

Abbildung 52: Ablaufschema zur systematischen Entwicklung von Varianten zur Klär-
schlammbehandlung für kleine und mittlere Kläranlagen. 
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5.5.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Durch die Novellierungen der Dünge-, Düngemittel- sowie Klärschlammverordnung haben 
sich verschiedene Restriktionen sowie Pflichten für die Klärschlammentsorgung ergeben, 
welche die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm v. a. für größere Kläranlagen zu-
künftig beschränken. Unter Voraussetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, auch im 
Hinblick auf zukünftige Entwicklungen (Flexibilität für zukünftige Entwicklungen) müs-
sen diese wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, eingehalten werden. Auch im Hinblick auf 
die Stilllegung von Kohlekraftwerken (bedingt durch die Energiewende) und der Einschrän-
kung der Mitverbrennung von Klärschlamm ohne vorherige Phosphorrückgewinnung wer-
den zukünftig vermehrte interkommunale Zusammenarbeiten nötig, welche das Vergabe-
recht mit den Regelungen zur Zusammenarbeit von öffentlichen Auftraggebern oder die 
Ausgestaltung besonderer Vergabeverfahren beachten müssen (Siebold 2018). 

Daneben existieren ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. RZWas) für eine Modernisierung bzw. 
Auflassung von Teichkläranlagen, welche im Rahmen der zukünftigen Klärschlammentsor-
gung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Umfang der 
damit einhergehenden Genehmigungsverfahren in Betracht gezogen werden sollten  
(z. B. Kommunalrichtlinie des Bundes). 

5.5.3 Technik 

Zur individuellen Bewertung der eingesetzten Technik sollten insbesondere  

 die Komplexität der Anlage 

 die Anlagengröße bzw. Flächenbedarf (ohne vorhandene Lagerkapazitäten) und  

 die Versorgung mit Strom und Wasser berücksichtigt werden. 

Beispielsweise steigt bei einer stationären Entwässerung und der anschließenden Trock-
nung die Komplexität der Anlage für den Kläranlagenbetrieb, welche bei einer mobilen 
Entwässerung geringer ist. Damit unterscheiden sich auch die Personalanforderungen ab-
hängig von der gewählten Entwässerungsart. 

Für eine hohe Entsorgungs- und Betriebssicherheit werden grundsätzlich Klärschlammla-
gerkapazitäten (SSB) von einem Jahr angesehen. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung 
wird empfohlen, Lagerkapazitäten von 6 bis 12 Monaten vorzuhalten, um eine bedarfsge-
rechte Entsorgung sicherzustellen. Für die thermische Entsorgung werden 3 bis 6 Monate 
als sinnvoll erachtet, da es beim Anlagenbetrieb des Entsorgers selbst zu Ausfällen durch 
Havarien oder Revisionsarbeiten kommen kann. Aufgrund von Rückverflüssigung durch 
Niederschläge (und damit verbundene höhere Transport- und Entsorgungskosten) sowie 
Geruch können Überdachungen sinnvoll sein. Ohne geeignete Lagerflächen muss ein hö-
herer logistischer Aufwand für Wechsel- und Auffangbehälter berücksichtigt werden, um 
Stillstandzeiten bei der Entwässerung zu vermeiden. Durch die Abhängigkeit können kurz- 
bis langfristige Unterbrechungen aufgrund der Transportlogistik sowie dem Ausfall des Ent-
sorgers auftreten, was die Vorhaltung von mehr Speicherkapazitäten benötigt und damit 
die Kosten zur Entwässerung und Entsorgung erhöht. 
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Der Entwässerungsgrad und die Klärschlammmengen bestimmen die möglichen Ent-
sorgungswege. Beispielsweise wird bei der thermischen Entsorgung von entwässerten 
Klärschlämmen häufig die Pumpfähigkeit mit Dickstoffpumpen vorausgesetzt, was einen 
TR von 20 % bis 35 % erfordert (DWA Arbeitsgruppe AK-13.4 2010). 

Für die Klärschlammtrocknung entscheiden verschiedene Kategorien und die individuel-
len Randbedingungen, ob beispielsweise eine solare Trocknung für Betreiber kleiner oder 
mittlerer Kläranlagen interessant ist. Dabei können wie bei der Entwässerung verschiedene 
Bewertungskategorien herangezogen werden. Neben dem Klärschlammanfall /-qualität 
sollten die aktuellen und zukünftigen Verwertungsmöglichkeiten eingeordnet werden. Da-
neben liefern die bei der Entwässerungscheckliste (siehe Kapitel 6.1 zur Grundlagenermitt-
lung) ermittelten Werte die Grundlage für das weitere Vorgehen. Beispielsweise entschei-
den der nötige Flächenbedarf und die Verfügbarkeit von Strom und Wasser über das 
weitere Vorgehen zur Trocknung.  

Zur Beurteilung der Solartrocknung müssen daneben die saisonalen und regionalen Gege-
benheiten (jahreszeitliche Temperaturschwankungen, Strahlungsleistung, relative Luft-
feuchtigkeit) ermittelt werden, um daraus eine Abschätzung zur potentiellen Verdunstungs-
leistung zu treffen. Falls externe Wärmequellen zur Verfügung stehen, können diese den 
nötigen Flächenbedarf reduzieren.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass insbesondere die thermische Behandlung von Klär-
schlamm mit entwässerten Klärschlamm möglich ist. Die Notwendigkeit einer Klärschlamm-
trocknung ergibt sich nur für spezielle thermische Entsorgungswege, bspw. bei der Zement-
industrie (Trocknung ggf. dann auch am jeweiligen Standort). 

5.5.4 Betrieb 

Die Kategorie Betrieb dient im Rahmen der Nutzwertanalyse zum einen der Bewertung der 
Klärschlammbehandlung sowie zum anderen der Rückbelastung der Kläranlage und dem 
damit verbundenen Betriebs- und Personalaufwand. Durch die Festlegung der Entwässe-
rungshäufigkeit werden mitunter die weiteren Handlungsschritte beeinflusst, welche  

 den Personalaufwand (Überwachung, Wartung), 

 die Betriebssicherheit  
(Rückbelastung, Maschinentechnik, saisonale Einflüsse etc.), 

 den Betriebsmittelverbrauch, 

 den Energieverbrauch, 

 Rückkopplung auf die bestehende Abwasserbehandlung 

 die Entsorgungssicherheit, 

 die Entsorgungsmengen, /-häufigkeit und 

 saisonale Einflüsse (Sommer-/ Winterbetrieb) beeinflussen. 
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Die Wahl der Entwässerungshäufigkeit (mobil oder stationär) beeinflusst den Personalauf-
wand zur Instandhaltung, Überwachung, Betrieb und Wartung der Anlagen. Im Vorhinein 
sollte geklärt werden, ob ausreichend Personal zum Betrieb von stationären Entwässe-
rungsaggregaten zur Verfügung steht. Daneben müssen auch organisatorische Aufwen-
dungen wie die Beschaffung von Polymeren oder die Koordination der Klärschlammentsor-
gung berücksichtigt werden. Bei der mobilen Entwässerung hingegen entfällt zwar der Per-
sonalaufwand zum Betrieb von Entwässerungsaggregaten, jedoch steigt der organisatori-
sche Aufwand hinsichtlich Koordination mit (mobilen) Entwässerungsunternehmen. 

Während bei der stationären Entwässerung die Betriebssicherheit durch einen geregelten 
Schlammdurchsatz und damit eine einstellbare Schlammwasserrückführung in den Haupt-
strom steigt, muss bei der mobilen Entwässerung für ausreichend Schlammwasserkapazi-
täten gesorgt werden. Daneben entscheidet die Wahl der Entwässerungsart (mobil oder 
stationär) über den Betriebsmittel- und Energieverbrauch. Während bei der stationären 
Entwässerung beispielsweise der Polymerverbrauch an die Bedürfnisse des eigenen Klär-
schlammes angepasst werden kann, gibt es bei der mobilen Entwässerung i. d. R. nicht die 
zeitlichen Möglichkeiten diese entsprechend detailliert anzupassen. Weiterhin können 
durch eine stationäre Entwässerung die Entsorgungshäufigkeiten individuell festgelegt wer-
den, was wiederrum die Entsorgungssicherheit beeinflusst. Im Gegensatz dazu steigt die 
Abhängigkeit (beispielsweise Entsorgungs-, Transportkosten) bei einer mobilen Entwässe-
rung. 

Die saisonalen Einflüsse können ein entscheidender Faktor zur Entscheidungsfindung ei-
ner mobilen oder stationären Entwässerung darstellen, wenn aufgrund von örtlichen Bege-
benheiten sowie entsprechenden Witterungsbedingungen keine mobile Entwässerung auf 
der Kläranlage erfolgen kann. Neben der Entsorgungssicherheit entscheidet die Bewertung 
der saisonalen Einflüsse auch die ökonomischen Aspekte wie die Preisunabhängigkeit, 
wodurch die Komplexität der Anlage und ggf. der Personalaufwand steigt. 

5.5.5 Ökonomie 

Eine entscheidende Kategorie zur Entscheidungswahl von Varianten ist die Kostenver-
gleichsrechnung. 

Beispielsweise müssen bei der stationären Entwässerung die Investitionskosten berück-
sichtigt werden, welche bei der mobilen Entwässerung nicht anfallen. Jedoch können sich 
die Investitionskosten nach einer Amortisationszeit rentieren, insbesondere im Hinblick auf 
steigende Entsorgungs- und Transportkosten bei der mobilen Entwässerung.  

Durch die stationäre Entwässerung werden Preisabhängigkeiten reduziert, jedoch steigen 
die Betriebs- bzw. Personalkosten durch eine höhere Komplexität der Anlage. Die Art der 
Klärschlammbehandlung beeinflusst dabei deutlich die Transportkosten, welche im Rah-
men der Bewertung betrachtet werden müssen (siehe Kapitel 5.2.3).  

 

 

 



96                 Bewertungskriterien für eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

 
 
 

 

 

5.5.6 Ökologie (Methanemissionen) 

Ökobilanz 

Neben den technischen und betrieblichen Bewertungskriterien sollten insbesondere die 
ökologischen Aspekte der Klärschlammentsorgung sowie die Wirkungsabschätzungen be-
trachtet werden. Darunter entscheiden neben dem „Treibhauseffekt“ auch die „Versäue-
rung“ und die „Eutrophierung“ sowie die „Humantoxizität“ über die Ökobilanz der Klär-
schlammbehandlung und -entsorgung. Als Indikatoren dienen hierzu beispielsweise die In-
dikatoren krebserzeugende Stoffe, Quecksilber und Feinstaub. Weiterhin stellen auch die 
Einträge von Schadstoffen sowie die Rückgewinnung von Phosphor entscheidende Fakto-
ren dar, welche bei der Wahl der Entsorgungswege mit berücksichtigt werden sollten 
(Schaum et al. 2010; Fehrenbach 2006).  

Dabei zeigen aktuelle Untersuchungen, dass selbst 34 Jahre nach der letzten Klär-
schlammausbringung auf landwirtschaftlichen Feldern Makro- und Mikroplastik nachgewie-
sen werden können (Weber et al. 2022). Auch im Hinblick auf die Vielfalt an Bakterien (ein-
schließlich Pathogenen) muss die Entscheidung der möglichen Entsorgungswege einge-
schätzt werden, da kleine Abwasserbehandlungsanlagen eine vergleichbare hohe Belas-
tung wie größere Kläranlagen zeigen (Umweltbundesamt 2022). 

Methanemissionen 

Die Erzeugung von Methan (Faulgas) zur Energieproduktion ist ein erwünschter Prozess in 
der Schlammfaulung. Jedoch können auf Kläranlagen unbeabsichtigte Methanemissionen 
entstehen. Gerade im Bezug zum Klimawandel hat Methan ein signifikantes globales Er-
wärmungspotenzial, wobei in einem Zeitraum von 100 Jahren Methan 34-mal effektiver die 
Wärme in der Atmosphäre bindet, als Kohlendioxid (CO2) (Noyola et al. 2018). 

Methanemissionen können beispielsweise bei der Entwässerung, der vor- und nachgela-
gerten Lagerung des Schlammes sowie der weiteren Nutzung von Methan (z. B. Methan-
schlupf in BHKW) entstehen. Neben Methan können langkettige Kohlenwasserstoffverbin-
dungen ausgasen (rd. 2 bis 8 Massen-% des Methanwerts) (Heindl und Dobslaw 2022). 
Auch bei der Abwasser- und Schlammbehandlung können Methanemissionen an unter-
schiedlichen Stellen austreten, beispielsweise durch das Ausgasen von gelöstem Methan 
(Parravicini et al. 2016; Noyola et al. 2018).  

Im Verlauf der Abwasser- und Schlammbehandlung ist das Ausmaß der Emissionen ab-
hängig von der Zusammensetzung der organischen Substanz, der Schlammtemperatur 
während der Lagerung (respektive Trocknung), mechanischen Belastung bei der Entwäs-
serung, dem Stabilisierungsgrad des Schlamms sowie der Lager- und Transportdauer zwi-
schen Entwässerung und Trocknung (Heindl und Dobslaw 2022).  

Die Methanemissionen können nach Literaturangaben Werte zwischen 0,09 bis 
307 g CH4/(E∙a) (ohne Faulung) annehmen, variieren jedoch stark je nach Herkunft und 
Behandlung (Schaum et al. 2016; Daelman et al. 2012; Heindl und Dobslaw 2022).  

Für eine beispielhafte Kläranlage mit Schlammfaulung betrug die spezifischen Methanemis-
sion rd. 350 g CH4/(E∙a), wobei als Hauptemittenten die Faulbehälterverluste (37,1 %), der 
Vorlagebehälter zur Entwässerung (17,1 %) sowie der BHKW-Schlupf (14,3 %) ermittelt 
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wurden. Auch der Stapelbehälter für den entwässerten Schlamm hatte noch einen Anteil 
von 8,6 % an CH4-Gesamtemissionen (Heindl und Dobslaw 2022). Nach Untersuchungen 
erstreckt sich der Bereich der Methanemissionen im Schlammstapelbehälter von entwäs-
sertem Schlamm nach der Klärschlammfaulung auf rd. 2 bis 15 %, abhängig von der Auf-
enthaltszeit im Faul- sowie Schlammstapelbehälter (Cunninham et al. 2015; Heindl und 
Dobslaw 2022; Müller et al. 2021). 

Versuche mit aerob stabilisiertem Klärschlamm zeigten ebenfalls eine Gasproduktion nach 
14 Tagen (25 °C). Im Mittel betrug die CH4-Spitzenproduktion 0,7 L CH4/(kg oTM∙h), was 
bei einem TR-Gehalt von 30 % und 50 % GV und einer Tonne entwässertem Klärschlamm 
eine kurzzeitig zu erwartende maximale Methanproduktion von 105 L CH4/(h∙tSchlamm) (zzgl. 
20 % rd. 125 L CH4/(h∙tSchlamm)) als Bemessungswert ergibt (Drescher und Kapp 1994). Als 
häufigste Werte wurden CH4-Spitzenproduktionen von rd. 0,14 bis 0,56 L CH4/(kg oTM∙h) 
gemessen. Dabei waren die Methanemissionen praktisch unabhängig vom Organikgehalt 
und nahmen mit steigender Temperatur zu (abhängig von dem temperaturabhängigen Ak-
tivitätsbereich der Methanbakterien). Die Spitzenwerte treten kurzzeitig auf, wenn die 
Schlammmasse in Bewegung gesetzt wird (beispielsweise beim Rühren, bei der Entwäs-
serung von Klärschlamm). Nach neuesten Untersuchungen kann ein größeres Verhältnis 
von Oberfläche zu Volumen zu einer gesteigerten Ausgasung führen, bezogen auf die Tro-
ckenmasse des Schlamms (Heindl und Dobslaw 2022). 

Die CH4-Emissionen sind nach den IPCC-Leitlinien (IPCC: Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) bei simultan aerober Schlammstabilisierung vernachlässigbar gering, so-
lange eine ausreichende Belüftung vorliegt und die Belebungsbecken nicht überlastet sind. 
Diese treten hauptsächlich bei langen Lagerungsbedingungen vom entwässerten Klär-
schlamm auf (IPCC 2006; Parravicini et al. 2016). Jedoch zeigen die Untersuchungen zum 
Schlammwasser aus Kapitel 4.2, dass sich schnell anaerobe Bedingungen im Schlamm-
stapelbehälter einstellen und bei langen Lagerdauern sowie der anschließenden mechani-
schen Beanspruchung (beispielsweise durch Entwässerung und anschließenden Trans-
port) zu Methanemissionen führen können. 

Unter Annahme eines Emissionsfaktors für Belebtschlammverfahren (simultan aerobe 
Schlammstabilisierung) von 0,025 kg CH4/kg CSBAblauf ergaben Modellbetrachtungen einen 
CO2-Fußabdruck von rd. 24 kg CO2,eq/(E∙a) für eine Beispielkläranlage mit 50.000 EW. Da-
runter fallen rd. 60 % aus den Energieverbrauch (hauptsächlich die Belüftung) und 19 % 
auf die Schlammstapelung von entwässertem Klärschlamm (rd. 19 % mit rd. 
4,6 kg CO2,eq/(E∙a)). Weitere Emissionen ergeben sich beispielsweise durch das Ausgasen 
von N2O aus dem Belebtschlamm-Becken sowie dem Transport des Klärschlammes 
(Parravicini et al. 2016). 
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6 Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Klärschlamm-
behandlung und -entsorgung 

6.1 Grundlagenermittlung 

Vor der Entscheidung, ob eine mobile, stationäre oder keine Entwässerung stattfindet, soll-
ten zunächst die Randbedingungen und Grundvoraussetzungen abgestimmt und definiert 
werden.  

Anhand einer Checkliste mit fünf Unterpunkten sollte geklärt werden: 

 welche Mengen an Klärschlamm jährlich und mit welcher Qualität anfallen, 

 ob ausreichende Flächen zur Verfügung stehen, 

 die Flächen einen befestigten Untergrund besitzen, 

 ein Strom- und Wasseranschluss vorliegen und 

 ob ggf. Lagerkapazitäten (Schlammstapel-, Schlammwasserbehälter, entwässerter 
Klärschlamm) zur Verfügung stehen. 

Die Daten aus der Checkliste sollten schließlich mit vorhandenen Betriebstagebüchern so-
wie Einwohnerwerten aus dem Genehmigungsbescheid der Kläranlage auf Plausibilität ge-
prüft werden. 

Zur Bewertung der Entsorgungssicherheit sind zudem die Klärschlammqualität auf mögli-
che Schadstoffe sowie der Stabilisierungsgrad im Vorhinein zu klären. Verfahren zur Er-
mittlung des Stabilisierungsgrades können dem ATV-DVWK-Merkblatt M 368 „Biologische 
Stabilisierung von Klärschlamm“ entnommen werden und sollten regelmäßig überprüft wer-
den (DWA Arbeitsgruppe AK-13.4 2010).  

Vor der mobilen oder stationären Entwässerung ist zudem der Flächenbedarf für das Ent-
wässerungsaggregat, der Bedarf und die Verfügbarkeit des Entwässerungsaggregats, Puf-
ferkapazitäten, die Zufahrtsmöglichkeiten sowie die Beschaffenheit der benötigten Flächen 
zu überprüfen.  

6.2 Unbelüftete Abwasserteichanlagen  

Grundverfahren der unbelüfteten Abwasserteichanlagen 

Unbelüftete Abwasserteichanlagen werden vor allem für die Abwasserbehandlung bis rd. 
1.000 EW eingesetzt. Meist bestehen diese ausschließlich aus einem oder mehreren ent-
sprechend dimensionierten unbelüfteten Abwasserteichen. Aufgrund der Sedimentation 
müssen daher Abwasserteiche regelmäßig (rd. alle 5 bis 10 Jahre) geleert/ausgebag-
gert/abgepumpt werden. 

Mechanische Vorbehandlungsstufe (Rechen) 

Für die Gewährleistung einer optimalen Klärschlammentsorgung (sowohl bei Verbringung 
auf eine andere Kläranlage als auch für eine landwirtschaftliche Klärschlammverwertung) 
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empfiehlt sich mindestens die Integration einer Rechenanlage zur Entfernung von Grob-
stoffen; ggf. auch die Einbindung eines Sandfangs zur Abscheidung von Sand.  

Es existieren zahlreiche Beispiele von Abwasserteichanlagen ohne eine entsprechende 
mechanische Vorbehandlung, die dadurch deutliche Probleme bei der Klärschlammentsor-
gung haben. Dies führt in aller Regel zu deutlich erhöhten Kosten für die Klärschlamment-
sorgung (ggf. bis hin zu einer mangelnden Entsorgungssicherheit).  

Infrastruktur 

Viele unbelüftete Abwasserteichanlagen verfügen nicht über eine ausreichende technische 
Infrastruktur (Strom, Trinkwasser, befestigter Stellplatz etc.) für eine Vorbehandlungsstufe 
oder mobilen Entwässerung, dies sollte ggf. zukünftig berücksichtigt werden. 

Klärschlammentsorgung - landwirtschaftliche Nassschlammverwertung 

Grundsätzlich empfiehlt es sich die Schlammstapelzeiten bzw. die Entschlammung der Tei-
che an die zeitlichen Bedürfnisse der Landwirte zu richten. Dabei muss für die landwirt-
schaftliche Verwertung eine ausreichende Klärschlammqualität vorliegen.  

Kleine Kläranlagen (< 1.000 EW) müssen die klärschlammbezogenen Untersuchungen 
nach § 5 Abs. 1 AbfKlärV mindestens alle zwei Jahre durchführen lassen. Die zuständige 
Behörde kann die Abstände zwischen den Untersuchungen verkürzen oder verlängern 
(siehe Kapitel 3.3).  

Bei Klärschlamm aus Abwasserbehandlungsanlagen, der nicht kontinuierlich entsorgt wird, 
z. B. bei Abwasserteichanlagen, sind die Untersuchungen zeitnah vor der Abgabe des Klär-
schlamms durchführen zu lassen. Kontinuierliche Untersuchungen (z. B. alle drei Monate) 
sind nicht erforderlich. Stichprobenartige Eigenkontrollen werden jedoch empfohlen. 
(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 2020) 

Bei der „großen“ Klärschlammuntersuchung kommen zusätzlich die Vorgaben nach 
§ 5 Abs. 2 AbfKlärV hinzu, welche unabhängig von der Ausbaugröße und Menge an Tro-
ckenmasse mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden müssen. Für kleine Kläranla-
gen (< 1.000 EW) können wiederholende Untersuchungen nach Erstuntersuchung und Zu-
stimmung der zuständigen Behörde im Einvernehmen mit der landwirtschaftlichen Fachbe-
hörde entfallen (siehe Kapitel 3.3).  

Eine Nassschlammentsorgung ist für eine ortsnahe Verwertung mit geringen Transportwe-
gen geeignet. Trotz des Wegfalls der Entwässerungskosten ist der Transport- und Aufbrin-
gungsaufwand hoch, weshalb die Spannweite der Entsorgungskosten abhängig von den 
örtlichen Begebenheiten und Anforderungen rd. 11 bis 30 € pro m³ Nassschlamm beträgt.  

Klärschlammentsorgung – Kläranlagenverbund (Nassschlamm) 

Sofern eine landwirtschaftliche Nassschlammverwertung nicht möglich ist, ist die Verbrin-
gung zu einer benachbarten Kläranlage meist die erste Alternative.  

Neben der Entfernung (Transport) ist hierbei die Klärschlammqualität von hoher Relevanz. 
Bei der Verbringung des nicht vorgereinigten Klärschlammes (fehlender Rechen) auf grö-
ßere Kläranlagen muss dieser abhängig von der Menge zunächst durch ein Annahmesys-
tem zur Entfernung von Grobverunreinigungen geführt werden. Zudem ist die Zugabe in 
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den Zulauf der Kläranlage eine weitere Methode. Vorgereinigte Klärschlämme hingegen 
können direkt in den Primärschlammschacht oder in den Schlammspeicherbehälter hinzu-
gegeben werden (siehe Kapitel 6.4 Klärschlammbehandlung und -entsorgung im Verbund). 

Klärschlammentsorgung nach einer mobilen Klärschlammentwässerung 

Für die mobile Entwässerung von Abwasserteichanlagen empfiehlt sich eine Grobstoffent-
fernung durch einen vorgeschalteten Rechen, wofür ein Stromanschluss benötigt wird. 
Durch eine Grobstoffentfernung werden weitere Probleme bei der Entwässerung, Ent-
schlammung und weiteren Entsorgung verhindert. Entwässerungsunternehmen verfügen 
zwar oft über Zerkleinerungsmaschinen für vorhandenes Rechengut, jedoch muss der Klär-
schlamm mit den enthaltenen Störstoffen pumpfähig sein. Das anfallende Rechengut muss 
schließlich getrennt entsorgt werden.  

Die weitere Verwendung des anfallenden Schlammwassers im Rahmen des Kläranlagen-
betriebs muss geklärt werden. Bei ausreichendem Platzbedarf empfiehlt sich ein Schlamm-
wasserspeicher, um die Rückbelastung durch eine reduzierte Zugabe des Schlammwas-
sers über längere Zeit gering zu halten. Bei unzureichenden Lagerflächenkapazitäten muss 
das Schlammwasser zur weiteren Behandlung in (nahegelegene) größere Kläranlagen 
transportiert werden, was wiederum zusätzliche Kosten und Abhängigkeiten verursacht. 

Daneben muss für die mobile Entwässerung ein Wasseranschluss zur Verfügung stehen, 
um das Entwässerungsaggregat zu reinigen und für den Betrieb der Polymerdosierstation.  

Als Grundvoraussetzung müssen ausreichende Zufahrtsmöglichkeiten bestehen, und im 
besten Falle befestigte Flächen für das Entwässerungsaggregat und für die Klärschlamm- 
sowie Schlammwasserzwischenspeicherung. 

Abhängig von der Klärschlammqualität kann sowohl eine landwirtschaftliche als auch ther-
mische Klärschlammentsorgung möglich sein.  

Umbau oder Auflassung von Abwasserteichanlagen 

Parallel ist als Alternative die Auflassung von Abwasserteichanlagen zu prüfen, z. B. durch 
den erstmaligen Bau von Verbundkanälen (Anschluss an größere Kläranlage) oder die bau-
liche Sanierung/ Ertüchtigung/ Erweiterung der Abwasserteichanlagen (z. B. Umstellung 
auf Belebtschlammverfahren oder Festbettverfahren), ggf. mit der Nutzung von verfügbaren 
Fördermaßnahmen. 

6.3 Belebtschlammverfahren 

Grundverfahren des Belebtschlammverfahrens 

Beim Belebtschlammverfahren erfolgt die biologische Abwasserbehandlung durch aerobe 
Mikroorganismen unter Luftzufuhr. Der Großteil der kleinen und mittleren Kläranlagen be-
steht dabei aus einem Belebungsbecken und einem Nachklärbecken. Der anfallende Über-
schussschlamm wird dabei in einem Schlammstapelbehälter voreingedickt und dient gleich-
zeitig als Pufferbehälter für die anschließende Entwässerung. Die Entwässerung findet ab-
hängig vom anfallenden Klärschlamm und den Entsorgungsmöglichkeiten meist alle 3 bis 
12 Monate statt. 
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Schlammstapelbehälter 

Die Größe des Schlammstapelbehälters (sowie Redundanz) ist ein Faktor, welcher die Ent-
sorgungs- und Betriebssicherheit sowie ökologische Aspekte beeinflusst.  

Bei großen Schlammstapelbehältervolumen kann eine Nachstabilisierung des Klärschlam-
mes durch Kaltfaulung erfolgen. Untersuchungen zeigen, dass lange Lagerzeiten zu anae-
roben Milieubedingungen führen können, was zu potenziellen Methanemissionen bei der 
mechanischen Behandlung des Klärschlammes führen kann (beispielsweise durch Rühren, 
Entwässern, Transport). Dahingegen muss bei kleineren Schlammstapelbehälterkapazitä-
ten eine häufigere Entwässerung stattfinden, wodurch Kläranlagen preisabhängiger von 
mobilen Entwässerungsunternehmen und dadurch eine geringere Entsorgungssicherheit 
haben. Um unabhängig von steigenden Preisen zu werden und sich mehrere Entsorgungs-
möglichkeiten offen zu halten, könnte im Gegensatz zur mobilen eine stationäre Entwässe-
rung in Betracht gezogen werden. 

Klärschlammentwässerung – stationäre versus mobile Entwässerung 

Die Entscheidung ob stationäre oder mobile Entwässerung hängt wiederum von den indivi-
duellen Randbedingungen ab, ob u. a. der nötige Flächenbedarf und das Personal zur Ver-
fügung stehen. Bei häufigen mobilen Entwässerungen könnte sich eine stationäre Entwäs-
serung aufgrund steigender Preise als wirtschaftlich rentabel erweisen. Zusätzlich würde 
die Entwässerung auf die Bedürfnisse des eigenen Klärschlammes angepasst und bietet 
somit Vorteile hinsichtlich besserer TR-Ergebnisse, was wiederum geringere Transport- 
und Entsorgungskosten zur Folge hat. Jedoch sind als Nachteile die Personalbindung und 
die hohen Investitionskosten zu nennen, die sich aber nach einer gewissen Amortisations-
dauer rechnen können. Ein weiterer Vorteil bietet die stationäre Entwässerung durch die 
größere Unabhängigkeit, z. B. weil eine mobile Entwässerung aufgrund von örtlichen Ge-
gebenheiten und Witterungsbedingungen nicht ganzjährig möglich ist. 

Für kleine bis mittlere Kläranlagen eignen sich bei geringen Durchsätzen vorzugsweise sta-
tionäre Schnecken- und Bandfilterpressen, da diese einen geringeren spezifischen Strom-
verbrauch aufweisen. Der spezifische polymere Flockungsmittelverbrauch liegt dabei im 
Schnitt etwas geringer als bei Zentrifugen. Bei größeren Durchsätzen empfehlen sich Zent-
rifugen zur Klärschlammentwässerung. Neben synthetisch hergestellten polymeren Flo-
ckungsmitteln gibt es eine Reihe an alternativen Produkten, welche auf natürlicher Roh-
stoffbasis beruhen (z. B. chemisch modifizierte Stärke, Kartoffelstärkeether, Chitosan, Guar 
Gum). Ein Nachteil dieser nativen Flockungshilfsmittel ist die geringe Scherstabilität der 
gebildeten Flocken und damit einhergehend die unzureichende Entwässerungsleistung. Je-
doch können native Flockungshilfsmittel in Zeiten von Rohstoffmangel zu höherer Bedeu-
tung gelangen (DWA-Arbeitsgruppe AK-2 2005). 

Schlammwasserbehälter 

Generell empfiehlt es sich einen Schlammwasserbehälter mit ausreichend Kapazitäten vor-
zusehen, um hohe Rückbelastungen im Anlagenbetrieb durch ein intelligentes Schlamm-
wassermanagement zu vermeiden. Daneben kann die Schlammwasserbehandlung im 
Hauptstrom durch eine Verbesserung der Stickstoffelimination (beispielsweise durch Zu-
gabe externer Kohlenstoffquellen) erfolgen. Daneben existieren weitere Konzepte zur 
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Schlammwasserbehandlung im Nebenstrom (biologisch, chemisch-physikalisch), welche 
jedoch für kleine und mittlere Kläranlagen meist aufgrund der komplexen Verfahrenstechnik 
und dem zusätzlichen Bedarf an Energie sowie Personal nicht wirtschaftlich zu betreiben 
sind und sich für Kläranlagen erst ab einer GK ≥ 4 eignen (DWA-Arbeitsgruppe AK-1.3 
2004; Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 

Klärschlammtrocknung 

Als weiteres Verfahren zur Erhöhung des TR-Gehaltes eignet sich die Klärschlammtrock-
nung. Die Entscheidung, ob eine Klärschlammtrocknung errichtet werden sollte, hängt da-
bei von den einzelnen Randbedingungen (Flächenbedarf, saisonale Einflüsse, vorhandene 
Abwärmenutzung etc.) und dem von der thermischen Behandlungsanlage vorgegebenen 
TR-Gehalt ab. Allgemein eignet sich die solare Klärschlammtrocknung als Verfahren mit 
geringen spezifischen Energiekosten, jedoch müssen die dazu vorgesehenen Flächen vor-
handen sein und bei reiner Solartrocknung lange Trocknungszeiten einbezogen werden. 
Zusätzlich müssen aufgrund von witterungsabhängigen Bedingungen schwankende TR-
Ergebnisse berücksichtigt und damit die möglichen Entsorgungswege abgeklärt werden. 
Eine Möglichkeit zur weiteren Klärschlammbehandlung und -entsorgung bietet die Zusam-
menarbeit mehrerer Kommunen bzw. Unternehmen im Verbund (siehe Kapitel 6.4). 

Klärschlammentsorgung 

Die abschließende Klärschlammentsorgung kann über mehrere Entsorgungswege erfol-
gen. Grundsätzlich existieren verschiedene Entsorgungsmöglichkeiten (thermisch, land-
wirtschaftlich, landschaftsbaulich). In Bayern wird der überwiegende Anteil des anfallenden 
Klärschlammes thermisch behandelt (siehe Kapitel 2.2.2). Neben den anfallenden Klär-
schlammmengen werden die möglichen Entsorgungswege durch die Qualität des Klär-
schlammes beeinflusst. Dabei sollten neben gesetzlichen sowie ökonomischen auch die 
ökologischen Aspekte berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5.5). 

6.4 Klärschlammbehandlung und -entsorgung im Verbund 

6.4.1 Konzept einer interkommunalen Zusammenarbeit 

Für kleine und mittlere Kläranlagen kann eine Klärschlammbehandlung und -entsorgung im 
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit von hoher Bedeutung sein, vgl. 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 

Durch den Aufbau eines regionalen Entsorgungskonzepts mit einer gemeinsamen Klär-
schlammbehandlung und -verwertung, können Entwässerungs- und Betriebskosten ge-
senkt sowie die Betriebssicherheit durch den Wegfall der Schlammwasserrückbelastung 
gesteigert werden. Daneben müssten fehlende Strom- und Wasseranschlüsse auf Abwas-
serteichanlagen zur Grobstoffentfernung ggf. nicht nachgerüstet werden, falls eine Fremd-
schlammannahme mit Rechengut / Sand auf einer größeren Kläranlage möglich ist, unter 
Berücksichtigung der Entfernung der Kläranlagen.  

Eine vereinfachte Darstellung eines möglichen Aufbaus eines solchen Entsorgungskonzep-
tes zeigt Abbildung 53. In dem vereinfachten Entsorgungskonzept bringen beispielsweise 
Abwasserteichanlagen (GK < 1) den anfallenden Klärschlamm zur nächstgrößeren Kläran-
lage (GK > 2), welche diesen entwässern und bei ausreichenden Kapazitäten das 
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Schlammwasser in die Abwasserbehandlung zurückführen kann. Daneben besteht die 
Möglichkeit den nassen Fremdschlamm über Annahmestationen aufzunehmen und bei vor-
handenem Rechengut-/ Sandfang in den Zulauf der Kläranlage zu geben. Das kann zu 
einem zusätzlichen Vorteil bei der Energiegewinnung durch anaerobe Schlammstabilisie-
rung führen (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019).  

 

Abbildung 53: Vereinfachte Darstellung eines möglichen Aufbaus für ein gemeinsames 
Entsorgungskonzeptes zur Klärschlammbehandlung und -entsorgung. 

Zur weiteren Schlammbehandlung (Trocknung und thermische Behandlung) kann der ent-
wässerte Klärschlamm zu einer Kläranlage gebracht werden, welche eine thermische Be-
handlung betreibt. Bei lokal nahegelegenen größeren Kläranlagen könnten auch kleinere 
Kläranlagen den Nassschlamm direkt zur thermischen Behandlung inkl. Trocknung trans-
portieren (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). Bei diesen Entsorgungskonzepten ist 
der logistische Aufwand höher und daher müssen gemeinsame Grundvoraussetzungen für 
die Entsorgung und Annahme von Klärschlamm geschaffen werden. 

6.4.2 Verfahrenstechnische Aspekte für eine Fremdschlammannahme 

Grundlegend ist im Vorhinein zu klären, welche Schlammmengen mit welcher Qualität (bei-
spielsweise mit oder ohne Rechengut/ Sand, Stabilisierungsgrad etc.) anfallen und ob die 
benötigten Zufahrtsmöglichkeiten zum Schlammtransport bestehen. Schließlich muss ab-
gestimmt werden, ob die potenziellen Kläranlagen, welche den Klärschlamm annehmen, 
über die nötigen Kapazitäten zur Abwasser- und Schlammbehandlung verfügen (u.a. 
Schlammstapel-, Schlammwasser-, Entwässerungs-, Lagerkapazitäten). Gleiches ist bei 
der thermischen Behandlung zu berücksichtigen, wobei ebenfalls die Platzkapazitäten, Zu-
fahrtsmöglichkeiten sowie die Betreiber der thermischen Behandlungsanlage (Kläranlage, 
Fremdunternehmen) zu klären sind (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019).  

Weiterhin besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen mobilen bzw. stationären Schlam-
mentwässerung durch einen beauftragten Verantwortlichen, welcher zu gegebenen Zeit-
punkten die Entwässerung bei der jeweiligen Kläranlage durchführt. In diesem Fall müssen 
ebenfalls die Randbedingungen (Speicherkapazitäten, mögliche Rückbelastungen usw.) im 
Vorfeld abgeklärt werden. 
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Abbildung 54: Annahmemöglichkeiten von Fremdschlämmen bei einer zentralen Entsor-
gung von Klärschlämmen in Abhängigkeit der Schlammqualität. 

Bei einer Kläranlage mit anaerober Schlammstabilisierung stehen verschiedene Möglich-
keiten zur Verfügung, Fremdschlämme mit unterschiedlichen Qualitäten anzunehmen 
(siehe Abbildung 54). Bei nassen Fremdschlämmen mit enthaltenem Rechengut und Sand 
(v. a. bei Abwasserteichanlagen) kann die annehmende Kläranlage diese direkt in den Zu-
lauf oder durch eine Annahmestation führen. Bei der Annahmestation werden die Fremd-
schlämme von Rechengut befreit, wobei ein hoher mineralischer Anteil aufgrund der noch 
vorhandenen Sandfraktion im Klärschlamm verbleibt. Diese Schlämme können aus diesem 
Grund meist nicht direkt in die Faulung hinzugeführt werden.  

Aufgrund des Sandanteils können zudem Ablagerungen im Faulbehälter entstehen, welche 
das Faulbehältervolumen reduzieren. Soweit Fremdschlämme nicht einer Faulung zugege-
ben werden können, kann bei vorhandenen Kapazitäten auch eine Zugabe in den Zulauf 
einer Kläranlage in Betracht gezogen werden. Generell kann die Zugabe von Fremdschläm-
men in den Zulauf einer Kläranlage bei fehlenden Kapazitäten in einer Überlastung der 
Biologie münden, weshalb von einer Annahme von Fremdschlämmen bei kleinen bis mitt-
leren Kläranlagen abzuraten ist. Als weitere Möglichkeiten bietet sich die nasse Fremd-
schlammannahme direkt in den Primärschlammschacht bzw. direkt in den Schlammspei-
cherbehälter an. Bereits entwässerte Klärschlämme können direkt zur thermischen Be-
handlung oder ggf. einer Trocknung verbracht werden. 

 

 

 

 

 

 



106  Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Klärschlammbehandlung und -entsorgung 

 
 
 

 

 

6.4.3 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei der gemeinsamen Behandlung von Klärschlämmen verschiedener Kläranlagen ist zwin-
gend darauf zu achten, dass die Vermischung der Klärschlämme vor der Durchführung von 
Phosphorrückgewinnungsverfahren nur zulässig ist, sofern die zugeführten Fremd-
schlämme einen Phosphor-Gehalt von mehr als 20 g P/kg TM aufweisen (TransMIT GmbH 
2021). Die Vermischung darf schließlich erst nach Abschluss eines Vertrags (mit Nennung 
des Verantwortlichen zur Phosphorrückgewinnung) zwischen den beteiligten Klärschlam-
merzeugern erfolgen. Eine Kopie des Vertrages muss der zuständigen Behörde auf Ver-
langen vorgelegt werden (§ 3a Abs. 2 AbfKlärV).  

Zusätzlich ist eine Abgabe des Klärschlamms nur zulässig, wenn die Untersuchungen nach 
§ 5 Abs. 1 und 2 AbfKlärV ergeben, dass die Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 
4 der Düngemittelverordnung sowie zusätzliche Grenzwerte nach Anlage 1 AbfKlärV nicht 
überschritten werden (siehe Darstellungen und Tabellen in Kapitel 3) (§ 8 Abs. 1 und 2 Ab-
fKlärV). Das Vermischungsverbot nach § 15 Abs. 3 AbfKlärV bezieht sich dabei ausschließ-
lich auf die Abgabe von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost mit 
dem Zweck der nachfolgenden Verwertung auf und in Böden (Bayerisches Landesamt für 
Umwelt 2019). Das Vermischungsverbot besagt, dass die Abgabe und das Auf- oder Ein-
bringen eines Klärschlamms, der mit Klärschlämmen aus Abwasserbehandlungsanlagen 
mit einer Genehmigungsgröße ab 1.000 EW vermischt wurde nur zulässig ist, wenn es sich 
um Klärschlämme aus Abwasserbehandlungsanlagen desselben Klärschlammerzeugers 
handelt und die Klärschlämme die Anforderungen der klärschlammbezogenen Grenzwerte 
(§ 8 Abs. 1 und 2 Satz 1 AbfKlärV) sowie der Anforderungen an die Seuchen- und die Phy-
tohygiene (§ 11 AbfKlärV) vor der Vermischung erfüllen (§ 15 AbfKlärV). 

6.4.4 Wege einer interkommunalen Zusammenarbeit 

Bei der Entscheidung zur interkommunalen Zusammenarbeit müssen die fachlichen Inte-
ressen mit gesetzlichen, ökonomischen und ökologischen Aspekten abgeglichen und die 
Möglichkeiten einer staatlichen Förderung abgeschätzt werden. Daneben stellen sich die 
Fragen, welche vertragliche Grundlage besteht (beispielsweise Zweckverband, -vereinba-
rung), welche Rechtsform geeignet ist und ob private Dritte beteiligt werden sollen 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019).  

Zunächst müssen die Aufgaben im Verbund den jeweiligen Verantwortlichen zugewiesen 
und die Kostenaufteilung abgestimmt werden. Dazu gehören u. a. die Bereitstellung sowie 
die Vorhaltung mobiler Entwässerungsaggregate, die Klärung der Transportwege der be-
teiligten Gemeinden zur thermischen Klärschlammbehandlung und welche Unternehmen 
dafür verantwortlich sind, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung einer Klärschlammtrock-
nungsanlage sowie die Klärung der Entsorgungswege, ggf. durch Überlassung an abfall-
rechtlich entsorgungspflichtige Körperschaften. Daneben muss an der zentralen Kläranlage 
ein Konzept zur Phosphorrückgewinnung vorhanden sein. Dabei sind haushaltsrechtliche 
Gebote der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten (Bayerisches Landesamt für 
Umwelt 2019). 
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Für eine interkommunale Zusammenarbeit stehen verschiedene Wege offen, welche im 
Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung der Gemeinden, der Gründung von Zweckver-
bänden, gemeinsam gemeindlichen Unternehmen oder der Erweiterung des Aufgabenbe-
reichs bestehender Zweckverbände stattfinden. Bei einer Zweckvereinbarung werden ein-
zelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhängenden Aufgaben übertragen. 
Dabei können auch gemeinschaftliche Einrichtungen geschaffen und betrieben werden, un-
ter Beteiligung von Gemeinden, Zweckverbänden und Kommunalunternehmen. Bei einem 
Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) können Gemeinden, andere Zweck-
verbände oder (gemeinsame) Kommunalunternehmen sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen auch private Personen Mitglieder sein. Im Zweckverband können einzelne oder alle 
mit einem bestimmten Zweck zusammenhängenden Aufgaben mit den zugehörigen Ho-
heitsrechten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übertragen werden. Eine weitere 
Rechtsform bildet das gemeinsame Kommunalunternehmen (Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit) mit dem Vorteil, dass die Steuerung des Unter-
nehmens nach ihren Bedürfnissen flexibel in der Unternehmenssatzung geregelt werden 
kann. Neben den genannten Rechtsformen existieren mehrere Privatrechtsformen 
(Bayerisches Landesamt für Umwelt 2019). 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Bei der Abwasserbehandlung anfallender Klärschlamm stellt eine Nähr- und Schad-
stoffsenke für verschiedenste Stoffe dar. Nicht zuletzt haben sich die Verwertungswege 
aufgrund der novellierten Klärschlammverordnung (AbfKlärV) von der landwirtschaftlichen 
Verwertung hin zur thermischen Behandlung geändert. Kleine und mittlere Kläranlagen der 
GK 1 bis 3 besitzen trotz der aufgetretenen Veränderungen jedoch die Option der landwirt-
schaftlichen Verwertung, unter Vorgabe von entsprechenden Untersuchungspflichten und 
-häufigkeiten. Gerade die bayerische Kläranlagenstruktur, welche durch eine Vielzahl von 
kleinen ländlichen Kläranlagen geprägt ist (GK 1; rd. 45 % aller bayerischen Kläranlagen), 
kann die anfallenden Klärschlämme unter gewissen Vorgaben weiterhin landwirtschaftlich 
verwerten.  

Dieser Abschlussbericht soll insbesondere Kläranlagenbetreibern, Planern und Kommunen 
Informationen und Kriterien zur Unterstützung des Betriebs und zur Erstellung von Konzep-
ten einer nachhaltigen und gesicherten Klärschlammentsorgung liefern. Dabei dient dieser 
Abschlussbericht als Grundlage für den Leitfaden „Klärschlammbehandlung auf kleinen und 
mittleren Kläranlagen“. 

Vor der Klärschlammentsorgung erfolgt auf den Kläranlagen meist eine Vorbehandlung der 
Schlämme in Form einer Entwässerung, um das anhaftende Schlammwasser vom Feststoff 
weitestgehend abzutrennen. Daraus ergeben sich zwei Erzeugnisse (Schlammwasser und 
entwässerter Klärschlamm), welche eine separate Betrachtung benötigten.  

Das Schlammwasser wird i. d. R. der Kläranlage im Hauptstrom wieder zugeführt, welche 
aufgrund der enthaltenen Konzentrationen zu einer Rückbelastung auf der Kläranlage führt. 
Um die bei der Entwässerung im Schlammwasser enthaltenen Konzentrationen zu ermit-
teln, wurden im Zeitraum von Oktober 2021 bis Mai 2022 an 15 bayerischen Kläranlagen 
zwei Messprogramme durchgeführt. Die untersuchten Kläranlagen entwässern die 
Schlämme überwiegend mit mobilen Zentrifugen, wobei auch Kammerfilterpressen und 
Schneckenpressen zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse zeigen bei allen Kläranlagen 
eine Leitfähigkeit von > 2,0 mS/cm im Schlammwasser. Bei schlechten Entwässerungser-
gebnissen wurden hohe AFS-Konzentrationen im Schlammwasser analysiert, welche zu 
steigenden CSBges-Konzentrationen führen. Die Stickstoffbelastung besteht überwiegend 
aus Ammonium-Stickstoff (rd. 93 bis 99 % vom TKN). Bei allen untersuchten Kläranlagen 
wurde eine Konzentration c > 100 mg/L NH4-N analysiert. Die Konzentrationen von NO3-N 
und NO2-N ist vernachlässigbar gering. Schlechte Entwässerungsergebnisse führen auf-
grund des erheblichen Stickstoffanteils in der Schlammflocke zu steigenden NH4-N-Kon-
zentrationen. Gleiche Abhängigkeiten können beim Phosphor beobachtet werden. Dane-
ben begünstigen lange Lagerzeiten im Schlammstapelbehälter die Hydrolyse von 
Schlamm, welche ebenfalls zu steigenden NH4-N-Konzentrationen im Schlammwasser 
führt. Bezogen auf die spezifische Stickstofffracht im Zulauf der Kläranlage kann die Stick-
stoffrückbelastung rd. 2 bis 9 % betragen (bei einer kontinuierlichen Rückführung).  
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Der zu entsorgende Klärschlamm muss bei einer bodenbezogenen Verwertung abhängig 
von den Vorgaben der AbfKlärV in regelmäßigen Abständen untersucht werden. Die Unter-
scheidung der klärschlammbezogenen Untersuchungspflichten erfolgt in der AbfKlärV nach 
der Ausbaugröße und der jährlich bodenbezogen verwerteten Klärschlamm-Trocken-
masse. Während bei der „kleinen“ Untersuchung Parameter wie z. B. Schwermetalle, pH-
Wert und Phosphor analysiert werden, bezieht sich die „große“ Untersuchung auf organi-
sche Schadstoffe. Die Analysekosten belaufen sich auf rd. 1.050 € bis 1.350 € inkl. emp-
fohlener Parameter aus der Düngemittelverordnung (DüMV), welche beim Inverkehrbringen 
von Klärschlamm berücksichtigt werden müssen. Die Analysekosten für die thermische Be-
handlung können mit rd. 880 € bis 1.740 € abgeschätzt werden, wobei die Betreiber der 
Klärschlammverbrennung die zu untersuchenden Analyseparameter individuell bestimmen. 

Für die Klärschlammentsorgung stehen grundsätzlich vier geeignete Möglichkeiten zur Ver-
fügung (landwirtschaftlich, landschaftsbaulich/Rekultivierung, thermisch oder durch inter-
kommunale Zusammenarbeit), welche abhängig von den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen sowie technischen, betrieblichen, ökonomischen und ökologischen Aspekten eingeord-
net werden müssen. Anhand von fünf Varianten zur Abwasserbehandlung wurden die Ab-
hängigkeiten bspw. der benötigte Schlammstapel-/ Schlammwasserkapazitäten, Entwäs-
serungsparameter und Einflüsse auf den Betrieb aufgezeigt und diskutiert. Grundsätzlich 
wird empfohlen ein intelligentes Schlammwassermanagement zu betreiben, um eine Rück-
belastung zu minimieren. Gerade bei mobilen diskontinuierlichen Entwässerungen fallen 
anhand der großen Schlammstapelbehälter größere Mengen an Schlammwasser an. Ge-
eignete Behälter für Schlammwasser benötigen bei der mobilen Entwässerung entspre-
chenden Platz. Im Gegensatz dazu werden bei der stationären Entwässerung und einem 
kontinuierlichen Betrieb kleinere Schlammstapel- und Schlammwasserbehälter benötigt. 
Dadurch steigt die Unabhängigkeit für die Klärschlammentsorgung auf der Kläranlage, je-
doch unter Berücksichtigung eines steigenden Personalaufwandes.  

Auf Grundlage einer Kostenvergleichsrechnung (Bezugsjahr: 2021) wurden drei Varianten 
(landwirtschaftliche Verwertung, mobile Schlammentwässerung inkl. Entsorgung und stati-
onäre Schlammentwässerung inkl. Entsorgung) in Abhängigkeit des Schlammanfalles ver-
glichen und anhand von Investitions- und Betriebskostenabschätzungen bewertet. Die Er-
gebnisse zeigen, dass eine landwirtschaftliche Verwertung bei den vorgegebenen örtlichen 
Rahmenbedingungen und einer einfachen Entnahme des Schlammes die wirtschaftlichste 
Variante ist. Eine stationäre wird im Vergleich zur mobilen Schlammentwässerung nach den 
vorgenommenen Annahmen und Schätzungen ab rd. 9.000 EW wirtschaftlich. Jedoch ist 
zu beachten, dass diese Grenze nur als grobe Orientierung dienen und, abhängig von den 
individuellen Randbedingungen und Planungen, im Einzelfall anders ausfallen kann. 

Auf Grundlage der dargestellten Abhängigkeiten und möglichen Varianten empfiehlt sich 
eine Grundlagenermittlung anhand einer Checkliste durchzuführen. Durch diese Check-
liste sollen fünf Unterpunkte geklärt werden, mit welchen jährlichen Klärschlammmengen 
und -qualitäten gerechnet wird, ob ausreichender Flächenbedarf zur Verfügung steht mit 
welcher Untergrundbeschaffenheit, ob ein Strom- und Wasseranschluss vorliegt sowie ggf. 
bereits Lagerkapazitäten zur Verfügung stehen. Das Ziel dieser Checkliste ist es die Grund-
voraussetzungen für das weitere Vorgehen der Klärschlammbehandlung und -entsorgung 
zu treffen. 
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Bei unbelüfteten Abwasserteichanlagen wird empfohlen, Rechenanlagen zur Entfernung 
von Grobstoffen und ggf. die Einbindung eines Sandfanges zur Abscheidung von Sand zu 
integrieren. Dadurch können Klärschlammentsorgungskosten minimiert und die Entsor-
gungssicherheit gesteigert werden. Grundvoraussetzung hierfür sind verfügbare technische 
Infrastrukturen wie Strom, Wasser und ggf. ein befestigter Stellplatz. Die Schlammstapel-
zeiten sollten dabei nach den zeitlichen Erfordernissen der Landwirte gerichtet werden. Für 
ortsnahe Anwendungen eignet sich die Nassschlammverwertung bei vorheriger Entfernung 
von nicht verrotteten Bestandteilen und Grobstoffen. Dennoch ist die Spannweite bei den 
Entsorgungskosten aufgrund des Transport- und Aufbringungsaufwandes hoch. Als eine 
weitere Möglichkeit eignet sich (soweit vorhanden) die gemeindeinterne Abgabe an eine 
größere Kläranlage. Als dritte sinnvolle Option bietet sich die Abgabe des Klärschlamms im 
Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit mehreren Kläranlagenbetreibern an, 
jedoch ergeben sich die Möglichkeiten der Klärschlammannahme auch nach der Menge 
und Qualität der Schlämme.  

Stehen bei Abwasserteichanlagen größere bauliche Maßnahmen an ist ggf. zu prüfen, ob 
eine Auflassung von Abwasserteichanlagen mit der Nutzung von bestehenden Fördermaß-
nahmen (RZWas) relevant sein kann, z. B. durch den erstmaligen Bau von Verbundkanälen 
(Anschluss an größere Kläranlage).  

Bei Belebtschlammverfahren ist die Speicherkapazität des Schlammstapelbehälters ein 
entscheidender Faktor für die Entsorgungs- und Betriebssicherheit und beeinflusst die öko-
logische Bewertung. Lange Lagerzeiten aufgrund von großen Schlammstapelbehältern be-
günstigen anaerobe Milieubedingungen und können zu potenziellen Methanemissionen bei 
der mechanischen Klärschlammbehandlung (Rühren, Entwässerung, Transport etc.) füh-
ren. Im Gegensatz dazu steigt bei kleinen Schlammstapelbehältern die Abhängigkeit be-
züglich des Preises und der Entsorgungssicherheit. Im Hinblick auf die Entsorgungssicher-
heit können im Gegensatz zur mobilen eine stationäre Schlammentwässerung als sinnvoll 
erachtet werden, diese wiederrum von individuellen Randbedingungen (Flächenbedarf, 
Personal etc.) abhängt. Durch eine stationäre Schlammentwässerung können Lagerkapa-
zitäten (sowohl für den Schlammstapelbehälter als auch den Schlammwasserbehälter) 
deutlich reduziert werden, wodurch sich Vorteile hinsichtlich der Investitionen sowie der 
vergleichsweise geringeren Rückbelastung durch den kontinuierlichen Betrieb ergeben 
können. Maßgeblich entscheidet die Speicherkapazität eines Schlammwasserbehälters 
über die Betriebsstabilität der Abwasserbehandlung, welcher aufgrund eines intelligenten 
Schlammwassermanagements generell zu empfehlen ist.  

Die Möglichkeit einer Klärschlammtrocknung am eigenen Standort hängt von den individu-
ellen Randbedingungen (Flächenbedarf, saisonale Einflüsse, vorhandene Abwärme etc.) 
ab, wobei die solare Klärschlammtrocknung aufgrund der geringen spezifischen Energie-
kosten im Vergleich zu anderen thermischen Trocknungsverfahren zu empfehlen ist.  

Die thermische Behandlung von Klärschlamm ist mit entwässertem Klärschlamm möglich. 
Die Notwendigkeit einer Klärschlammtrocknung ergibt sich ggf. nur für spezielle thermische 
Entsorgungswege. Inwieweit sich der zusätzliche Aufwand einer Klärschlammtrocknung 
wirtschaftlich rechnet ist daher im Einzelfall kritisch zu prüfen. 
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Daneben bietet sich die Möglichkeit an, durch interkommunales Zusammenarbeiten eine 
weitergehende Klärschlammbehandlung durchzuführen. 
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